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A Tragende Gründe und Beschluss 

A-1 Rechtsgrundlage 
[wird in finaler Fassung ergänzt] 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 
[wird in finaler Fassung ergänzt] 

A-3 Würdigung der Stellungnahmen  
[wird in finaler Fassung ergänzt] 

A-4 Bürokratiekostenermittlung 
[wird in finaler Fassung ergänzt] 
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A-5 Verfahrensablauf 
[wird in finaler Fassung ergänzt] 
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A-6 Beschluss  
Veröffentlicht im BAnz am T. Monat JJJJ, AT …  

Hier Beschluss im Wordformat (nicht im BAnz-Veröffentlichungsformat) einstellen. 
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A-7 Anhang 

A-7.1 Antrag zur Beratung 
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A-7.2 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V  
[wird in finaler Fassung ergänzt] 
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 
Folgenden Organisationen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 

• Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V: 
o Bundesärztekammer (BÄK) 

 
• Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

o Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 
o Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e. V. (ABVP) 
o Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter Dienste Bundesverband 

e. V. (APH) 
o Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. (B.A.H.)  
o Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Ein-richtungen e. V. (bad 

e. V.) 
o Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. (BHK)  
o Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 
o Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundes-verband e. V. (DBfK) 
o Deutscher Caritasverband e. V (Caritas) 
o Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 
o Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)  
o Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk 

für Diakonie und Entwicklung e. V (Diakonie)  
o Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. (VDAB)  
o Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. (ZWST)  

 
• Organisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 

Nr. 5 i. V. m Absatz 7 Satz 2 SGB V: 
o Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 
o Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. 
o Deutscher Kinderhospizverein e.V. 

 

• Organisationen, denen gemäß 1. Kapitel § 8 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a der Ver-
fahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA):  

o Deutscher Pflegerat e.V. 
o Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der 

Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland e.V. (BVSD) 

B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen beschloss in seiner Sitzung am 29. Juni 2016 die 
Einleitung des Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberech-
tigten am 4. Juli 2016 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen 
innerhalb von 5 Wochen nach Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  
Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  
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• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu ge-
ben ist. 

B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 
Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkun-

gen 

Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V: 
Bundesärztekammer (BÄK)  05.08.2016  

Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 29.07.2016  
Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e. V. 
(ABVP) 

 Verzicht 

Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter 
Dienste Bundesverband e. V. (APH) 

08.07.2016  

Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. 
(B.A.H.) 

 Verzicht 

Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Ein-
richtungen e. V. (bad e. V.) 

05.08.2016  

Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. 
(BHK)  

07.08.2016  

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
(bpa) 

02.08.2016  

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesver-
band e. V. (DBfK)  

05.08.2016  

Deutscher Caritasverband e. V (Caritas) 05.08.2016  
Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 05.08.2016  
Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)  08.08.2016  
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V 
(Diakonie) 

07.08.2016  

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. 
(VDAB)  

02.08.2016  

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. 
(ZWST)  

 Verzicht 

 

Organisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 
Nr. 5 i. V. m Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 08.08.2016  
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. 03.08.2016  
Deutscher Kinderhospizverein e.V. 22.07.2016  
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Organisationen 1. Kapitel § 8 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a der Verfahrensordnung des 
G-BA 

Deutscher Pflegerat e.V. 22.07.2016  
Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psycho-
therapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in 
Deutschland e.V. (BVSD) 

 Verzicht 

 

Organisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 
Nr. 5 i. V. m Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 8. August 
2016 

 

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. 3. August 
2016 

 

Deutscher Kinderhospizverein e.V. 22. Juli 2016  
 

Organisationen 1. Kapitel § 8 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a der Verfahrensordnung des 
G-BA 

Deutscher Pflegerat e.V. 22. Juli 2016  
Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psycho-
therapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in 
Deutschland e.V. (BVSD) 

 Verzicht 

 

B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  
Neben dem Beschlussentwurf wurden den Stellungnehmern die Tragenden Gründe (Stand: 
01. Juli 2016) übermittelt.  
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B-5.1 Beschlussentwurf  
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B-5.2 Tragende Gründe 
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B-6 Schriftliche Stellungnahmen 
Die Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen sind im Kapitel B-9 abgebildet. In den nachstehenden Tabellen sind keine Ausführungen abgebildet, 
die lediglich die zur Stellungnahme gestellten Inhalte wiedergeben oder die das Stellungnahmeverfahren selbst beschreiben.  
 

B-6.1 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 
 Allgemeine oder übergreifende Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

1.  bpa Der bpa, der bundesweit über 
9.000 Pflegeeinrichtungen 
vertritt, bedankt sich für die 
Möglichkeit zur Stellung-
nahme. 
Voranstellen möchten wir die 
schwierige Abgrenzungsfrage 
zwischen der allgemeinen 
Palliativpflege im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege 
und der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung 
(SAPV). Die allgemeine Palli-
ativpflege stellt die Regelver-
sorgung für sterbende Men-
schen dar, die einen Unter-
stützungsbedarf in der letzten 
Lebensphase haben. Die Ab-
grenzung bzw. Unterschei-
dung zur SAPV liegt, neben 

 Kenntnisnahme Nein 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

der Diagnose, in der Intensi-
tät bzw. dem Umfang des Un-
terstützungsbedarfes. Die er-
forderlichen Leistungsinhalte 
der palliativen Versorgung 
sind jedoch deckungsgleich. 
Anlehnend an die SAPV müs-
sen daher auch in der allge-
meinen Palliativpflege die Ko-
ordination und die psychoso-
ziale Begleitung Berücksichti-
gung finden. Wenn diese feh-
len handelt es sich lediglich 
um bereits bestehende und 
separate Einzelleistungen, 
die unter einer neuen Positi-
onsnummer zusammenge-
fasst werden. 
Die allgemeine Palliativver-
sorgung muss als Bestandteil 
der häuslichen Krankenpflege 
neben den klassischen be-
handlungspflegerischen Ver-
richtungen die Maßnahmen, 
die in der Gesetzesbegrün-
dung im Rahmen der Sterbe-
begleitung aufgeführt sind – 
wie im Hospizbereich und der 
spezialisierten Palliativversor-
gung auch – umfassen, d.h.: 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

- die psychosoziale Be-
treuung (zeitlicher Mehrauf-
wand bei der Durchführung 
der einzelnen Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege), 
- die Sterbebegleitung 
sowie 
- die Einbeziehung der 
Angehörigen. 
In Abgrenzung zu den kurati-
ven Leistungen liegt der Un-
terschied in der palliativen 
Versorgung darin, dass eine 
umfassende Begleitung aus 
einer Hand stattfinden soll. 
Um die Betroffenen und An-
gehörigen in der schwierigen 
Situation am Lebensende 
nicht zusätzlich zu belasten, 
muss die Versorgung koordi-
niert und leistungserbringer-
übergreifend stattfinden. Die 
Koordination der Leistungen 
sowie die Einbeziehung der 
Angehörigen sind dabei ein 
wesentlicher Bestandteil der 
palliativen Versorgung – vgl. 
SAPV – und zeichnen die 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Versorgung am Lebensende 
aus. 
Dem gesetzlichen Auftrag zur 
Verbesserung der Versor-
gung am Lebensende trägt 
die vorgenommene Änderung 
der Richtlinie nur unzu-
reichend Rechnung. Die Aus-
gestaltung der allgemeinen 
Palliativversorgung erfolgt 
hier vorrangig auf der Basis 
der Zusammenfassung der 
unterschiedlichen Behand-
lungspflege-leistungen, als 
sogenannte Komplexleistung. 
Der palliative Mehrwert ist 
nicht erkennbar. 
Zu den einzelnen vorgeschla-
genen Neuerungen vertritt 
der bpa folgende Positionen: 

2.  DPWV  Grundsätzliches: 
Der Deutsche Paritätische 
Gesamtverband begrüßt 
das Anliegen des G-BA den 
besonderen Versorgungsbe-
dürfnissen von unheilbar 
kranken Menschen durch 

Kenntnisnahme Nein 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Aufnahme gesonderter Leis-
tungen in die HKP-RL ge-
recht zu werden. 
Die geplante Komplexleis-
tung Nr. 24a reicht jedoch in 
der Form nicht aus um den 
Anforderungen an eine an-
gemessene allgemeine am-
bulante Palliativversorgung 
gerecht zu werden. 

3.  DGP Nach § 4 sollte ein neuer § 4a 
„Besonderheiten der Verord-
nung der Palliativpflege“ ein-
gefügt werden. Unser Vor-
schlag:  
(1) Für die Verordnung von 
Leistungen nach Nr. 24a des 
Verzeichnisses verordnungs-
fähiger Leistungen (Allge-
meine Palliativpflege) gelten 
nachfolgende Besonderhei-
ten.* 
 

* Die Anpassung bzw. Än-
derung der HKP-RL soll, 
gem. Punkt 1 und 2 der Tra-
genden Gründe (Stand: 
29.06.2016) des Beschluss-
entwurfes des Gemeinsa-
men Bundesausschusses 
zur HKP-RL, den besonde-
ren Versorgungsbedarf von 
Palliativpatientinnen und 
Palliativpatienten einschließ-
lich deren dynamischer 
Krankheitsverläufe mit 
schwankenden körperlichen 
und psychischen Sympto-
men berücksichtigen. Es ist 
zudem eine als spezifisch 
allgemeine palliativpflegeri-
sche Versorgung von Pallia-

Einer eigenen Formulierung in 
einem § 4a HKP-RL bedarf es 
nicht, da die Leistungen im 
vorgelegten Beschlussentwurf 
bereits abgebildet sind. Auf die 
konkreten Änderungsvor-
schläge wird im Folgenden 
eingegangen. 
Zu Beschränkung der VO auf 
Lebenstage / wenige Wochen: 
siehe lfd. Nr. 55 und 80 
Zu vermehrte Aufklärung, 
Kommunikation mit Patienten, 
Angehörigen und Kooperati-
onspartner: siehe lfd. Nr. 32 
und 68 

Siehe lfd. Nr. 4, 32, 
41, 51, 55, 68, 89, 94 
und 109 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

23 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

tivpatientinnen und Palliativ-
patienten vorgesehen (s. 
Punkt 2  „Eckpunkte der 
Entscheidung“ der Tragen-
den Gründe zur HKP-RL).“ 
Dieser Spezifität sollte in der 
Anpassung der Richtlinie 
auch auf fachlicher Ebene 
Rechnung getragen werden. 
Um dies zum Ausdruck zu 
bringen erachten wir eine 
eindeutige Klarstellung zwi-
schen der kurativ als auch 
palliativ indizierten Behand-
lungspflege und der spezi-
fisch „allgemeinen palliativ-
pflegerischen“ Versorgung 
sowohl inhaltlich als auch 
fachlich für dringend erfor-
derlich. 
Analog zum §4 „Besonder-
heiten der Verordnung der 
psychiatrischen Kranken-
pflege“ sollten daher auch 
die  „Besonderheiten der 
Verordnung der allgemeinen 
Palliativpflege“ durch Hinzu-
fügen eines § 4a deutlich 
herausgestellt werden. Dgl. 
sollte auch die Klarstellung 

Zu Qualifikationsanforderun-
gen: siehe lfd. Nr. 41 
Zu VO-Zeitraum der Leistung: 
siehe lfd. Nr. 80, 94 und 109 
Zu Besonderheiten und Um-
fang der Leistung: siehe lfd. 
Nr. 51 
ärztlichen Vorbehaltsaufga-
ben: siehe lfd. Nr. 4 und 5 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

im § 3 Absatz 2 Satz 1 der 
HKP-RL betreffen. 

(2) 1 Bei Palliativpatientinnen 
oder Palliativpatienten ist Vo-
raussetzung für die Verord-
nung von Maßnahmen und 
Leistungen der „allgemeinen 
Palliativpflege“, dass die oder 
der Versicherte über eine un-
heilbare fortgeschrittene und 
fortschreitende Erkrankung 
verfügt und deren Lebenszeit 
nach fachlicher Einschätzung 
der behandelnden Ärztin oder 
des behandelnden Arztes auf 
Tage, Wochen oder Monate** 
limitiert ist und zu erwarten 
ist, dass das mit der Behand-
lung verfolgte Therapieziel 
(Linderung von Krankheits-
symptomen, Erhalt und Ver-
besserung der Lebensquali-
tät) manifest umgesetzt wer-
den kann.  
 

** Die Beschränkung auf die 
letzten Lebenstage/Wochen 
wird den Anforderungen ei-
ner „allgemeinen Palliativ-
pflege“ nicht gerecht, da 
diese bereits zu einem deut-
lich früheren Zeitpunkt ein-
setzen und erforderlich sein 
kann. Eine Begrenzung auf 
wenige Tage und Wochen 
widerspricht dem Willen des 
Gesetzgebers und den fach-
lichen Grundsätzen palliati-
ver Versorgung. Der Ge-
setzgeber hat ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass 
die Palliativversorgung über 
mehrere Wochen und Mo-
nate notwendig sein kann  
(siehe BT Drs. 18/5170, S. 
24, B. Besonderer Teil, zu 
Nummer 2 (§ 37)).  
Voraussetzung für die 
Symptomkontrolle ist das 
primäre Vorliegen belasten-
der Symptome und nicht der 
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Nr. 
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Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

ohnehin schwer einschätz-
bare Zeitraum vor dem Le-
bensende. Gerade bei den 
nicht-onkologischen Erkran-
kungen ist der Krankheits-
verlauf oft sehr fluktuierend,  
dabei können sich längere 
stabile Phasen mit plötzlich 
und zeitlich kaum vorher-
sehbaren auftretenden Pha-
sen akuter Verschlechterun-
gen abwechseln (vgl. Bükki, 
J.; Bausewein, C. (2013): 
Palliativmedizin bei nicht 
malignen Erkrankungen: 
Herzinsuffizienz, COPD, Le-
berversagen, terminale Nie-
reninsuffizienz; in: Z Pallia-
tivmed 2013; 14: 257-267; 
Thieme Verlag und Bause-
wein, C. (2005): Bislang un-
terschätzt, Palliativmedizin 
für Nicht-Tumorpatienten, in 
Klinikart; 34 (1+2); S. 19-23. 

2 *** Der Versorgungsbedarf 
von Palliativpatientinnen und 
Palliativpatienten einschließ-
lich deren dynamischer 
Krankheitsverläufe mit 
schwankenden körperlichen 

*** Die Erbringung von Leis-
tung der „allgemeinen“ am-
bulanten Palliativpflege bei 
Patientinnen und Patienten, 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

und psychischen Symptomen 
ist zu berücksichtigen. 
(3) 1 Können die in Absatz 2 
genannten Voraussetzungen 
bei erstmaliger Verordnung 
von Leistungen der Palliativ-
versorgung nicht eingeschätzt 
werden, ist zunächst eine 
Erstverordnung über einen 
Zeitraum von bis zu 14 Tagen 
möglich. 2 Dabei kann auch 
die Anleitung der Angehöri-
gen der oder des Versicher-
ten im Umgang mit deren o-
der dessen Erkrankung Ge-
genstand der Leistung sein.  
 

die mit einer lebensbedrohli-
chen Erkrankung konfron-
tiert sind, benötigt neben ei-
ner besonderen Qualifika-
tion (Palliative Care) auch 
einen erhöhten Zeitaufwand, 
da eine nicht vordergründig 
kurativ ausgerichtete Pflege 
(mit dem Ziel der Symptom-
kontrolle und Förderung der 
Lebensqualität) auch einen 
erhöhten Aufklärungs- und 
Kommunikationsbedarf mit 
Patienten UND Angehöri-
gen, sowie Kooperations-
partnern (HausärztInnen, 
Hospizdienste, u.A.)  zur 
Folge hat. 

*** Die Leistung kann im Be-
darfsfall ab dem Zeitpunkt 
der Feststellung der Unum-
kehrbarkeit der zum Tode 
führenden Erkrankung  ver-
ordnet/erbracht werden. 

**** (4)1Diese Leistung ist ver-
ordnungsfähig, wenn bei Pal-
liativpatientinnen oder Pallia-
tivpatienten nur durch die 

**** Eine Beschränkung der 
Verordnungsdauer auf 14 
Tage entspricht aus Sicht 
der DGP nicht dem Neuen 
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rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Symptomkontrolle in Abstim-
mung mit der verordnenden 
Ärztin oder dem verordnen-
den Arzt die unter (2) ge-
nannten Therapieziele ge-
währleistet werden können 
und die übrigen Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege 
nicht ausreichen. 2 Ziel dieser 
Leistung ist die Sicherstellung 
der ärztlichen Behandlung bei 
lebenslimitiert erkrankten 
Menschen mit einem palliati-
ven Versorgungsbedarf, der 
nicht die spezialisierte pallia-
tivmedizinische und palliativ-
pflegerische Versorgung im 
Rahmen der spezialisierten 
ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV) gemäß § 37b 
SGB V erfordert. 3 Der grund-
sätzliche Anspruch einer Pati-
entin oder eines Patienten auf 
eine spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) 
gemäß § 37b SGB V wird 
durch die Verordnung der Nr. 
24a nicht berührt. 4 Neben 
der Leistung Nr. 24a können 
andere behandlungspflegeri-

HPG und ist nicht zielfüh-
rend. Gemäß des neuen 
HPG gilt §5 Abs. 3: 
„Für Leistungen der ambu-
lanten Palliativversorgung 
ist regelmäßig ein begrün-
deter Ausnahmefall im 
Sinne von § 37 Absatz 1 
Satz 5 SGB V anzuneh-
men.“ 
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Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

sche Leistungen nur dann zu-
sätzlich verordnet werden, 
wenn diese Leistungen nach 
medizinisch-pflegerischen Er-
kenntnissen nicht den unter 
(2) genannten Gründen und 
Zielen erbracht werden. Dies 
muss aus der Verordnung 
hervorgehen. 

**** (5) 1 Maßnahmen der 
„allgemeinen Palliativpflege“ 
können – sofern die jeweili-
gen individuellen Verord-
nungsvoraussetzungen erfüllt 
sind – auch für nacheinander 
folgende, nicht zusammen-
hängende Zeiträume verord-
net werden. Dabei kann auch 
die Beratung und Anleitung 
der Angehörigen der oder des 
Versicherten im Umgang mit 
deren oder dessen Erkran-
kung, die bei Bedarf auch 
wiederholt erbracht werden 
kann, Gegenstand der Leis-
tung sein.  
 

**** Dieser Absatz stärkt zu-
dem die Versorgungsquali-
tät, insbesondere bei den 
Krankheitsverläufen, bei de-
nen durch intermittierende 
Phasen eine fortlaufende 
Palliativpflege ggf. nicht er-
forderlich ist. Zugleich wer-
den die in Abs. 2 benannten 
Besonderheiten konkreti-
siert. 
 
 
 

*****Mit dieser Formulierung 
wird der Vorgabe des Ge-
setzgebers Rechnung getra-
gen, dass der G-BA den 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

*****2 Die Leistung der „allge-
meinen Palliativpflege“ um-
fasst auch alle im Rahmen 
des Pflegeinsatzes notwendi-
gen behandlungspflegeri-
schen Leistungen 
 

Auftrag erhält, in seiner RL 
über die Verordnung der 
Häuslichen Krankenpflege 
die behandlungspflegeri-
schen Maßnahmen UND 
Leistungen der Palliativ-
pflege näher zu konkretisie-
ren. Zudem wird klargestellt, 
dass die spezifische Symp-
tomkontrolle eine eigenstän-
dige Leistung neben den im 
Leistungskatalog beschrie-
benen Einzelleistungen dar-
stellt. Die „allgemeine Pallia-
tivpflege“ umfasst die Kran-
kenbeobachtung, Einschät-
zung, Erfassung und Be-
handlung (inkl. komplemen-
tärer Methoden) bestehen-
der und zu erwartender 
Symptombelastungen, wie 
z.B. Schmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Luftnot, Unruhe, 
Angst und Niedergeschla-
genheit. 
 

****** (6) I.V. Injektionen und 
I.V. Infusionen können als 
Bestandteil der „allgemeinen 

****** Für die Leistung der 
„allgemeinen Palliativpflege“ 
gilt entsprechend die Anlage 
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rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Palliativpflege“ erbracht wer-
den 

24 zum Bundesmantelver-
trag-Ärzte (BMV-Ä " Verein-
barung über die Delegation 
ärztlicher Leistungen an 
nichtärztliches Personal in 
der ambulanten vertrags-
ärztlichen Versorgung ge-
mäß § 28 Abs. 1 S. 3 SGB 
V“ vom 1. Oktober 2013). 
Eine Ungleichbehandlung 
der Palliativpflege zur Nicht-
ärztlichen Praxisassistentin 
(NäPa) ist nicht nachvoll-
ziehbar und unbegründet. 
Zur Wirksamkeit der Leis-
tung der „allgemeinen Palli-
ativpflege“ ist die vorge-
schlagene Änderung unab-
dingbar. 
 

4.  Diakonie 
Deutschland 

Änderungsvorschlag bei 
Nr. 16 Infusionen i. v.  
Nach zweitem Absatz ist ein-
zufügen: „Dies gilt nicht für 
die ambulante palliativpflege-
rische Versorgung“. 
 

Hierzu gehören das Anlegen 
von Kurzinfusionen bei lie-
genden Zugängen und die 
Überwachung einer Infusi-
onstherapie. Darüber hinaus 
gehört auch die Punktion ei-
nes Port-a-cath für entspre-
chend nachweislich qualifi-
zierte Dienste zu den HKP-
Leistungen. 

KBV, DKG und GKV-SV: Die 
intravenöse Infusion sowie die 
i.v. Injektion sind ärztliche Vor-
behaltsaufgaben und können 
entsprechend der Festlegung 
der Bundesärztekammer im 
genannten Kontext nicht dele-
giert werden 

PatV: Ergänzung in 
Nr. 16 Leistungsver-
zeichnis, Spalte Leis-
tungsbeschreibung: 
„Bei palliativ indizier-
ter Versorgung die i.v. 
Medikamentengabe, 
die venöse Blutent-
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

 
Schmerzmittel, Antiemetika, 
etc. werden häufig als Dau-
erinfusion, bzw. über eine 
PCA-Pumpe verabreicht. 
Hierzu ist diese Anpassung 
unverzichtbar. 

PatV. Die PatV stimmt dem 
Vorschlag zu, aufgrund des 
besonderen Leistungsgesche-
hens in der Palliativversor-
gung. 

nahme sowie die arte-
rielle und intrathekale 
Infusion“ 
In der Spalte „Bemer-
kung“ werden vor den 
Wörtern „keine Leis-
tungen“ die Wörter 
„bei kurativ indizierter 
Versorgung.“ einge-
fügt. 
 
KBV, DKG und GKV-
SV: keine Änderung 

5.  Diakonie 
Deutschland 

Ergänzungsvorschlag zu 
Nr. 18 Injektionen, i. v./ Be-
merkung: 
 
Nach dem Satz "Die i.v. Injek-
tion ist eine ärztliche Leis-
tung." Ist der folgende Satz 
einzufügen:  
"Für die ambulante palliativ-
pflegerische Versorgung gilt 
entsprechend die Anlage 24 
zum Bundesmantelvertrag-
Ärzte (BMV-Ä " Vereinbarung 
über die Delegation ärztlicher 
Leistungen an nichtärztliches 

Eine Ungleichbehandlung 
der Palliativpflege zur Nicht-
ärztlichen Praxisassistentin 
(NäPa) ist nicht nachvoll-
ziehbar und unbegründet. 
Zur Wirksamkeit der Leis-
tung Palliativpflege im Rah-
men der besonders qualifi-
zierten und koordinierten 
palliativmedizinischen Ver-
sorgung ist die vorgeschla-
gene Änderung unabding-
bar. 

Siehe lfd. Nr. 4 PatV: In Nr. 18 Leis-
tungsverzeichnis, Be-
merkungsspalte nach 
dem Satz „Die i.v. In-
jektion ist eine ärztli-
che Leistung.“ Wird 
folgender Satz ange-
fügt: „Dies gilt nicht 
für die ambulante pal-
liativpflegerische Ver-
sorgung.“ 
KBV, DKG und GKV-
SV: keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Personal in der ambulanten 
vertragsärztlichen Versor-
gung gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 
SGB V vom 1. Oktober 2013“. 

6.  DCV Änderungsvorschlag bei 
Nr. 16 Infusionen i. v.  
Nach zweitem Absatz ist ein-
zufügen: „Dies gilt nicht für 
die ambulante palliativpflege-
rische Versorgung“. 
 

Schmerzmittel, Antiemetika, 
etc. werden häufig als Dau-
erinfusion, bzw. über eine 
PCA-Pumpe verabreicht. 
Hierzu ist diese Anpassung 
unverzichtbar. 
 
Hierzu gehören das Anlegen 
von Kurzinfusionen bei lie-
genden Zugängen und die 
Überwachung einer Infusi-
onstherapie. Darüber hinaus 
gehört auch die Punktion ei-
nes Port-a-cath für entspre-
chend nachweislich qualifi-
zierte Dienste zu den HKP-
Leistungen. 
 
Des Weiteren gehören dazu 
die Vorbereitung der Medi-
kation, die Einstellung und 
Überwachung der Medika-
tion mittels Schmerzpumpe 
einschließlich Kassetten-
wechsel, die Überwachung 
einer symptomlindernden 

Siehe lfd. Nr. 4 Siehe lfd. Nr. 4 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Behandlung und/ oder Hilfe-
stellung bei der Anwendung 
von symptomlindernden Me-
dikamenten sowie die Über-
wachung von apparativen 
palliativmedizinischen Be-
handlungsmaßnahmen (z. 
B. Medikamentenpumpe). 

7.  DCV Ergänzungsvorschlag zu 
Nr. 18 Injektionen, i. v./ Be-
merkung: 
 
Nach dem Satz "Die i.v. Injek-
tion ist eine ärztliche Leis-
tung." Ist der folgende Satz 
einzufügen:  
"Für die ambulante palliativ-
pflegerische Versorgung gilt 
entsprechend die Anlage 24 
zum Bundesmantelvertrag-
Ärzte (BMV-Ä " Vereinbarung 
über die Delegation ärztlicher 
Leistungen an nichtärztliches 
Personal in der ambulanten 
vertragsärztlichen Versor-
gung gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 
SGB V vom 1. Oktober 2013“ 

Eine Ungleichbehandlung 
der Palliativpflege zur nicht-
ärztlichen Praxisassis-
tent(in) (NäPa) ist nicht 
nachvollziehbar und unbe-
gründet. Zur Wirksamkeit 
der Leistung Palliativpflege 
im Rahmen der besonders 
qualifizierten und koordinier-
ten palliativmedizinischen 
Versorgung ist die vorge-
schlagene Änderung unab-
dingbar. 

Siehe lfd. Nr. 4 Siehe lfd. Nr. 5 
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8.  AWO Tragende Gründe 
2.3.2 Durchführung der Maß-
nahmen 
Dissens – Darstellung in der 
Tabelle 
Streichung des Textvor-
schlags von GKV-SV 
und DKG 

Unter „Durchführung von 
Maßnahmen“ weisen der 
GKV-SV und die DKG auf 
Empfehlungen für die Be-
treuung von Menschen am 
Lebensende hin. Es wird 
ausgeführt, dass diese 
Grundsätze den Pflegekräf-
ten bekannt sein müssen 
und sofern nicht, hierzu 
Fort-und Weiterbildungsan-
gebote zu nutzen sind. 
Diesen Passus halten wir für 
unangemessen. Es bedarf 
keiner Aufnahme von Hin-
weisen zur Sicherstellung 
der Fachlichkeit von Pflege-
kräften! Wir stellen die 
Fachlichkeit von Ärzten im 
Rahmen von Regelungen 
auf der Bundesebene auch 
nicht in Frage. 
Die Ausführungen der HKP-
Richtlinie haben zum Ziel 
die Verordnung häuslicher 
Krankenpflege, deren Dauer 
und deren Genehmigung 
durch die Krankenkassen 
sowie die Zusammenarbeit 
der Vertragsärztinnen und 
Vertragsärzte mit den die 

Die Tragenden Gründe sind 
nicht Gegenstand des Stel-
lungnahmeverfahrens.  
KBV, PatV: zustimmende 
Kenntnisnahme 
GKV-SV, DKG: Kenntnis-
nahme 

Keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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häusliche Krankenpflege 
durchführenden ambulanten 
Pflegediensten und den 
Krankenhäusern zu regeln. 
Festlegungen zu Maßnah-
men zur Qualitätssicherung 
und Fortbildung sind für alle 
beteiligten Berufsgruppen 
an anderen Stellen verortet. 
In diesem Zusammenhang 
scheint es aber notwendig, 
auf die Berufsausbildungen 
der Gesundheits- und Kran-
kenpflege als auch in der Al-
tenpflege hinzuweisen. Die 
Betreuung von Menschen 
am Lebensende sind in bei-
den Ausbildungsrichtungen 
Bestandteil der dreijährigen 
Ausbildung. 

9.  DPWV Tragende Gründe 
2.3.2. Durchführung der Maß-
nahme 
Lösungsvorschlag: 
Streichung des in der Tabelle 
aufgeführten Vorschlags des 
GKV-SV und der DKG 

Der GKV-SV und die DKG 
verweisen hier auf Empfeh-
lungen für die Betreuung 
von Menschen am Lebens-
ende und stellen fest, dass 
diese Grundsätze den Pfle-
gekräften bekannt sein müs-
sen und sofern nicht, hierzu 
Fort-und Weiterbildungsan-
gebote zu nutzen sind. 

Siehe lfd. Nr. 8 Keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Der Paritätische fordert die 
Streichung dieses Hinwei-
ses, da im Rahmen der 
HKP-RL keine Hinweise zur 
Sicherstellung der Fachlich-
keit von Pflegekräften gege-
ben werden sollten. Inhalt 
der HKP-RL ist die Verord-
nung häuslicher Kranken-
pflege, deren Dauer und de-
ren Genehmigung durch die 
Krankenkassen sowie die 
Zusammenarbeit der Ver-
tragsärztinnen und Vertrags-
ärzte mit den die häusliche 
Krankenpflege durchführen-
den ambulanten Pflege-
diensten und den Kranken-
häusern. Festlegungen über 
Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung und Fortbildung 
sind für alle beteiligten Be-
rufsgruppen an anderen 
Stellen verortet. 

10.  Diakonie Tragende Gründe 
2.3.2 Durchführung der 
Maßnahmen 
 
Dissens – Darstellung in 
der Tabelle 

Unter „ Durchführung von 
Maßnahmen“ weisen der 
GKV-SV und die DKG auf 
Empfehlungen für die Be-
treuung von Menschen am 
Lebensende hin. Es wird 

Siehe lfd. Nr. 8 Siehe lfd. Nr. 8 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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Die Diakonie Deutschland 
spricht sich für eine Strei-
chung des Textvorschlags 
von GKV-SV und DKG aus. 

ausgeführt, dass diese 
Grundsätze den Pflegekräf-
ten bekannt sein müssen 
und sofern nicht, hierzu 
Fort-und Weiterbildungsan-
gebote zu nutzen sind. 
Diesen Passus halten wir für 
unangemessen. Es bedarf 
keiner Aufnahme von Hin-
weisen zur Sicherstellung 
der Fachlichkeit von Pflege-
fachkräften. Die Pflege von 
Menschen am Lebensende 
ist Bestandteil der Pflege-
fachkraftausbildungen.  
 

11.  bpa Tagende Gründe 
2.3.2 Durchführung der 
Maßnahmen und 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
„in enger 
Abstimmung“ 

Im Abschnitt 2.3.2 der tra-
genden Gründe wird ange-
führt: “Im Rahmen der Leis-
tungen nach § 24a des Leis-
tungsverzeichnisses der 
HKP-Richtlinie sind die Ärz-
tinnen und Ärzte sowie die 
Pflegefachkräfte zur engen 
Abstimmung verpflichtet. 
Die Koordinationsverantwor-
tung liegt nach § 7 Abs. 2 
der HKP-Richtlinie in Ver-
bindung mit den Leistungen 
der allgemeinen ambulanten 

Siehe lfd. Nr. 8 
Siehe lfd. Nr. 32 zu Koordina-
tion der Versorgung 
 

Siehe lfd. Nr. 8 und 
32 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

palliativmedizinischen Ver-
sorgung bei der Ärztin oder 
dem Arzt.“  
Die Abstimmung mit den 
weiteren Beteiligten muss 
aus Sicht des bpa in die Po-
sitionsnummer mit einflie-
ßen, vgl. hierzu auch die 
Ausführungen zu Bemer-
kung, Absatz 5, ergänzende 
psychosoziale Begleitung. 
Die Koordination der Leis-
tung kann nicht allein beim 
behandelnden Arzt liegen, 
sondern muss – wie in der 
SAPV – auch von den Pfle-
gefachkräften übernommen 
werden können. In der Pra-
xis zeigt sich, dass viele 
(Haus-)Ärzte nicht über die 
notwendigen zeitlichen Ka-
pazitäten hierfür verfügen. 
GKV-SV und DKG schlagen 
folgende Ergänzung vor: „Es 
gibt einige grundlegende 
Empfehlungen für die Be-
treuung von Menschen am 
Lebensende. Die Grunds-
ätze hierfür müssen den 
Pflegekräften bekannt sein. 
Sofern das nicht der Fall ist, 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

sollten diese fachlichen In-
halte durch Fort- und Wei-
terbildung vermittelt wer-
den.“  
Der bpa teilt die Auffas-
sung der Patientenvertre-
tung und der 
KBV – der vom GKV-SV 
und der DKG vorgeschla-
gene Absatz ist nicht zu be-
rücksichtigen. Die Betreu-
ung von Menschen am Le-
bensende ist Bestandteil der 
pflegerischen Ausbildung 
und allen Pflegefachkräften 
in ihren Grundsätzen ver-
traut. Dies wird auch im 
Rahmen des Hospiz- und 
Palliativgesetzes deutlich, 
welches keine zusätzliche 
Qualifizierung der Pflege-
fachkräfte vorsieht. Vielmehr 
sind die Hausärzte in die 
Lage zu versetzen, die 
schwierige Abgrenzung zwi-
schen SAPV und allgemei-
ner Palliativpflege und ent-
sprechende Verordnungen 
vornehmen zu können. Hier-
für sieht das Hospiz- und 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Palliativgesetz eine Weiter-
bildung der Ärzte von 40 
Stunden vor. 
Die im Abschnitt 2.3.2 gefor-
derte „enge Abstimmung“ 
wird unter dem Punkt 
2.3.3.2 konkretisiert: „Die 
Leistung ist anhand des Be-
handlungsplanes der ver-
ordnenden Ärztin oder des 
verordnenden Arztes durch-
zuführen. Aufgrund des zu 
erwartenden dynamischen 
Krankheitsprozesses und 
des fluktuierenden Hilfebe-
darfes ist auch im weiteren 
Verlauf der Leistungserbrin-
gung eine enge Abstim-
mung zwischen den Pflege-
diensten mit der verordnen-
den Ärztin oder dem verord-
nenden Arzt erforderlich. 
Der Pflegedienst hat außer-
dem über Veränderungen in 
der häuslichen Pflegesitua-
tion nach § 7 Abs. 1 der 
HKP-Richtlinie der behan-
delnden Vertragsärztin oder 
dem behandelnden Ver-
tragsarzt zu berichten.“ 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Trotz der in den tragenden 
Gründen angeführten Erfor-
dernisse und Pflichten der 
Koordination fehlt es an die-
ser Leistung in der Leis-
tungsbeschreibung. Die Ko-
ordination und Abstimmung 
werden in der Leistungsbe-
schreibung der Positions-
nummer 24a nicht ausrei-
chend berücksichtigt, vgl. 
hierzu unseren Änderungs-
vorschlag bei den Ausfüh-
rungen zur Bemerkung, 
Absatz 5 (ergänzende 
psychosoziale Beglei-
tung).  
[Anmerkung GS G-BA: 
siehe lfd. Nr. 93] 
Die Koordination / Abstim-
mung mit den weiteren Be-
teiligten muss als Leistungs-
bestandteil der Palliativ-
pflege anerkannt werden. 
Sie stellt gerade das Plus 
gegenüber der Verordnung 
von separaten Einzelleistun-
gen dar. 

12.  DRK Tragende Gründe Unter „Durchführung von 
Maßnahmen“ weisen der 

Siehe lfd. Nr. 8 Siehe lfd. Nr. 8 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

2.3.2 Durchführung der Maß-
nahmen Dissens – Darstel-
lung in der Tabelle Das Deut-
sche Rote Kreuz spricht sich 
für die Streichung des Text-
vorschlags von GKV-SV und 
DKG aus 

GKV-SV und die DKG auf 
Empfehlungen für die Be-
treuung von Menschen am 
Lebensende hin. Es wird 
ausgeführt, dass diese 
Grundsätze den Pflegekräf-
ten bekannt sein müssen 
und sofern nicht, hierzu 
Fort-und Weiterbildungsan-
gebote zu nutzen sind. 
Dieser von GKV und DKG 
gewünschte Texteinschub 
wird zurückgewiesen. 
a) Der GBA ist nicht das 
Gremium, in dem solche 
Festlegungen, u.a. mit Aus-
wirkungen auf die Leis-
tungsvergütung, getroffen 
werden kann. Diese Fragen 
sind in den Vergütungsver-
handlungen auf Landes-
ebene zu klären. 
b) Was aus Sicht von GKV 
und DKG „einige grundle-
genden Empfehlungen für 
die Betreuung von Men-
schen am Lebensende“ 
sind, wird nicht näher spezi-
fiziert und bleibt damit un-
klar. Weder eine kritische 
Auseinandersetzung mit den 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

fachlichen Inhalten, noch 
eine Umsetzung ist damit 
möglich. 
c) Aus „Empfehlungen“ im 
ersten Satz „Grundsätze“ im 
zweiten Satz zu machen 
und ihnen damit einen ver-
bindlicheren Charakter zu 
verleihen, ist eine nicht 
nachvollziehbare Steige-
rung.  
d) Wir möchten auf (fach-) 
politischen Folgen hinwei-
sen, die es hätte, wenn eine 
Berufsgruppe „von außen“ 
darüber belehrt wird, auf 
welchen Grundsätzen ihre 
Arbeit beruht. 
 
Zusammenfassend bittet 
das Deutsche Rote Kreuz 
darum, dass sich der GBA 
mit den ihm übertragenden 
Kernaufgaben beschäftigt 
und Grenzüberschreitungen 
vermeidet. 
 
Langjährige Forderung des 
Deutschen Roten Kreuzes 
ist es, dass die HKP-Leis-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

tungserbringer im GBA ver-
treten sind. Diese Forderung 
ist Anfang der 2000er Jahre 
entstanden, als der GBA 
versucht hat die Prophyla-
xen in diesem Gremium zu 
regeln. 
Der o.g. GKV/DKG- Textvor-
schlag zeigt, dass die Um-
setzung dieser Forderung 
mehr als notwendig ist. 

13.  DHPV  [Hinweis aus Anschreiben:] 
 
Im Rahmen der HKP-Richtli-
nie ist den Belangen von 
Kindern besonders 
Rechnung zu tragen. Daher 
möchten wir Sie bitten, Ihr 
Augenmerk 
insbesondere auch auf die 
Stellungnahme des Deut-
schen 
Kinderhospizverein e.V. zu 
richten, der wir uns hiermit 
anschließen 
möchten. 

Kenntnisnahme Keine Änderung 

14.  DCV Tragende Gründe 
2.3.2 Durchführung der Maß-
nahmen 

Nach Ansicht des Deut-
schen Caritasverbandes be-

Siehe lfd. Nr. 8 Siehe lfd. Nr. 8 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

 
Dissens – Darstellung in der 
Tabelle 
 
Änderungsvorschlag: 
Streichung des Textvor-
schlags von GKV-SV und 
DKG 

darf es an dieser Stelle kei-
ner Ausführungen zur Fach-
lichkeit von Pflegekräften.  
Die Ausführungen der HKP-
Richtlinie regeln die Verord-
nung häuslicher Kranken-
pflege, deren Dauer und de-
ren Genehmigung durch die 
Krankenkassen sowie die 
Zusammenarbeit der Ver-
tragsärztinnen und Vertrags-
ärzte mit den die häusliche 
Krankenpflege durchführen-
den ambulanten  
Pflegediensten und den 
Krankenhäusern. Festlegun-
gen zu Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und Fort-
bildung sind für alle beteilig-
ten Berufsgruppen an ande-
rer Stelle geregelt. 
Abgesehen davon ist so-
wohl in der Gesundheits- 
und Krankenpflege, als auch 
in der Altenpflege, die spezi-
elle Pflege sterbender Men-
schen Bestandteil der Aus-
bildung.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

15.  DBfK HKP-RL § 5 Abs. 2 
 
Wir weisen darauf hin, dass 
die Frist die Folgeverordnung 
in den letzten drei Arbeitsta-
gen (Montag bis Freitag, wenn 
diese nicht  
gesetzliche Feiertage sind) 
vor Ablauf des verordneten 
Zeitraums auszustellen, deut-
lich zu kurz ist und sehen hier 
eine Anpassung, vor allem für 
die Versorgung chronisch 
Kranker, auf eine Frist von 7 
Arbeitstagen (Montag bis Frei-
tag, wenn diese nicht  
gesetzliche Feiertage sind) als 
dringend notwendig an.  

Vor allem zum Quartalsende 
werden die Haus- und Fach-
ärzte durch einen enormen 
Arbeitsanfall durch die An-
forderungen von Folgever-
ordnungen für chronisch 
Kranke belastet. Dies führt 
dazu, dass die Pflegedienste 
(nach Aufforderung des Pati-
enten zum Erhalt einer 
neuen Verordnung, nach 
ggf. weiterer Untersuchung 
durch den verordnenden 
Arzt ob eine Folgeverord-
nung nötig ist, dem Einholen 
der Unterschrift von Patient 
oder Betreuer und der Ver-
sendung an die Kranken-
kasse) die Frist von 3 Tage 
nach Verordnungsbeginn 
zur Einreichung der Folge-
verordnung oftmals unver-
schuldet nicht einhalten kön-
nen. Wir bitten dies zu be-
rücksichtigen und vor allem 
bei der Versorgung von chro-
nisch kranken Patienten eine 
entsprechende Regelung zu 
finden. 

Kenntnisnahme. Regelung ist 
nicht Gegenstand dieses Be-
schlussvorhabens. Die beste-
hende Regelung dient der Si-
cherstellung einer lückenlosen 
Anschlussversorgung. Daher 
wird kein Änderungsbedarf ge-
sehen.  

 
Bezüglich der Bearbeitungs-
frist besteht keine Regelungs-
kompetenz des G-BA. 

 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Ände-
rungsvorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Zudem bitten wir dringend 
darum, eine Bearbeitungs-
frist für die Kassen einzufüh-
ren. Derzeit kann es auf-
grund des quartalsweisen 
Bearbeitungsstatus Monate 
dauern, bis das Genehmi-
gungsverfahren abgeschlos-
sen ist und der Pflegedienst 
mangels Genehmigungs-
nummer die erbrachten Leis-
tungen trotz § 6 Abs. 6 der 
HKP-Richtlinie nicht in Rech-
nung stellen kann. 
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 Stellungnahmen zur Änderung des § 1 Absatz 1 HKP-RL 
Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

16.  bpa (1) 1Die Verordnung häuslicher 
Krankenpflege durch Vertrags-
ärztinnen und Vertragsärzte er-
folgt bei medizinischer Notwen-
digkeit. „Diese kann sowohl ku-
rativ als auch palliativ indiziert 
sein.“ 

Der bpa hat in seinem 
Grundsatzpapier „Notwen-
dige Weiterentwicklung der 
allgemeinen Palliativversor-
gung – Anpassung der 
Häuslichen Krankenpflege-
Richtlinie (HKP-RL) zur Be-
rücksichtigung der Bedürf-
nisse unheilbar kranker 
Menschen“ gefordert, den 
Satz: „Diese kann sowohl 
kurativ als auch palliativ in-
diziert sein.“ im § 1 nach 
Satz 1 einzufügen. Wir be-
grüßen, dass dieser Vor-
schlag aufgenommen 
wurde. 
 
Im Rahmen des Hospiz und 
Palliativgesetzes hat der 
Gesetzgeber in § 37 Absatz 
2a SGB V festgeschrieben, 
dass die häusliche Kranken-
pflege auch die ambulante 
Palliativversorgung umfasst. 
Die Ergänzung in § 1 Satz 2 
(neu) greift diese Änderung 
auf. 

Kenntnisnahme keine Änderung 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

49 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

17.  DPR [Tragende Gründe:] 
Bei einer Verordnung gem. § 37 
Abs. 1 SGB V erfolgt keine Prü-
fung durch den MDK gem. § 37 
Abs. 1 Satz 5 SGB V.  
 

Der DPR befürwortet diese 
Regelung, weil sie der Situ-
ation schwer erkrankter 
Menschen angemessen ist.  
 

Kenntnisnahme keine Änderung 

18.  DPR  
[Tragende Gründe:] 
Zu GKV-SV/DKG.  
Die Grundsätze der Empfeh-
lungen für die Betreuung von 
Menschen am Lebensende 
müssen den Pflegekräften be-
kannt sein bzw. durch Fort- 
und Weiterbildung vermittelt 
werden.  

Die fachliche Qualifikation 
von Pflegediensten, die palli-
ative, pflegerische Versor-
gung erbringen, muss gege-
ben sein. Die Regelungen 
der üblichen Verträge nach 
§132 a Absatz 2 SGB V soll-
ten nicht unterschritten wer-
den. Demnach muss die lei-
tende Pflegefachperson ei-
nes Pflegedienstes, der die 
Versorgung von Palliativpati-
entinnen und -patienten er-
bringt, proportional zur An-
zahl der zu versorgenden 
Palliativpatientinnen und -
patienten über eine Min-
destanzahl von Pflegefach-
personen (Vollkraftäquiva-
lenz) mit anerkannter Zu-
satzqualifikation im Bereich 
„Palliative-Care“ verfügen. 
Anerkannte Qualifikationen 

Kenntnisnahme keine Änderung 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

entsprechend den Regelun-
gen der jeweiligen Landes-
pflegekammer oder der 
Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin. Über die 
Schulung der Pflegefachper-
sonen ohne diese Zu-
satzqualifikation ist ein 
Nachweis zu führen.  
 

  



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

51 

 Stellungnahmen zur Änderung des § 5 Absatz 3 HKP-RL 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

19.  bpa  Nach § 5 Absatz 3 Satz 3 wird 
folgender Satz eingefügt: 
„Für Leistungen der ambu-
lanten Palliativversorgung 
ist regelmäßig ein begründe-
ter Ausnahmefall im Sinne 
von § 37 Absatz 1 Satz 5 
SGB XI anzunehmen.“ 

§ 37 Absatz 1 Satz 5 SGB V 
besagt, dass die Kranken-
kasse in begründeten Aus-
nahmefällen die häusliche 
Krankenpflege für einen län-
geren Zeitraum bewilligen 
kann, wenn der Medizinische 
Dienst (§ 275) festgestellt 
hat, dass dies aus den in 
Satz 1 genannten Gründen 
erforderlich ist. Bei Leistun-
gen der ambulanten Palliativ-
versorgung hat der Gesetz-
geber klargestellt, ist dies re-
gelhaft der Fall, vgl. § 37 
Abs. 2a SGB V. Bei dem Be-
schluss zur Aufnahme des 
Satzes in die HKP-Richtlinie 
handelt es sich um die Um-
setzung dieser Maßgabe. 
 
Die Patientenvertreter setzen 
sich laut den tragenden Be-
schlussgründen dafür ein, die 
häusliche Pflegesituation von 
Palliativpatienten nicht zu-
sätzlich zu belasten und da-
her bei einer Verordnung 
nach § 37 Abs. 1 SGB V re-
gelhaft auf eine Prüfung 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

durch den MDK gem. § 37 
Abs. 1 Satz 5 SGB V zu ver-
zichten. Der bpa teilt diese 
Auffassung. Durch die Ver-
ordnung des Arztes wird at-
testiert, dass es sich um ei-
nen Patienten am Lebens-
ende handelt, der nur noch 
einige Tage bis wenige Wo-
chen zu leben hat. Den Be-
troffenen ist nicht zuzumuten, 
dass in der Sterbephase 
noch eine Begutachtung 
durch den MDK erfolgt. Die 
Begutachtung würde sich 
durch den MDK auch nur 
schwer realisieren lassen, da 
nach der Verordnung des 
Arztes eine unmittelbare 
Überprüfung erfolgen 
müsste. Dies dürfte auch lo-
gistisch schwierig sein. 
 
In den tragenden Gründen 
wird unter Punkt 2.2 seitens 
des GKV-Spitzenverbandes 
und der KBV angeführt (Än-
derung in § 5 Abs. 3 der 
Richtlinie): „Wie die übrigen 
Leistungen des Leistungsver-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

zeichnisses der HKP-RL kön-
nen Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege zur palli-
ativpflegerischen Versorgung 
(auch Nr. 24a des Leistungs-
verzeichnisses der HKP-RL) 
auf der Grundlage des § 37 
Abs. 1 oder Abs. 2 SGB V 
verordnet werden. Dies ist 
abhängig von der im Einzel-
fall vorzunehmenden Beurtei-
lung, ob dem Grunde nach 
Krankenhausbehandlung ge-
boten ist.“ Der bpa schließt 
sich der Auffassung der 
Patientenvertretung und 
der DKG an und hält den 
Absatz von GKV-SV und 
KBV für nicht erforderlich 
und darüber hinaus sogar 
für rechtlich bedenklich. 
Die Leistung nach § 37 Abs. 
1 SGB V dient dem Zweck 
der Krankenhausvermeidung 
oder Verkürzung, die Leis-
tung nach § 37 Abs. 2 SGB V 
hingegen dient der Unterstüt-
zung der ärztlichen Behand-
lung in der Häuslichkeit. Die 
Krankenhausvermeidung zur 
Leistungsvoraussetzung für 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

eine Verordnung der allge-
meinen Palliativversorgung 
zu machen ist gesetzlich 
nicht legitimiert und stellt eine 
zusätzliche Anforderung an 
den Leistungsempfänger dar. 
Daher bedarf es der Klarstel-
lung, dass die Leistung als 
Positionsnummer der HKP-
Richtlinie verordnet werden 
kann, auch ohne die Vermei-
dung eines Krankenhausauf-
enthaltes. 

20.  AWO 
Tragende 
Gründe  
Kapitel  
2.2 Ände-
rung in § 5 
Abs. 3 HKP-
RL 

Kapitel 2.2 Änderung in § 5 
Abs. 3 HKP-RL 
Änderungsvorschlag: 
Werden Leistungen im Rah-
men der ambulanten Palliativ-
versorgung auf der Grundlage 
des § 37 Abs. 1 SGB V ver-
ordnet, so ist in Bezug auf die 
gesetzliche Befristung der 
Leistungsdauer auf vier Wo-
chen regelmäßig ein begrün-
deter Ausnahmefall für einen 
erforderlichen längeren Leis-
tungsbezug anzunehmen. Bei 
intermittierenden Verläufen 
über mehrere Monate ist wie-
derholt die Leistung verord-
nungsfähig. 

In den Ausführungen in den 
Tragenden Gründen zur Leis-
tungsdauer der Palliativpflege 
ist der Sachverhalt des regel-
mäßig begründeten Ausnah-
mefalls aufzunehmen. Aus 
Sicht der AWO sollten die 
Ausführungen der zweiten 
Tabelle miteinander kombi-
niert werden. Zum einen ist 
es richtig, in den Tragenden 
Gründen die gesetzlichen 
Bestimmungen aufzuneh-
men. Zum anderen unterstüt-
zen wir den Formulierungs-
vorschlag der Patientenver-
tretung ausdrücklich. 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Um die häusliche Pflegesitua-
tion von Palliativpatienten 
nicht zusätzlich zu belasten, 
soll – bei einer Verordnung 
von Nr.24a der HKP-RL gem. 
§ 37 Abs. 1 SGB V – regelhaft 
auf eine Prüfung durch den 
MDK gem. § 37 Abs. 1 Satz 5 
SGB V verzichtet werden. 
Davon unbenommen gilt in be-
gründeten Ausnahmefällen § 
275 SGB V. 

Aus unserer Sicht ist darauf 
hinzuweisen, dass auf eine 
regelhafte Prüfung durch den 
MDK bei Palliativpatienten 
verzichtet werden sollte. Un-
ser Vorschlag zieht beide 
Aussagen zusammen. Bei 
der Verordnung haben wir 
den direkten Bezug zur 
neuen Leistung Palliativ-
pflege hergestellt (im Vor-
schlag rot gekennzeichnet). 
Des Weiteren sehen wir es 
als erforderlich an, an dieser 
Stelle weitere Ausführungen 
zu intermittierenden Verläu-
fen im Sterbeprozess aufzu-
nehmen. 

21.  VDAB Nach § 5 Absatz 3 Satz 3 soll 
folgender Satz eingefügt wer-
den: „Für Leistungen der am-
bulanten Palliativversorgung 
ist regelmäßig ein begründeter 
Ausnahmefall im Sinne von § 
37 Absatz 1 Satz 5 SGB V an-
zunehmen“.  
 

Der VDAB begrüßt grund-
sätzlich diesen Zusatz, denn 
er könnte dazu führen, dass 
Menschen in dieser Lebens-
phase nicht mit bürokrati-
schen Antrags- und Geneh-
migungsverfahren belastet 
werden. 
 
 

Kenntnisnahme keine Änderung . 

22.  DPWV Tragende Gründe In den Tragenden Gründen 
sind die Ausführungen zum 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 

keine Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

2.2. Änderung in § 5 Abs.3 
HKP-RL 
Änderungsvorschlag: 
Werden Leistungen im Rah-
men der ambulanten Palliativ-
versorgung auf der Grundlage 
des § 37 Abs. 1 SGB V ver-
ordnet, so ist in Bezug auf die 
gesetzliche Befristung der 
Leistungsdauer auf vier Wo-
chen regelmäßig ein begrün-
deter Ausnahmefall für einen 
erforderlichen längeren Leis-
tungsbezug anzunehmen. 
Um die häusliche Pflegesitua-
tion von Palliativpatienten 
nicht zusätzlich zu belasten, 
soll – bei einer Verordnung 
von Nr.24a der HKP-RL gem. 
§ 37 Abs. 1 SGB V – regelhaft 
auf eine Prüfung durch den 
MDK gem. § 37 Abs. 1 Satz 5 
SGB V verzichtet werden. 
Davon unbenommen gilt in be-
gründeten Ausnahmefällen § 
275 SGB V. 

Vorliegen eines begründeten 
Ausnahmefalls zwingend vor-
zunehmen. Nach Auffassung 
des Paritätischen ergänzen 
sich die beiden Textvor-
schläge und sind daher beide 
aufzunehmen. Insbesondere 
den Hinweis der Patienten-
vertretung, dass auf eine Prü-
fung durch den MDK gem. § 
37 Abs. 1 Satz 5 bei ambu-
lanter Palliativversorgung re-
gelhaft zu verzichten ist, hal-
ten wir für notwendig. 

Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 
 

23.  DRK Tragende Gründe 
2.2. Änderung in § 5 Abs.3 
HKP-RL 
Änderungsvorschlag: 

Beim ersten Textblock halten 
wir den Textvorschlag der 
KBV für angemessen. Die 
Nennung des BSG-Urteils ist 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Werden Leistungen im Rah-
men der ambulanten Palliativ-
versorgung auf der Grundlage 
des § 37 Abs. 1 SGB V ver-
ordnet, so ist in Bezug auf die 
gesetzliche Befristung der 
Leistungsdauer auf vier Wo-
chen regelmäßig ein begrün-
deter Ausnahmefall für einen 
erforderlichen längeren Leis-
tungsbezug anzunehmen. Bei 
intermittierenden Verläufen 
über mehrere Monate ist wie-
derholt die Leistung verord-
nungsfähig. 
Um die häusliche Pflegesitua-
tion von Palliativpatienten 
nicht zusätzlich zu belasten, 
soll – bei einer Verordnung 
von Nr.24a der HKP-RL gem. 
§ 37 Abs. 1 SGB V – regelhaft 
auf eine Prüfung durch den 
MDK gem. § 37 Abs. 1 Satz 5 
SGB V verzichtet werden. 
Davon unbenommen gilt in be-
gründeten Ausnahmefällen § 
275 SGB V. 

überflüssig, evt. sogar kontra-
produktiv. Kontraproduktiv in 
dem Fall, wenn dortige wei-
tergehende Aussagen fälsch-
licherweise auf die Richtlinie 
übertragen werden. 
Beim zweiten Textblock be-
fürworten wir den Formulie-
rungsvorschlag der Patien-
tenvertreter. 
Der alternative Formulie-
rungsentwurf von GKV,KBV 
und DKG ist schwer ver-
ständlich und kann daher in 
der Praxis zu unterschiedli-
chen Auslegungen führen. 
In rot sind bereit a.a.O. ge-
nannte Änderungsvorschläge 
zur Klarstellung eingefügt 
worden. 

 

24.  Diakonie Tragende Gründe 
2.2. Änderung in § 5 Abs. 3 
HKP-RL 
 

In den Ausführungen in den 
Tragenden Gründen zur Leis-
tungsdauer der Palliativpflege 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Änderungsvorschlag: 
„Werden Leistungen im Rah-
men der ambulanten Palliativ-
versorgung auf der Grundlage 
des § 37 Abs. 1 SGB V ver-
ordnet, so ist in Bezug auf die 
gesetzliche Befristung der 
Leistungsdauer auf vier Wo-
chen regelmäßig ein begrün-
deter Ausnahmefall für einen 
erforderlichen längeren Leis-
tungsbezug anzunehmen. Um 
die häusliche Pflegesituation 
von Palliativpatienten nicht zu-
sätzlich zu belasten, soll – bei 
einer Verordnung von Nr. 24a 
der HKP-RL gem. § 37 Abs. 1 
SGB V – regelhaft auf eine 
Prüfung durch den MDK gem. 
§ 37 Abs. 1 Satz 5 SGB V ver-
zichtet werden. Davon unbe-
nommen gilt in begründeten 
Ausnahmefällen § 275 
SGB V.“ 

ist der Sachverhalt des regel-
mäßig begründeten Ausnah-
mefalls aufzunehmen. Aus 
Sicht der Diakonie Deutsch-
land sollten die Ausführungen 
der zweiten Tabelle miteinan-
der kombiniert werden. Zum 
einen ist es richtig, in den 
Tragenden Gründen die ge-
setzlichen Bestimmungen 
aufzunehmen. Zum anderen 
unterstützen wir den Formu-
lierungsvorschlag der Patien-
tenvertretung ausdrücklich. 
Aus unserer Sicht ist darauf 
hinzuweisen, dass auf eine 
regelhafte Prüfung durch den 
MDK bei Palliativpatienten 
verzichtet werden sollte.  
Des Weiteren sehen wir es 
als erforderlich an, an dieser 
Stelle weitere Ausführungen 
zu intermittierenden Verläu-
fen im Sterbeprozess aufzu-
nehmen. 

 

25.  DCV Tragende Gründe 
2.2. Änderung in §5 Abs.3 
HKP-RL 
 
Änderungsvorschlag: 

Der Deutsche Caritasverband 
unterstützt nachdrücklich den 
Formulierungsvorschlag der 
Patientenvertretung. Eine re-
gelhafte Prüfung durch den 
MDK führt unserer Erfahrung 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Werden Leistungen im Rah-
men der ambulanten Palliativ-
versorgung auf der Grundlage 
des § 37 Abs. 1 SGB V ver-
ordnet, so ist in Bezug auf die 
gesetzliche Befristung der 
Leistungsdauer auf vier Wo-
chen regelmäßig ein begrün-
deter Ausnahmefall für einen 
erforderlichen längeren Leis-
tungsbezug anzunehmen. „Bei 
intermittierenden Verläufen 
über mehrere Monate ist wie-
derholt die Leistung verord-
nungsfähig.“ 
Um die häusliche Pflegesitua-
tion von Palliativpatienten 
nicht zusätzlich zu belasten, 
soll – bei einer Verordnung 
von Nr.24a der HKP-RL gem. 
§ 37 Abs. 1 SGB V – regelhaft 
auf eine Prüfung durch den 
MDK gem. § 37 Abs. 1 Satz 5 
SGB V verzichtet werden. Da-
von unbenommen gilt in be-
gründeten Ausnahmefällen § 
275 SGB V. 

nach zu unnötigen Verzöge-
rungen im Genehmigungs-
prozess dieser Unterstüt-
zungsleistung für sterbende 
Menschen. Schon heute gibt 
es Genehmigungsprozesse 
im Bereich der Hospiz- und 
Palliativversorgung, die unse-
rer Erfahrung nach bei einzel-
nen Krankenkassen z. T. 
über drei bis vier Wochen 
dauern. Vielfach treten die 
Einrichtungen und Dienste 
der Palliativversorgung des-
halb vorab einer Genehmi-
gung durch die Kranken-
kasse im Sinne des Patienten 
bereits in Vorleistung. Des-
halb sollte hier explizit darauf 
hingewiesen werden, dass 
auf eine regelhafte Prüfung 
der Verordnung durch den 
MDK bei Palliativpatienten 
verzichtet werden sollte.  
 
Des Weiteren sollte an dieser 
Stelle auch unsere Ergän-
zung zu intermittierenden 
Verläufen im Sterbeprozess 
aufgenommen werden.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

26.  DBfK Tragende Gründe 
2.2. Änderung in § 5 Abs. 3 
HKP-RL 
Eine Prüfung, ob dem Grunde 
nach eine Krankenhausbe-
handlung geboten ist, ist aus 
Sicht des DBfK nicht notwen-
dig. 
 
Der DBfK befürwortet die Ent-
scheidung, für die Leistungs-
dauer regelmäßig einen be-
gründeten Ausnahmefall anzu-
nehmen. 
Wir empfehlen den Vorschlag 
von GKV-SV, DKG, KBV um 
den Verzicht der regelhaften 
Prüfung durch den MDK zu er-
gänzen.  
 

Aus Sicht des DBfK muss 
das Ziel der AAPV sein, dem 
Patienten auch in kritischen 
Lebenssituationen einen Ver-
bleib in der Häuslichkeit zu 
ermöglichen. Es entspricht 
daher nicht dem Zweck im 
Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zu prüfen, ob dem 
Grunde nach eine Kranken-
hausbehandlung geboten ist. 
 
Zur Schaffung bürokratiear-
mer Rahmenbedingungen 
und zur Entlastung von Pati-
enten und Angehörigen sieht 
der DBfK eine uneinge-
schränkte Leistungsdauer als 
angemessenen Weg. Dies 
gibt auch den Patienten und 
ihren Angehörigen die not-
wendige Sicherheit in dieser 
besonderen Lebenssituation 
über einen längeren Zeitraum 
angemessen betreut zu sein. 
Davon unberührt bleibt die 
Forderung des DBfK, die Pati-
enten am Lebensende nicht 
durch regelhafte Prüfungen 
durch den MDK zusätzlich zu 
belasten.  

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens. 
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 
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 Stellungnahmen zur Änderung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL: Ergänzung Nummer 24a - Leistungsbeschreibung 
Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

27.  AWO   
 

Der AWO Bundesverband 
spricht sich bei der Benen-
nung der neuen Leistung Nr. 
24a im Leistungsverzeichnis 
unter Leistungsbeschreibung 
für den Begriff „Palliativpflege“ 
aus. 
Die Position des GKV-SV wird 
abgelehnt. 

Wir sehen den Zusatz „Kom-
plexleistung“ als nicht erfor-
derlich an. Im Titel wird die 
Leistung benannt. Eine wei-
tere inhaltliche Information im 
Titel ist nicht erforderlich. Zu-
dem geben die Ausführungen 
in der Leistungsbeschreibung 
unmissverständlich wieder, 
dass diese Leistung alle ent-
sprechend den Vorgaben des 
Leistungsverzeichnisses im 
Rahmen des Pflegeeinsatzes 
notwendigen behandlungs-
pflegerischen Leistungen um-
fasst. Weitere Ausführungen 
hierzu sind unter „Bemerkun-
gen“. 

 
Kenntnisnahme. Zur Klar-
stellung erfolgt eine Ände-
rung des Namens der Leis-
tung in „ Symptomkontrolle 
bei Palliativpatientinnen o-
der Palliativpatienten. 

Ja 
Name der Leistung 
wird geändert in: 
„Symptomkontrolle 
bei Palliativpatientin-
nen oder Palliativpa-
tienten.“ Entspre-
chend wird auch die 
Bezeichnung im 
Sachverzeichnis an-
gepasst.  
 

28.  bad Die Überschrift der Leistungs-
beschreibung ist zu ändern in 
„Palliativversorgung“ 

Dies entspricht dem gesetzli-
chen Terminus aus § 37 Abs. 
2a Satz 1 SGB V. Durch Ver-
wendung anderer Begrifflich-
keiten würde impliziert wer-
den, dass es in der o.g. Vor-
schrift einen gesetzlichen 
Anspruch gibt, der durch Nr. 
24a des Leistungsverzeich-
nisses der HKP-Richtlinien 

Siehe lfd. Nr. 27 
Die Formulierung „Palliativ-
versorgung“ geht über die 
pflegerische Versorgung 
hinaus und ist daher als 
Name für die Leistungsziffer 
ungeeignet.  

siehe lfd. Nr. 27 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

nicht bzw. nicht vollständig 
erfasst wird. 
Der Vorschlag des GKV-SV 
ist zudem abzulehnen, weil 
der Terminus der „Komplex-
leistungen“ systematisch 
nicht angebracht ist, da er in 
den Leistungsbezeichnungen 
des Leistungsverzeichnisses 
der HKP-Richtlinien auch 
dort keine Verwendung fin-
det, wo derartige Leistungen 
geregelt werden. Im Übrigen 
sollen durch diese Bezeich-
nung scheinbar Regelungen 
der Vergütung vorweg ge-
nommen werden, die be-
kanntermaßen nicht Gegen-
stand der Richtlinien sind. In-
wiefern die Vergütungssyste-
matik eine Abgeltung der 
Leistung als Komplexleistung 
vorgesehen wird, sollte der 
Selbstverwaltung überlassen 
bleiben. 

29.  bad In Satz 1 der Leistungsbe-
schreibung ist das Wort 
„Symptomkontrolle“ zu ergän-
zen um die Worte „und –linde-
rung“. 

Der Gesetzgeber hat mit § 37 
Abs. 2a Satz 1 SGB V einen 
Anspruch auf Palliativversor-
gung geschaffen, der laut 
Gesetzesbegründung „die 

Die „Symptomkontrolle“ um-
fasst grundsätzlich auch die 
Symptomlinderung. Eine Er-
gänzung ist an dieser Stelle 
nicht erforderlich. Siehe 

Siehe lfd. Nr. 84.  
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

notwendige palliative Pflege“ 
umfasst, „soweit kein An-
spruch auf SAPV nach § 37b“ 
besteht. Während Letzteres 
in der Rubrik „Bemerkung“ 
zum Ausdruck gebracht wird, 
lässt die „Leistungsbeschrei-
bung“ notwendige Interven-
tionen zur Linderung von 
Symptomen ungenannt. Eine 
reine Symptomkontrolle ver-
mag lediglich den Hilfebedarf 
festzustellen, ihn jedoch nicht 
zu beheben. Somit ist die 
vorliegende Entwurfsfassung 
nicht geeignet, dem gesetz-
geberischen Willen (vollum-
fänglich) zu entsprechen. 
Hieran ändert auch Satz 2 
der Entwurfsfassung nichts, 
da er – entgegen der § 27 
Absatz 1 Satz 1 SGB V und 
der Gesetzesbegründung zu 
§ 37 Abs. 2a Satz 1 SGB V – 
alle erforderlichen palliativ-
pflegerischen Maßnahmen 
unberücksichtigt lässt, die 
nicht unter die bestehenden 
Regelungen des Leistungs-
verzeichnisses der HKP-
Richtlinien zu subsumieren 

hierzu auch Erläuterungen 
in den Tragenden Gründen 
zur Symptomkontrolle, Ab-
schnitt 2.3.3.2 (siehe auch 
ldf. Nr. 84) 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

ist. Solche Maßnahmen sind 
in der Praxis aber sehr wohl 
denkbar und gemäß der ein-
deutigen gesetzgeberischen 
Intention zweifelsfrei vom 
Leistungsanspruch des § 37 
Abs. 2a Satz 1 SGB V er-
fasst. 

30.  bad In Satz 2 der Leistungsbe-
schreibung ist nach den Wor-
ten „Diese Leistung umfasst 
alle …“ folgender Passus ein-
zufügen: „… notwendigen 
Maßnahmen der palliativen 
Pflege, soweit kein Anspruch 
auf SAPV nach § 37b besteht, 
insbesondere alle …“ 

Der Gesetzgeber hat mit § 37 
Abs. 2a Satz 1 SGB V einen 
Anspruch auf Palliativversor-
gung geschaffen, der laut 
Gesetzesbegründung „die 
notwendige palliative Pflege“ 
umfasst, 
„soweit kein Anspruch auf 
SAPV nach § 37b“ besteht. 
Der Änderungsvorschlag 
greift diese Formulierung 1 zu 
1 auf und stellt aus Gründen 
der Rechtssicherheit die ein-
deutige gesetzgeberische In-
tention zum Umfang des Leis-
tungsanspruchs nach § 37 
Abs. 2a Satz 1 SGB V klar.  
Die bisherige Entwurfsfas-
sung zu Satz 2 hingegen im-
pliziert fälschlicherweise, 
dass sich der Anspruch des 
Versicherten – neben der 

Die Abgrenzung von HKP 
und SAPV ist in der Bemer-
kungsspalte bereits defi-
niert:  
„ […] Ziel dieser Leistung ist 
die Sicherstellung der ärztli-
chen Behandlung in der 
Häuslichkeit bei sterbenden 
Menschen mit einem pallia-
tiven Versorgungsbedarf, 
der nicht die spezialisierte 
palliativmedizinische und 
palliativpflegerische Versor-
gung im Rahmen der spezi-
alisierten ambulanten Palli-
ativversorgung (SAPV) ge-
mäß § 37b SGB V erfordert. 
[…] 
Der grundsätzliche An-
spruch einer Patientin oder 
eines Patienten auf eine 
spezialisierte ambulante 

keine Änderung 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

66 
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Symptomkontrolle aus Satz 1 
– auf die bis dato bereits be-
stehenden Regelungen des 
Leistungsverzeichnisses der 
HKP-Richtlinien beschränkt. 
Sofern jedoch im Einzelfall 
Maßnahmen der palliativen 
Pflege erforderlich sind und 
kein Anspruch auf SAPV 
nach § 37b SGB V besteht, 
sieht die Regelung des § 37 
Abs. 2a Satz 1 SGB V das 
Bestehen des Anspruchs vor, 
was in der Leistungsbe-
schreibung des Nr. 24a ange-
messen berücksichtigt wer-
den muss.  

Palliativversorgung (SAPV) 
gemäß § 37b SGB V wird 
durch die Verordnung der 
Nr. 24a nicht berührt. […]“ 
 

31.  Bundesver-
band Häusli-
che Kinder-
kranken-
pflege (BHK 
e.V.) 

Die Leistungsbeschreibung ist 
um folgenden Satz zu ergän-
zen: 
„Den besonderen Belangen 
von Kindern und Jugendlichen 
mit lebenslimitierenden Er-
krankungen ist Rechnung zu 
tragen.“ 

Auf die besonderen Belange 
von Kindern wird (nur) in den 
tragenden Gründen auf Seite 
2 (1 Rechtsgrundlagen) ein-
gegangen. 
Kinder und Jugendliche mit 
lebenslimitierenden Erkran-
kungen (z.B. genetischen Er-
krankungen, Stoffwechseler-
krankungen, Hirnfehlbildun-
gen, Muskelerkrankungen so-
wie neurologischen Erkran-
kungen) können an sehr 
komplexen Symptomen, wie 

Die HKP-RL regelt in § 1 
Absatz 1, dass die beson-
deren Belange kranker Kin-
der berücksichtigt werden 
müssen.  

keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Unruhe- und Angstzustän-
den, Schmerzen, Schlafstö-
rungen, Schluckstörungen, 
Krampfanfällen sowie weite-
ren Problemen, die im Zu-
sammenhang mit einer Beat-
mung auftreten können, lei-
den. Die Symptome unter-
scheiden sich dabei oft deut-
lich von denen erwachsener 
Palliativpatientinnen und Pal-
liativpatienten, was vor allem 
im Rahmen der Leistungsbe-
schreibung bereits deutlich 
hervorgehoben werden 
muss. Nur so kann den be-
sonderen Belangen von Kin-
dern und Jugendlichen mit le-
bensverkürzenden Erkran-
kungen ausreichend Rech-
nung 
getragen werden. 

32.  bpa Die Leistung umfasst: 
 
Die palliativpflegerischen 
Maßnahmen: 
- Palliativpflegerische Ba-

sisanamnese, d.h. die Ermitt-
lung der Wünsche und Be-
dürfnisse der Betroffenen 

In der Leistungsbeschreibung 
wird angeführt, dass der 
GKV-Spitzenverband eine 
„Komplexleistung zur Pallia-
tivpflege“ einführen möchte. 
Bisher kennt die HKP- Richtli-
nie keine Komplexleistungen. 
Wie in der Vorbemerkung 

Kenntnisnahme.  
 
Zu dem Aspekt „Palliativ-
pflegerische Maßnah-
men“: 
Alle: Die Leistungsbe-
schreibung in Nr. 24a ist be-
wusst offengehalten, damit 

Keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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und die Bestimmung der ent-
sprechenden Versorgung 
und Begleitung, 

- Feststellung der medizinisch-
pflegerischen Versorgungs-
bedarfe: 
 Mundpflege 
 Ernährung / Flüssigkeit 
 Übelkeit / Erbrechen 
 Obstipation 
 Respiratorische Symp-

tome 
 Juckreiz und Ikterus 
 Neurologische Symp-

tome 
 Lymphödem 
 Dekubitus und (ex)ulce-

rierende Tumore / ent-
stellende Tumore 

 Wahrnehmung und Be-
rührung 
 

- Umfeldanalyse zur Erfas-
sung der komplexen indivi-
duellen Lebenssituation und 
Symptomintensität 

- Schmerzmanagement / Er-
fassung, Überwachung, Eva-
luation) 

- Symptomkontrolle 
- Bei Bedarf Versorgung mit 

einer Schmerzpumpe 

ausgeführt verfolgt der Ge-
setzgeber mit der Einführung 
der allgemeinen Palliativver-
sorgung die Verbesserung 
der Versorgung von sterben-
den Menschen. In dem Richt-
linienentwurf werden die 
Symptomkontrolle bei 
Schmerzen und Wunden ge-
nannt. Diese behandlungs-
pflegerischen Leistungen 
sind jedoch bereits verord-
nungsfähig und Gegenstand 
der HKP-Richtlinie. Wie 
durch dieselben Leistungen 
die Versorgung von sterben-
den Menschen verbessert 
und die notwendige Koordi-
nation der medizinisch-pfle-
gerischen Leistungen erfol-
gen soll, bleibt offen. Einzig 
die Organisation von Hospiz-
diensten – die jedoch weder 
flächen- noch bedarfsde-
ckend existent sind – zur 
Übernahme der psychosozia-
len Begleitung wurde aufge-
nommen. Der bpa ist der Auf-
fassung, dass damit weder 
der Zielsetzung des Geset-
zes zur deutlichen Verbesse-

dem spezifischen Symp-
tomgeschehen des betroffe-
nen Personenkreises flexi-
bel begegnet werden kann. 
Eine einzelleistungsbezo-
gene Darstellung in dem 
vorgeschlagenen Umfang 
ist nicht zielführend und 
könnte zu einer ungewollten 
Eingrenzung führen.  
KBV, DKG und GKV-SV: 
Bei einigen der genannten 
Ergänzungsvorschläge han-
delt es sich um ärztliche 
Vorbehaltsaufgaben, die 
entsprechend der Festle-
gung der Bundesärztekam-
mer im genannten Kontext 
nicht delegiert werden kön-
nen. 
Zu dem Aspekt Koordina-
tion der Versorgung: 
GKV-SV, DKG und KBV: 
Die Koordination im Rah-
men der Palliativversorgung 
mit anderen Leistungser-
bringern ist grundsätzlich 
Aufgabe des Arztes und im 
Leistungsumfang des EBM 
enthalten. 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

-  Bei Bedarf Medikamenten-
gabe über eine Infusionslö-
sung 

- Bei Bedarf Portpunktion 
- Versorgung nach dem Able-

ben 
 
Die Koordination der Ver-
sorgung bei unheilbar kran-
ken, sterbenden Menschen. 
Hierzu gehören: 

- Verfügbarkeit und Er-
reichbarkeit des Pfle-
gedienstes 

- Beratung und Kontrolle 
der Versorgungssitua-
tion der Patientin oder 
des Patienten, Ange-
höriger oder anderer 
Personen in der Häus-
lichkeit bei Vorliegen 
einer unheilbaren Er-
krankung. Bei Bedarf 
Abstimmung und Hin-
zuziehung weiterer 
Leistungserbringer wie 
Hospizdienste, Seel-
sorger etc., 

- Gemeinsame Konsul-
tationsge-spräche von 
Arzt / Pflegedienst und 

rung der palliativen Versor-
gung noch dem Erfordernis 
der Einführung einer allge-
meinen Palliativversorgung 
ausreichend Rechnung getra-
gen wurde. 
 
 
Vor dem Hintergrund der haf-
tungsrechtlichen Vorschriften, 
ist die Einführung einer Kom-
plexleistung problematisch. 
Die häusliche Krankenpflege 
erfolgt auf Anordnung des 
Arztes; für jede durchzufüh-
rende Leistung muss eine je-
weilige Verordnung vorliegen. 
Eine pauschalierte Anord-
nung ist nicht möglich. Dies 
wird auch in der Zeile „Be-
merkung“ auf Seite 3 im 4. 
Absatz deutlich, in der ange-
führt wird, dass die konkreten 
behandlungspflegerischen In-
terventionen auf der Verord-
nung anzugeben sind. Es ist 
daher der Auffassung von 
KBV, DKG und der Patien-
tenvertretung zu folgen und 
die Positionsnummer als 
„Palliativpflege“ zu fassen. 

In den Tragenden Gründen 
erfolgte zur Klarstellung 
eine entsprechende Ergän-
zung. 
Siehe auch lfd. Nr. 41 
Zu dem Aspekt Anleitung 
zur Pflege: 
Vgl. lfd. Nr. 41 zu behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen 
 
 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

70 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

weiteren Leistungser-
bringern 

 
Die Anleitung zur Pflege, 
d.h.: 

- Die Einbeziehung des 
sozialen Umfeldes, 

Gesprächs- und Entlastungs-
angebote gegenüber der Be-
zugs-person / den Bezugsper-
sonen 

33.  bpa Wundkontrolle und -behand-
lung bei exulzerierenden 
Wunden 
 
Schmerzsymptomatik 
 

In der Leistungsbeschreibung 
wird bei den Symptomatiken 
u.a. angeführt: „Wundkon-
trolle und -behandlung bei e-
xulzerierenden Wunden“. 
Hier besteht eine Abgren-
zungsproblematik zur be-
stehenden spezialisierten 
ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV). Laut SAPV-
Richtlinie vom 20. Dezember 
2007, geändert am 15. April 
2010, in Kraft getreten am 
25. Juni 2010, sind ausge-
prägte ulzerierende / exulze-
rierende Wunden oder Tu-
more ein Indikator für eine 
besonders aufwändige Ver-
sorgung, welche einen Leis-

Eine scharfe Abgrenzung 
zwischen SAPV und HKP 
wird in der Praxis nicht im-
mer möglich sein. SAPV 
wird immer dann notwendig 
sein, wenn der Bedarf nach 
einer besonders aufwändi-
gen Versorgung besteht, 
soweit die anderweitigen 
ambulanten Versorgungs-
formen sowie ggf. die Leis-
tungen des ambulanten 
Hospizdienstes nicht oder 
nur unter besonderer Koor-
dination ausreichen würden, 
um die Ziele nach § 1 Abs. 
1 der SAPV-RL zu errei-
chen.  

keine Änderung 
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Nr.  
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Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

tungsanspruch auf speziali-
sierte ambulante Palliativver-
sorgung begründen. 
 
Auch bei der „Schmerzsymp-
tomatik“ gibt es Abgren-
zungsschwierigkeiten. In der 
Positionsnummer 24a wird 
formuliert, dass die Symp-
tomkontrolle insbesondere 
beim Vorliegen einer 
Schmerzsymptomatik erfol-
gen muss. Für eine beson-
ders aufwändige Versorgung 
im Sinne der SAPV muss es 
sich um eine ausgeprägte 
Schmerzsymptomatik han-
deln. 
 
Die Abgrenzung und Ent-
scheidung, ob es sich um 
eine SAPV oder eine allge-
meine Palliativpflege begrün-
dende Schmerzsymptomatik 
handelt ist nicht eindeutig 
und fällt in die jeweilige Ent-
scheidung des Arztes. Dies 
kann zu einer Ungleichbe-
handlung der Patienten füh-
ren. 
 

Anhaltspunkt dafür ist das 
Vorliegen eines komplexen 
Symptomgeschehens, des-
sen Behandlung spezifische 
palliativmedizinische und / 
oder palliativpflegerische 
Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie ein interdiszipli-
när, insbesondere zwischen 
Ärzten und Pflegekräften in 
besonderem Maße abge-
stimmtes Konzept voraus-
setzt. 
Zusätzlich GKV-SV und 
KBV: Zur Klarstellung wird 
der Position der PatV und 
DKG in den Tragenden 
Gründen zugestimmt. 
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Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

In den tragenden Gründen 
sprechen sich die Patienten-
vertretung und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft da-
für aus: „Beim Vorliegen ei-
nes komplexen Symptomge-
schehens mit einer ausge-
prägten Symptomatik, deren 
Kontrolle/Kompensation 
wahrscheinlich einer speziel-
len palliativmedizinischen 
bzw. palliativpflegerischen 
Kompetenz und Erfahrung 
bedarf, oder aber bei der Not-
wendigkeit einer häufigen An-
passung und Überprüfung 
des Behandlungsplanes auf-
grund dynamischer Verände-
rungen im Krankheitsverlauf, 
erfolgt die Behandlung im 
Rahmen der SAPV-Richtli-
nie.“ Der bpa schließt sich 
den Ausführungen der 
PatV und der DGK an. Hier-
mit wird den Ärzten eine Ori-
entierung gegeben, in wel-
chen Fällen eine SAPV-Ver-
sorgung erforderlich ist. Es 
liegt dann immer noch im Er-
messen des (Haus-)Arztes, 
wann er das Symptomge-
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

schehen als komplex mit aus-
geprägter Symptomatik ein-
stuft. 
 

34.  bpa Krisenintervention 
 

In den tragenden Gründen 
wird unter 2.3.3.2 definiert: 
„Eine Krisenintervention bein-
haltet eine Abfolge von medi-
zinischen und pflegerischen 
Handlungen bei plötzlich auf-
tretenden Symptomver-
schlechterungen oder plötz-
lich auftretenden neuen 
Krankheitsreaktionen (z.B. 
Krampfanfälle, Blutungen). 
Die Handlungsweisungen 
sollen zuvor von der behan-
delnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt in einem 
Notfallplan festgelegt wer-
den.“ 
DKG und GKV-SV führen 
dazu aus: „Hierbei handelt es 
sich um die im konkreten Be-
handlungsfall typischerweise 
möglichen und damit um vor-
hersehbare Krisensituatio-
nen, deren Behandlungs-
maßnahmen im Notfallplan 
festgehalten sind und deren 

Kenntnisnahme, siehe auch 
Ausführung zur lfd. Nr. 32  
In den Tragenden Gründen 
wird der Begriff „Pfle-
geteam“ in „Pflegedienst“ 
geändert. 
 

keine Änderung 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Behandlung durch ein Pfle-
geteam ausführbar ist. Beim 
Vorliegen einer Krisensitua-
tion, die z.B. durch einen in-
stabilen Zustand der Patien-
tin oder des Patienten, das 
Auftreten neuer unerwarteter 
Probleme oder starker Ver-
schlechterung der Sympto-
matik charakterisiert ist, ist 
vom Pflegedienst umgehend 
Kontakt mit der behandeln-
den Vertragsärztin oder dem 
behandelnden Vertragsarzt 
aufzunehmen, um das wei-
tere Vorgehen abzustimmen.“ 
Es stellt sich die Frage, wa-
rum hier von einem Pfle-
geteam ausgegangen wird. 
Dies ist im Positionsverzeich-
nis nicht hinterlegt und es 
stellen sich hierzu Fragen der 
praktischen Umsetzung: Wer 
stellt fest, dass eine Krise 
vorliegt? Fällt dies in die Zu-
ständigkeit des Pflegediens-
tes oder des Arztes? 
Eine unmittelbare Interven-
tion in Krisenfällen würde 
eine 24stündige Anwesenheit 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

einer Pflegefachkraft voraus-
setzen. 
Aus Sicht des bpa muss die 
Leistung der Palliativpflege 
konkreter gefasst werden. 
Wir verweisen hierzu auf un-
seren Formulierungsvor-
schlag; siehe Ausführungen 
zu III (Einführung der neuen 
Positionsnummer 24a) – 
(Komplexleistung zur) Pallia-
tivpflege. 

35.  bpa Tragende Gründe Kapitel 
2.3.3.1 
(Komplexleistung zur) Palli-
ativpflege 

In den tragendenden Grün-
den wird unter dem Punkt 
2.3.3.1 ausgeführt, dass in 
der (Komplex-)Leistung alle 
behandlungspflegerischen 
Leistungen des Leistungsver-
zeichnisses der HKP-Richtli-
nie, die im Rahmen eines 
Pflegeeinsatzes erforderlich 
werden, in der Positionsnum-
mer 24a enthalten sind. 
Zusätzlich hierzu sollen nur 
Leistungen verordnet werden 
können, die aus medizinisch-
pflegerischen Gründen nicht 
zeitgleich zur Palliativpflege 
nach § 24a erbracht werden 
können. Als Beispiel werden 
von der DKG Insulingaben 

KBV, DKG, GKV-SV 
Zur Umsetzung wurde eine 
Änderung in BE Leistungs-
beschreibung Satz 2 vorge-
nommen. 
Zur Vereinfachung der Ver-
ordnungsweise soll die 
Leistungsziffer Nr. 24a alle 
notwendigen Leistungen im 
Rahmen der palliativpflege 
erfassen, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Durchführung. 
Durch diese Klarstellung 
muss der verordnende Arzt 
nicht mehr pflegeeinsatzbe-
zogen differenziert verord-
nen. Mit dieser Änderung 
wird den Bedenken der 

KBV, DKG, GKV-SV 
In der Spalte Leis-
tungsbeschreibung 
wird Satz 2 wie folgt 
neu gefasst: 
„Die Leistung Nr. 24a 
umfasst neben der 
Symptomkontrolle 
alle notwendigen be-
handlungspflegeri-
schen Leistungen 
entsprechend den 
Vorgaben dieses 
Leistungsverzeich-
nisses“ 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

angeführt, die z.B. zu ande-
ren Zeiten als die Palliativ-
pflege erfolgen müssen. Der 
Arzt muss also entscheiden, 
ob er weiterhin einzelne Leis-
tungen verordnet oder ob er 
die Palliativpflege plus even-
tuell weitere benötigte Leis-
tungen anordnet. Bei der Ver-
ordnung der Palliativpflege 
entsteht für ihn ein zusätzli-
cher Begründungsaufwand. 
Wie oben ausgeführt ist die 
Palliativpflege aus Sicht des 
bpa als Komplexleistung haf-
tungsrechtlich problematisch 
und als pauschale Verord-
nung, ohne die erforderlichen 
ärztlichen Ver- oder Anord-
nungen bezogen auf die kon-
krete Leistung und deren De-
legation, unzulässig. Die ein-
zelnen behandlungspflegeri-
schen Leistungen müssen 
hinterlegt und mit einer An-
gabe zur jeweiligen Häufig-
keit und Dauer versehen 
sein. 
Die Anführung, dass hiermit 
dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
nach § 12 SGB V Rechnung 

Stellungnehmer bezüglich 
eines zusätzlichen Begrün-
dungsaufwandes Rechnung 
getragen.  
 
PatV: Kenntnisnahme 
 

In der Spalte Bemer-
kung werden fol-
gende Sätze gestri-
chen: 
„Neben der Leistung 
Nr. 24a können an-
dere behandlungs-
pflegerische Leistun-
gen nur dann zusätz-
lich verordnet wer-
den, wenn diese 
Leistungen aus medi-
zinisch-pflegerischen 
Gründen nicht zeit-
gleich im Rahmen 
der Nr. 24a erbracht 
werden können. Dies 
muss aus der Ver-
ordnung hervorge-
hen.“ 
 
PatV: keine Ände-
rung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

getragen wird ist nicht nach-
vollziehbar. Dieses Gebot 
galt auch bisher bei den Ein-
zelverordnungen der Be-
handlungspflege und war da-
mit bereits in der Vergangen-
heit zu berücksichtigen. Wie 
die bisherigen Einzelleistun-
gen, die in einem pauscha-
lierten und gedeckelten Ver-
gütungssystem erbracht wer-
den, zukünftig zu einer Leis-
tung werden, die den beson-
deren Bedarfen sterbender 
Menschen Rechnung trägt, 
erschließt sich nicht. Beste-
hende Leistungen der Be-
handlungspflege werden mit 
Hinweis auf das Wirtschaft-
lichkeitsgebot zusammenge-
fasst, Leistungen, wie sie in 
der SAPV oder der Hospizar-
beit enthalten sind und Ge-
genstand der Palliativversor-
gung sind, fehlen jedoch. 

36.  DRK Tragende Gründe 
2.3.3.1 Leistungsumfang 
Dissens – Darstellung in der 
Tabelle 

Den von der DKG eingefüg-
ten Satz mit einer beispielhaf-
ten Darstellung halten wir für 
nicht notwendig. 

Kenntnisnahme. Die bei-
spielhafte Darstellung der 
DKG in den TrGr wird ge-
strichen. 

keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Das Deutsche Rote Kreuz un-
terstützt die Textvariante des 
GKV-SV / KBV sowie 
der Patientenvertretung. 

37.  Diakonie Tragende Gründe 
2.3.3.1 Leistungsumfang 
 
Dissens – Darstellung in der 
Tabelle 
 
Die Diakonie Deutschland un-
terstützt die Textvariante von 
GKV-SV/KBV sowie der Pati-
entenvertretung. 

Den von der DKG eingefüg-
ten Satz mit einer beispielhaf-
ten Darstellung halten wir für 
nicht notwendig. 

Siehe lfd. Nr. 36 keine Änderung 

38.  DRK Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
Hier: Krisenintervention Dis-
sens – Darstellung in der 
Tabelle Das Deutsche Rote 
Kreuz unterstützt die Haltung 
der Patientenvertretung und 
KBV. 

Bei eintretenden Krisen in der 
letzten Lebensphase ist die 
Weiterbehandlung im Rah-
men der SAPV-Richtlinie zu 
prüfen. 
Allein auf den Vertragsarzt zu 
verweisen, um das weitere 
Vorgehen abzustimmen, 
greift aus unserer Sicht zu 
kurz. 

Zustimmung. Siehe lfd. Nr. 
32 (palliativpflegerische 
Maßnahmen) 

Siehe lfd. Nr. 32 

39.  DPWV Um die AAPV im Sinne der 
Anforderungen der Patienten-
bedarfe und –bedürfnisse 
durchführen zu können, emp-

Um im Rahmen der AAPV 
eine angemessene Versor-
gung der Patienten zu er-
möglichen, bedarf es zwin-
gend der Aufnahme weiterer 
Maßnahmen in die HKP-RL. 

Kenntnisnahme.  
KBV, DKG und GKV-SV: 
Bei einigen der genannten 
Ergänzungsvorschläge han-
delt es sich um ärztliche 

KBV, DKG und 
GKV-SV: keine Än-
derung 
PatV: siehe lfd. Nr. 4 
und 5 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

fiehlt der Paritätische die Auf-
nahme folgender Punkte in die 
HKP-RL: 
- Schmerztheraphie mit-

tels s. c. Infusion über 
PCA-Pumpen 

- Symptomkontrolle mit-
tels i. v. Infusion 

- Versorgung von onko-
logischen und Exulze-
rierenden Tumoren 

- Komplementäre Pfle-
gemethoden zur 
Schmerzlinderung, Be-
ruhigung und Entspan-
nung z.B. Wickel, Aufla-
gen, Einreibungen, 
Atemübungen 

So können häufig auftretende 
Symptomatiken wie bspw. 
Übelkeit mit einer entspre-
chenden i.v. Infusion gelin-
dert werden ohne den Patien-
ten zusätzlich durch die Ver-
abreichung von oraler Medi-
kation weiter zu belasten. Ein 
weiteres Fehlen dieser Leis-
tungen in der HKP-RL führt 
vielfach zu unnötigen Verzö-
gerungen in der Linderung 
von palliativtypischen Symp-
tomen und gefährdet in man-
chen Situationen durchaus 
den Verbleib in der Häuslich-
keit. Der Beschlussentwurf 
sieht vor, dass die Leistung 
alle im Leistungsverzeichnis 
der HKP-RL genannten Maß-
nahmen umfasst. Bleibt es je-
doch bei den bisherigen be-
handlungspflegerischen Leis-
tungen, werden viele alltäg-
lich auftretende Problemati-
ken weiterhin unberücksich-
tigt bleiben. 
Vor allem die komplementä-
ren Pflegemethoden tragen 
erheblich zur Verbesserung 
des Wohlbefindens des Pati-
enten bei und dürfen daher 

Vorbehaltsaufgaben, die 
entsprechend der Festle-
gung der Bundesärztekam-
mer im genannten Kontext 
nicht delegiert werden kön-
nen. 
PatV: siehe lfd. Nr. 4 und 5 
Zu komplementären Pfle-
gemethoden: 
KBV, GKV-SV und PatV: 
Komplementäre Pflegeme-
thoden können im Einzelfall 
bei Palliativpatienten durch-
aus hilfreich sein, sind aber 
nicht Bestandteil des Leis-
tungsverzeichnisses, denn 
insgesamt „fehlt es noch an 
fundiertem Wissen über 
Wirkung und Praktikabilität 
komplementärer Konzepte 
und Methoden in der 
Pflege. Dabei ist es beson-
ders wichtig, dass aus-
schließlich Anwendungen 
genutzt werden, zu denen 
ein guter Kenntnisstand 
über Wirkweisen und Risi-
ken vorliegt – denn ein un-
angemessener Einsatz ist 
nicht nur vergebene Mühe, 

Zu komplementären 
Pflegemethoden: 
KBV, GKV-SV und 
PatV: keine Ände-
rung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

nicht unberücksichtigt blei-
ben. 

sondern kann sogar scha-
den.“1 Dem Ergänzungsvor-
schlag bezüglich komple-
mentärer Pflegemethoden 
wird nicht gefolgt. 

40.  DPWV Der Paritätische spricht sich 
bei der Benennung der neuen 
Leistung Nr. 24a im Leistungs-
verzeichnis unter Leistungsbe-
schreibung für den Begriff 
„Palliativpflege“ aus. Die Posi-
tion des GKV-SV wird abge-
lehnt. 

Der Paritätische spricht sich 
für den Titel Palliativpflege 
aus, da der Zusatz "Komplex-
leistung" für nicht notwendig 
erachtet wird und zu Missver-
ständnissen führt. Während 
in der palliativpflegerischen 
Versorgung bei der Komplex-
leistung einzelne an die Be-
dürfnisse des Patienten aus-
gerichtete Verrichtungen aus-
gewählt werden können, be-
stehen Komplexleistungen in 
der häuslichen Kranken-
pflege aus mehreren Einzel-
verrichtungen, die zwingend 
erbracht werden müssen. 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27 

41.  DGP 
Vorzuziehen ist die Bezeich-
nung „allgemeine Palliativ-
pflege“  
 

Die Leistung kann ausweis-
lich der Tragenden Gründe 
flexibel - ggf. situativ auch 
mehrfach täglich - die Symp-
tomkontrolle ermöglichen und 

Zu den Qualifikationsan-
forderungen: Gehört nicht 
zur Regelungskompetenz 
des G-BA. 

Zur Bezeichnung der 
Leistung: Siehe lfd. 
Nr. 27. 

                                                
1 Zentrum für Qualität in der Pflege. [Zugriff: 09.09.2016]. URL: https://www.zqp.de/index.php?pn=care&id=487. 

https://www.zqp.de/index.php?pn=care&id=487
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Auf den Zusatz „Komplexleis-
tung“ ist zu verzichten. 
 

alle behandlungspflegeri-
schen Leistungen des Leis-
tungsverzeichnisses der 
HKP-Richtlinie, die im Rah-
men eines Palliativpflegeein-
satzes der „allgemeinen Palli-
ativpflege“ erforderlich wer-
den, beinhalten. 
Zusätzlich können zur Nr. 
24a weitere behandlungspfle-
gerische Leistungen im Rah-
men der häuslichen Kranken-
pflege verordnet werden, 
wenn diese aus medizinisch-
pflegerischen Gründen nicht 
gleichzeitig im Rahmen der 
Nr. 24a zu erbringen sind o-
der erbracht werden können. 
Um dies zu ermöglichen und 
auch eine Abgrenzung (in-
haltlich und auch sprachlich) 
zur SAPV darzustellen, hal-
ten wir es für zwingend erfor-
derlich auf den Zusatz „Kom-
plexleistung“ zu verzichten. 
Der Begriff Komplexleistung 
ist in der bereits bestehenden 
spezialisierten Palliativversor-
gung besetzt, sowohl mit der 

Zur Bezeichnung der 
Leistung: Siehe lfd. Nr. 27. 

Der Begriff Komplexleistung 
ist nicht durch eine Formu-
lierung in der SAPV-RL be-
legt. In der SAPV-RL wird 
unterschieden zwischen 
den „Leistungsstufen“ Bera-
tungsleistung, Koordination 
der Versorgung, additiv un-
terstützende Teilversor-
gung, vollständige Versor-
gung. In der SAPV Richtli-
nie wird das komplexe 
Symptomgeschehen als 
Leistungsvoraussetzung de-
finiert. Eine Verwechse-
lungsgefahr besteht nicht. 
Eingrenzung auf behand-
lungspflegerischen Leis-
tungen: 
Die leistungsrechtliche 
Grundausrichtung (Behand-
lungspflege) wurde durch 
das Hospiz- und Palliativge-
setz (HPG) nicht verändert.  
Grundsätzlich ist die Koordi-
nation Teil der palliativen 
Versorgung. In Hinblick auf 
die allgemeine ambulante 

Zu weiteren Anmer-
kungen: keine Ände-
rung 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

ärztlich-pflegerischen Kom-
plexleistung in der SAPV als 
auch im stationären Bereich 
mit der (spezialisierten statio-
nären) palliativmedizinischen 
Komplexleistung (OPS 8.98e; 
8.982). Beide Komplexleis-
tungen definieren, dass alle 
Leistungen des Palliativ-
teams, unabhängig der Be-
rufszugehörigkeit einge-
schlossen sind. 
Für eine klare Abgrenzung 
und Differenzierung ist hier 
daher die Bezeichnung „all-
gemeine Palliativpflege“ vor-
zuziehen. Damit wird deut-
lich, dass in der HKP-RL aus-
schließlich die pflegerischen 
Anteile der „allgemeinen Pal-
liativversorgung“ zu verste-
hen sind. 
Analog zur „Psychiatrischen 
Krankenpflege“ sollte auf 
eine Aufzählung von tech-
nisch-manuellen Einzelleis-
tungen jedoch verzichtet wer-
den. Die Eingrenzung der 
Leistungen auf die im Leis-
tungsverzeichnis entspre-

Palliativversorgung ist die 
Koordinationsverantwortung 
– insbesondere durch den § 
87 Abs. 1b SGB V – beim 
Arzt verortet. Ein Ände-
rungsbedarf wird daher nicht 
gesehen. 
Die bereits bestehenden Ab-
rechnungsziffern im  EBM 
vergüten die Koordination – 
auch mit Pflegekräften (vgl. 
EBM-Ziffer 03371). Darin 
heißt es:  
Fakultativer Leistungsinhalt:  
„- Koordinierung der pallia-
tivmedizinischen und –pfle-
gerischen Versorgung in 
Zusammenarbeit mit ande-
ren spezialisierten Leis-
tungserbringern wie z. B. 
Vertragsärzten, Psychothe-
rapeuten, Pflegediensten, 
psychosozialen Betreu-
ungsdiensten, Hospizen, 

- Anleitung und Beratung 
der Betreuungs- und Be-
zugspersonen“. 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

83 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

chenden Vorgaben ist zu ein-
geengt und wird dem An-
spruch der „allgemeinen Pal-
liativpflege“ und seinen Mög-
lichkeiten nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft so-
wie der sozialgerichtlichen 
Rechtsprechung1 nicht ge-
recht. „Allgemeine Palliativ-
pflege“ bezeichnet ein spezi-
fisches Handlungsfeld, das 
komplementäre Handlungs-
kompetenzen zu der medizin-
ärztlichen Tätigkeit entwickelt 
hat. Dabei orientiert sich palli-
ative Pflege an den symp-
tomverstärkenden bzw. 
symptomlindernden Faktoren 
bei den alltäglichen Anforde-
rungen, die der lebenslimitie-
rend erkrankte Mensch mit 
eingeschränkten körperlichen 
und/oder psychischen Funkti-
onen nicht mehr sicher oder 
selbständig ausführen kann. 
Hierdurch kann ein hohes 
Maß an Lebensqualität und 
eigenen Ressourcen im All-
tag zurückgewonnen werden. 
Eine palliativpflegerisch ver-
antwortliche Tätigkeit in der 

Um Mehrfachzuständigkei-
ten zu vermeiden und um 
eine klare Aufgabenzuord-
nung sicherzustellen, bedarf 
es eines Verantwortlichen 
und nicht einer Vielzahl von 
Akteuren mit Koordinations-
verantwortung. Daher wer-
den die Änderungsvor-
schläge nicht übernommen. 
In der Leistungsbeschrei-
bungsspalte werden Leis-
tungen aufgeführt, die im 
Rahmen der häuslichen 
Krankenpflege verordnet 
werden können. Die Bera-
tung (Gespräche) zwischen 
Pflegedienst und Pati-
ent/Patientin sind ein wichti-
ger Aspekt bei der Leis-
tungserbringung und grund-
sätzlicher Bestandteil der 
Leistung, die nicht geson-
dert verordnungsfähig ist 
(ergänzend siehe lfd. Nr. 
32)  
Die Beratung von Palliativ-
patienten gehört außerdem 
zu den ärztlichen Aufgaben 
und wird entsprechend ver-
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

„allgemeinen Palliativpflege“ 
erfordert die Möglichkeit, the-
rapiebezogene Beobachtun-
gen und die im Gespräch mit 
dem Patienten und seinen 
Zugehörigen gewonnenen 
Erkenntnisse von Werten und 
Vorstellungen sowie Vorbe-
halten zu Therapieoptionen 
(Selbstbestimmungsrecht) 
aufzugreifen und mit dem 
verordnenden Arzt oder der 
verordnenden Ärztin zu erör-
tern, um so die „allgemeine 
Palliativversorgung“ an die 
Besonderheiten und den Be-
darf des Einzelfalls anzupas-
sen. Hierzu gehört auch die 
Patientenedukation zur Si-
cherstellung und Verbesse-
rung der Therapieadhärenz, 
insbesondere bei verordne-
ten Therapien, bei denen in 
der Gesellschaft große Vor-
behalte herrschen, wie bei-
spielsweise die Angst vor Ab-
hängigkeit oder Lebensver-
kürzung bei Einsatz von Opi-
aten sowie Fehlinterpretatio-
nen des Patienten bei Ein-
satz von Psychopharmaka 
als Co-Medikation u.v.a.m.. 

gütet. So sieht beispiels-
weise die EBM-Ziffer 03370 
u.a. folgende Leistungsin-
halte vor: 
„- Beratung und Aufklärung 
des Patienten und/oder der 
betreuenden Person zur Er-
mittlung des Patientenwil-
lens und ggf. Erfassung des 
Patientenwillens, 
- Erstellung und Dokumen-
tation eines palliativmedizi-
nischen Behandlungsplans 
unter Berücksichtigung des 
Patientenwillens“ 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Weitere Professionen im 
Netzwerk (ambulanter Hos-
pizdienst, ambulante Psycho-
logie, Sozialdienst, etc.) sind 
auf Wunsch und Bedarf des 
Patienten oder der Patientin 
fallbezogen einzubeziehen. 
Hierin liegt auch die Notwen-
digkeit einer zusätzlichen 
Qualifikationsanforderung 
an den Leistungserbringer 
begründet. Die Leistung der 
„allgemeinen Palliativpflege“ 
ist daher von qualifizierten 
Pflegefachkräften (mindes-
tens Palliative-Care Basis-
qualifikation 40 Stunden), die 
unter der fachlichen Leitung 
einer Pflegefachkraft mit der 
Zusatzqualifikation Palliative 
Care stehen (160 Std. nach 
dem Curriculum Palliativ-
pflege von Kern, Müller, 
Aurnhammer), zu erbringen. 
Weiteres Qualitätskriterium, 
das eine Weitergabe des 
Fach- und Methodenwissens 
der „allgemeinen Palliativ-
pflege“ an die mitwirkenden 
Pflegefachpersonen und die 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Sicherung der lösungsorien-
tierten Betrachtung des Ein-
zelfalls sicherstellt, sollte die 
regelmäßige Durchführung 
einer strukturierten kollegia-
len Fallberatung, wie z.B. 
nach dem Heilsbronner Mo-
dell, bilden. 
1 Behandlungspflege umfasst 
nach der sozialgerichtlichen 
Rechtsprechung die krank-
heitsspezifischen Pflegemaß-
nahmen, das heißt alle Pfle-
gemaßnahmen, die nur durch 
eine bestimmte Krankheit 
verursacht werden, speziell 
auf den Krankheitszustand 
des Versicherten ausgerich-
tet sind und dazu beitragen, 
die Krankheit zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhü-
ten oder Krankheitsbe-
schwerden zu verhindern o-
der zu lindern, wobei diese 
Maßnahmen typischerweise 
nicht von einem Arzt, son-
dern von Vertretern medizini-
scher Hilfsberufe oder auch 
von Laien erbracht werden. 
(Bundessozialgericht, Urteil 
vom 19. 2. 1998 - B 3 P 3/97 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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R; Urteil vom 17. 3. 2005 - B 
3 KR 9/04 R 

42.  DGP 
dritter Spiegelstrich: 

Ergänzen von „,Angstzustän-
den“ 

Notwendige Ergänzung. 
Die Ergänzung korrespon-
diert mit den Symptomen der 
vorgehenden Spiegelstriche 
und ist aus unserer Sicht not-
wendig, um symptomverstär-
kenden Faktoren sowie psy-
chischen/emotionalen Prob-
lemlagen (z.B. Luftnot - Ersti-
ckungsangst; Blutungen - 
Angst zu verbluten) ressour-
cenfokussiert begegnen zu 
können. 

siehe lfd. Nr. 46 siehe lfd. Nr. 46 

43.  DGP 
Koordination als Leistung 
sollte Teil der 24a Leistung 
sein 

In der HKP-RL wird lediglich 
auf die Koordinationsverant-
wortung des Arztes verwie-
sen. Die „allgemeine Palliativ-
pflege“ wird jedoch bei der 
Erbringung der Leistung nach 
24a einen wesentlichen Teil 
der Koordination zu leisten 
haben (z.B. kollegiale Fallbe-
ratung, Fallbesprechungen, 
Einbeziehung der beteiligten 
Dienste, Abstimmung mit und 
Anleitung von Angehörigen, 
Organisation von Hilfsmitteln, 
etc.) 

siehe lfd. Nr. 32 siehe lfd. Nr. 32 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

44.  DCV Der DCV plädiert bei der Be-
nennung der neuen Leistung 
Nr. 24a im Leistungsverzeich-
nis unter Leistungsbeschrei-
bung für den Begriff „Palliativ-
pflege“ und folgt damit dem 
Vorschlag der Patientenvertre-
tung.  
 
Auf den Zusatz „Komplexleis-
tung“ ist zu verzichten. 

 

Der Titel „Palliativpflege“ ist 
analog zu den Titeln anderer 
Leistungen im Leistungsver-
zeichnis, die z. T. ebenfalls 
komplexe Leistungen umfas-
sen (vgl. z. B. die Leistung 
Nr. 27a „Psychiatrische Kran-
kenpflege“).  
Nähere Ausführungen zu der 
Leistung erfolgen im nachfol-
genden Text. Dies halten wir 
für ausreichend.  
 

siehe lfd. Nr. 27 siehe lfd. Nr. 27 

45.  DCV Änderungsvorschlag: 
Wundbehandlung exulzerie-
render Wunden ist zu strei-
chen und unter Nr. 31 zu er-
gänzen. 

Palliativpflege wird in diesem 
Vorschlag des G-BA als 
Symptomkontrolle beschrie-
ben. In einem Spiegelstrich 
wird jedoch eine behand-
lungspflegerische Maßnahme 
aufgeführt, für die es bereits 
eine Positionsnummer im 
Leistungsverzeichnis Häusli-
che Krankenpflege gibt (vgl. 
Nr. 31). Nach Ansicht des 
Deutschen Caritasverbandes 
ist die Behandlung exulzerie-
render Wunden unter der Nr. 
31 „Anlegen und Wechseln 
von Wundverbänden“ zu er-
gänzen. Patient(inn)en, die 

Dem Vorschlag wird nicht 
gefolgt, da die Wundbe-
handlung exulzerierender 
Wunden eine besondere 
Bedeutung bei der Palliativ-
versorgung haben kann. In 
Abhängigkeit der dynami-
schen Verläufe, ist die Leis-
tung nicht regelhaft planbar.  

keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Palliativpflege erhalten, sol-
len - wie in Kapitel 2 Abs.1 
der tragenden Gründe bereits 
ausgeführt wird -  auch wei-
terhin die ggf. notwendigen 
Einzelleistungen der häusli-
chen Krankenpflege zur Ver-
fügung stehen. 

46.  DCV Ergänzungsvorschlag: 
nach dem Wort Blutungen sind 
als ein weiteres Beispiel 
„akute Angstzustände“ aufzu-
führen  
 

Die in der Palliativversorgung 
durchgeführten Leistungen 
dürfen und können nicht al-
lein auf die Durchführung von 
Behandlungspflege als tech-
nisch-manuelle Handlung be-
schränkt werden, da sie 
sonst ihre Wirkung nicht voll 
entfalten kann. In der Leis-
tungsbeschreibung bzw. den 
Spiegelstrichen sind bisher 
nur Leistungen bei körperli-
chen Symptomen beschrie-
ben. In der Palliativpflege 
geht es nach Ansicht des 
Deutschen Caritasverbandes 
jedoch nicht nur um körperli-
che Symptome, sondern 
auch um psychische, psycho-
soziale und spirituelle Be-
gleiterscheinungen und Pro-
zesse, die z. T. pflegerischen 
Sachverstand benötigen. 

Zustimmung zur Ergänzung 
„akute Angstzustände“. 
Akute Angstzustände kön-
nen im Zusammenhang mit 
der Symptomatik auftreten.  

Ja, Ergänzung 
„akuten Angstzustän-
den“ in der Spalte 
„Leistungsbeschrei-
bung“, 3. Spiegelstri-
che nach dem Wort 
Blutungen“ 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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In der Palliativpflege haben 
die sterbenden Menschen 
zwar i.d.R. einen - im Ver-
gleich zur Spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung - 
geringeren palliativ-medizini-
schen und palliativ-pflegeri-
schen Versorgungsbedarf, 
häufig aber den gleichen psy-
chosozialen Betreuungsbe-
darf, wie SAPV Pati-
ent(inn)en. Das Zugehen auf 
das Lebensende kann man-
chen Menschen in bestimm-
ten Situationen - zusätzlich 
zu den körperlichen Sympto-
men, manchmal gerade aber 
auch bedingt durch die kör-
perlichen Symptome - große 
Angst machen. Luftnot kann 
Erstickungsangst machen; 
Blutungen können die Angst, 
zu verbluten, auslösen, Flüs-
sigkeitsmangel kann zu Ver-
wirrtheit/aggressivem Verhal-
ten führen etc.. Gerade hier 
kann Palliativpflege hilfreich 
sein, damit unnötige Kran-
kenhauseinweisungen auf-
grund von akuten Angstzu-
ständen, die im Sterbepro-
zess auftauchen, vermieden 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

werden. Zumal eine psycho-
soziale Begleitung durch eh-
renamtliche Mitarbeiter am-
bulanter Hospizdienste nicht 
unbedingt rund um die Uhr 
verfügbar ist und nicht alle 
Patient(innen) eine Beglei-
tung durch ambulante Hos-
pizdienste erhalten oder wün-
schen. 
Deshalb sollten „akute Angst-
zustände“ in die Reihe der 
aufgeführten Beispiele aufge-
nommen werden. 

47.  DCV  
Ergänzungsvorschlag: 
Nach den Spiegelstrichen 
wäre zu ergänzen: „Dabei 
handelt es sich jeweils - im 
Gegensatz zur SAPV - um 
eine nicht aufwändige Versor-
gung und um ein nicht ausge-
prägtes komplexes Symptom-
geschehen.“ 

In Bezug auf die Bemerkun-
gen zur neuen Richtlinie, 
sollte der G-BA  ergänzend 
einen Passus hinzufügen 
bzw. die Abgrenzung zwi-
schen der Palliativversorgung 
und der SAPV 
klarer ziehen. Im Bereich der 
Leistungsbeschreibung wird 
die Symptomkontrolle mit ein-
zelnen Spiegelstrichen in Er-
gänzung näher ausgeführt. 
Hier wäre es sinnvoll zu er-
gänzen, dass es sich um eine 
„nicht aufwändige Versor-
gung“ handelt und dass es 

siehe lfd. Nr. 30 und 33 siehe lfd. Nr. 30 und 
33 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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sich um ein „nicht ausgepräg-
tes komplexes Symptomge-
schehen“ handelt. Die zu-
sätzlichen Adjektive „nicht 
aufwändige“ und „nicht aus-
geprägtes“ sind dringend in 
der HKP-Richtlinie erforder-
lich, da sie einen ersten wich-
tigen, begrenzenden Hinweis 
auf den Umfang der allgemei-
nen Palliativversorgung ge-
ben. Zusätzlich sollte der G-
BA in seiner Richtlinie zu den 
hinzuzufügenden Adjektiven 
„nicht ausgeprägtes Symp-
tomgeschehen“ und „nicht 
aufwändige Versorgung“ wei-
tere, erklärende Kriterien be-
nennen. Mittels 
dieser Ergänzung wäre es für 
die Leistungserbringer bzw. 
für den verordnenden Arzt / 
die verordnende Ärztin klarer, 
welche Leistungs- und Ver-
sorgungsform (Palliativpflege 
oder SAPV) für 
den Versicherten verordnet 
werden kann und welche Be-
handlung der Symptome so-
mit in der letzten palliativen 
Lebensphase adäquat sicher 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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zu stellen wäre. Der verord-
nende Arzt bzw. die verord-
nende Ärztin hätte damit 
auch klarere Kriterien, wann 
eine Umstellung auf die 
SAPV notwendig ist. Gleich-
zeitig würden dadurch gegen-
über Krankenkassen und 
dem MDK ggf. auftretende 
Meinungsverschiedenheiten 
bei  der Genehmigung der 
Leistung verhindert. Weiterer 
bürokratischer Aufwand für 
alle Seiten (Arzt, Pflege-
dienst, Krankenkasse, MDK) 
würde vermieden werden, 
Streit und mögliche Klagen 
würden vermutlich erheblich 
minimiert. 

48.  DCV Änderungsvorschlag 
„Diese Leistung umfasst alle 
im Rahmen des Pflegeeinsat-
zes notwendigen behand-
lungspflegerischen Leistungen 
entsprechend den Vorgaben 
des Leistungsverzeichnisses 
sowie alle weiteren notwendi-
gen palliativpflegerischen Leis-
tungen der Symptomlinderung 
sowie  

Die Eingrenzung der Leistun-
gen auf die im Leistungsver-
zeichnis entsprechenden 
Vorgaben ist zu eingeengt 
und wird dem Anspruch der 
Palliativpflege und seinen 
Möglichkeiten nach dem ak-
tuellen Stand der Wissen-
schaft sowie der sozialge-
richtlichen Rechtsprechung 
nicht gerecht. 

Siehe lfd. Nr. 41 (zu Ein-
grenzung auf behandlungs-
pflegerischen Leistungen). 

Siehe lfd. Nr. 41 (zu 
Eingrenzung auf be-
handlungspflegeri-
schen Leistungen). 
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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therapiebezogene Bespre-
chungen mit dem verordnen-
den Arzt, um so die Anpas-
sung der Palliativversorgung in 
Anerkennung an den dynami-
schen Krankheitsverlauf und 
an die Besonderheiten des in-
dividuellen Einzelfalls, unter 
Einbeziehung der therapiebe-
zogenen, palliativpflegerischen 
Beobachtungen, zu ermögli-
chen und sicher zu stellen.“ 

Die von der Pflegefachkraft in 
der Palliativversorgung 
durchgeführten Leistungen 
dürfen und können nicht al-
lein auf die Durchführung von 
Behandlungspflege als tech-
nisch-manuelle Handlung be-
schränkt werden. Eine pfle-
gerische/palliativpflegerische 
mitverantwortliche Tätigkeit, 
wie sie in der Palliativversor-
gung als interprofessionelle 
Leistung verankert ist, erfor-
dert die Möglichkeit, therapie-
bezogene Beobachtungen 
und die im Gespräch mit dem 
Patienten und seinen Zuge-
hörigen gewonnenen Er-
kenntnisse von Werten und 
Vorstellungen sowie Vorbe-
halte zu eingegangenen The-
rapieoptionen (Selbstbestim-
mungsrecht) aufzugreifen 
und mit dem verordnenden 
Arzt zu erörtern, um so die 
Anpassung der Palliativver-
sorgung an die Besonderhei-
ten des Einzelfalls zu ermög-
lichen und regelmäßig be-
darfsgerecht anzupassen. 
Hierzu gehört auch die Pati-
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Begründung Auswertung Beschlussent-
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entenedukation zur Herstel-
lung und Verbesserung der 
Therapieadhärenz insbeson-
dere bei verordneten Thera-
pien, bei denen in der Gesell-
schaft große Vorbehalte herr-
schen, wie beispielsweise die 
Angst vor Abhängigkeit, Le-
bensverkürzung bei Einsatz 
von Opiaten oder Fehlinter-
pretationen des Patienten bei 
Einsatz von Psychopharmaka 
als Co-Medikation u.v.a.m.) 
 

49.  DCV Ergänzungsvorschlag: 
Nach den Spiegelstrichen ist 
folgender Satz zu ergänzen: 
„ Diese Leistung umfasst 
ebenfalls ein Erstgespräch so-
wie die ggf. notwendige Bera-
tung der sterbenden Men-
schen und ihrer Zugehörigen 
im Verlauf des Sterbeprozes-
ses.“ 

Ein Erstgespräch mit Patien-
ten und Zugehörigen kann in 
der Häuslichkeit oder auch im 
Krankenhaus vor der Über-
nahme der Palliativpflege 
stattfinden. Hierzu gehören 
ein Eingangsassessement, 
die persönliche Übernahme 
des Patienten, eine erste Ein-
schätzung des Koordinie-
rungsbedarfes, das Erstellen 
eines Pflege- und Krisen-
plans und dessen Dokumen-
tation.  
Spezifische Beratungsele-
mente im Rahmen der Pallia-
tivpflege ergeben sich aus 

siehe lfd. Nr. 41.  
 

siehe lfd. Nr. 32 und 
41 (zu Eingrenzung 
auf behandlungspfle-
gerischen Leistun-
gen). 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

96 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

der Notwendigkeit zu einer 
psychosozialen, spirituellen 
und palliativen Begleitung als 
auch der  Beratung von ster-
benskranken Menschen und 
ihren Zugehörigen aufgrund 
der typischer Weise auftre-
tenden Symptome, wie z. B. 
Unsicherheit, Angst, Panik o-
der Störungen der Wahrneh-
mung sowie bei ihrer Ausei-
nandersetzung mit Tod und 
Sterben. Dies benötigt einen 
erhöhten Zeitaufwand, da 
eine nicht vordergründig ku-
rativ ausgerichtete Pflege 
(mit dem Ziel der Symptom-
kontrolle und Förderung der 
Lebensqualität) auch einen 
erhöhten Aufklärungs- und 
Kommunikationsbedarf mit 
Patienten und deren An- und 
Zugehörigen hat. Die An- und 
Zugehörigen benötigen daher 
oft eine edukative Beratung, 
um die häusliche Versorgung 
aufrechterhalten zu können. 
Deshalb ist neben der Symp-
tomkontrolle auch ein Erstge-
spräch und die Beratung als 
Leistung der Palliativpflege 
aufzuführen. 
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50.  DCV Ergänzungsvorschlag: 
Nach dem o.a. Satz ist folgen-
der Satz zu ergänzen: „Dazu 
gehört auch der fallbezogene 
Koordinierungs- und Abstim-
mungsbedarf.“ 
 

In der Versorgung Sterben-
der muss gegenüber der nor-
malen häuslichen Kranken-
pflege ein besonderes Au-
genmerk auf die Kommunika-
tion, Abstimmung und Er-
reichbarkeit der beteiligten 
Leistungserbringer Wert ge-
legt werden. Für die ambu-
lanten Pflegedienste entsteht 
zudem fallbezogen ein Koor-
dinierungs- und Abstim-
mungsbedarf bzgl. der pallia-
tivmedizinischen und pallia-
tivpflegerischen Leistungen. 
Ambulante Pflegedienste 
übernehmen hier bereits bis-
her einen großen Teil der Ab-
stimmung der Versorgung. 
Sie sind meist täglich vor Ort 
und können dadurch Ände-
rungen im Versorgungsbe-
darf wahrnehmen. Der Bedarf 
an Abstimmung kann insbe-
sondere bei sterbenden Men-
schen sehr schnell ansteigen. 
Notwendig ist deshalb die 
enge Abstimmung mit dem 
Vertragsarzt durch ein Kon-
zept, dass den aus ärztlicher 

siehe lfd. Nr. 32 und 41 (zu 
Eingrenzung auf behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen). 

siehe lfd. Nr. 32 und 
41 (zu Eingrenzung 
auf behandlungspfle-
gerischen Leistun-
gen) 
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und aus pflegerischer Sicht 
erforderlichen Entschei-
dungsspielraum für die An-
passung der Palliativversor-
gung an die Besonderheiten 
des Einzelfalls berücksichtigt, 
zukünftig ggf. auch mit dem 
ggf. vorhandenen besonders 
qualifizierten Arzt n. § 87b 
Abs.1b SGB V oder der Spe-
zialisierten ambulanten Palli-
ativversorgung. Notwendig ist 
ggf. auch die Einbeziehung 
und Abstimmung mit weiteren 
Berufsgruppen (z.B. Physio-
therapeuten, Seelsorger, 
Psychologen, Apotheker,) 
und Hilfen (z.B. weitere Heil- 
und Hilfsmittelerbringer, Sani-
tätshäuser) und ambulanten 
Hospizdiensten im Rahmen 
einer multiprofessionellen Zu-
sammenarbeit. Bestandteil 
der Verordnung von Maßnah-
men der ambulanten palliativ-
pflegerischen Versorgung ist 
der von der verordnenden 
Ärztin oder dem verordnen-
den Arzt mit der Pflegefach-
person, gemeinsam erarbei-
tete und abgestimmte Be-
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handlungsplan, der die Indi-
kation, die Beeinträchtigun-
gen der Aktivitäten (Fähig-
keitsstörungen), die Zielset-
zung der Behandlung und die 
Behandlungsschritte (Be-
handlungsfrequenzen und –
dauer) umfasst. Der Behand-
lungsplan ist regelmäßig im 
Rahmen von patientenbezo-
genen Fallbesprechungen 
zwischen den beteiligten 
Leistungserbringern individu-
ell anzupassen. Mit dem Ver-
tragsarzt und anderen Leis-
tungserbringern sind zudem 
ggf. patientenbezogene Fall-
besprechungen zur Evalua-
tion und Verbesserung der 
Leistungen durchzuführen. 
Deshalb sollte der fallbezo-
gene Koordinierungs- und 
Abstimmungsbedarf der am-
bulanten Pflegedienste Be-
standteil der neuen Leistung 
„Palliativpflege“ sein.  
Die Koordinations- und Palli-
ativberatungsleistung der am-
bulanten Hospizdienste bleibt 
hiervon unberührt. 
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51.  DCV Änderungsvorschlag: 
Diese Leistung umfasst alle 
entsprechend den Vorgaben 
des Leistungsverzeichnisses 
im Rahmen des Pflegeeinsat-
zes notwendigen behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen. „Außerhalb der Leistung 
Palliativpflege ist die Verord-
nung von sämtlichen Einzel-
leistungen der häuslichen 
Krankenpflege auch für Pallia-
tivpatientinnen und -patienten 
weiterhin möglich.“ 

Die Leistungsbeschreibung 
im letzten Satz nach den 
Spiegelstrichen ist u.E. miss-
verständlich. Man könnte den 
Satz- so wie er jetzt formuliert 
ist - so verstehen, dass alle 
behandlungspflegerischen 
Leistungen des Leistungsver-
zeichnisses häusliche Kran-
kenpflege im Rahmen der 
Palliativpflege -Symptomkon-
trolle durchgeführt werden 
sollen. 
Nach Ansicht des Deutschen 
Caritasverbandes gibt es je-
doch eine Fülle an behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen, die neben der Symptom-
kontrolle notwendig werden 
können, wie z.B. i.v.- Infusion 
zur Medikamentengabe, Ver-
sorgung der Schmerz-
pumpe/Kassettenwechsel, 
Versorgung exulzerierender 
Wunden etc.. Das Leistungs-
verzeichnis der häuslichen 
Krankenpflege ist entspre-
chend zu ergänzen (s.u. Än-
derungen bei weiteren Leis-
tungen der HKP- Richtlinie 

PatV: 
Aufgrund der vom Stellung-
nehmern angegebenen 
missverständlichen Darstel-
lung wurde eine Klarstel-
lung im Beschlussentwurf 
und in den Tragenden 
Gründen (hier in Kapitel 
„Eckpunkte der Entschei-
dung“) ergänzt. 
KBV, DKG, GKV-SV: 
Siehe lfd. Nr. 35 
 

PatV: 
Ja: In der Spalte 
Leistungsbeschrei-
bung wird Satz zwei 
wie folgt neu gefasst: 
„Die Symptomkon-
trolle nach Satz 1 
kann zusätzlich alle 
entsprechend den 
Vorgaben des Leis-
tungsverzeichnisses 
im Rahmen des Pfle-
geeinsatzes notwen-
digen behandlungs-
pflegerischen Leis-
tungen umfassen.“  
KBV, DKG, GKV-
SV: Siehe lfd. Nr. 35 
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um palliative Pflege in der 
Häuslichkeit zu ermöglichen). 
Auch in Kapitel 2 Abs.1 der 
tragenden Gründe wird expli-
zit darauf verwiesen, dass 
Einzelleistungen der häusli-
chen Krankenpflege auch 
Palliativpatient(inn)en weiter-
hin zur Verfügung stehen sol-
len. 
Um Missverständnisse zu 
vermeiden und Palliativpati-
ent(inn)en nicht schlechter 
als alle anderen Pati-
ent(inn)en in der Häuslichen 
Krankenpflege zu stellen, ist 
der nebenstehende kursiv 
gesetzte Satz an dieser 
Stelle unbedingt zu ergän-
zen. 

52.  DHPV Änderungsvorschlag: „Symp-
tomkontrolle bei Palliativpati-
entinnen oder Palliativpatien-
ten in enger Abstimmung mit 
der verordnenden Ärztin oder 
dem verordnenden Arzt und 
den weiteren, an der Versor-
gung beteiligten Diensten 
und Leistungserbringern.“ 

Die Leistung der Palliativver-
sorgung muss mit allen an 
der Versorgung beteiligten 
Diensten und Leistungser-
bringern abgestimmt werden. 
Die enge Abstimmung mit der 
verordnenden Ärztin oder 
dem verordnenden Arzt ist 
zwar eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedin-

Siehe lfd. Nr. 32 und 41 (zu 
Eingrenzung auf behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen). 
Die Formulierung der Leis-
tungsbeschreibung soll zum 
Ausdruck bringen, dass ins-
besondere bei der Nummer 
24a eine enge Abstimmung 
zwischen dem Arzt und 

Siehe lfd. Nr. 32 und 
41 (zu Eingrenzung 
auf behandlungspfle-
gerischen Leistun-
gen). 
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gung für die Leistungserbrin-
gung. Dazu exemplarisch: 
„Da der Hilfebedarf schwer-
kranker und sterbender Men-
schen von Fall zu Fall unter-
schiedlich ist und sich auch 
im Verlauf der letzten Le-
bensphase verändern kann, 
ist eine vernetzte Versorgung 
wichtig, die ein reibungsloses 
Ineinandergreifen verschie-
dener Hilfsangebote gewähr-
leistet.“ (Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung, BT-Drs. 
18/5170, S.1) 
„Deshalb wird der Leistungs-
anspruch der häuslichen 
Krankenpflege im Hinblick 
auf ambulante Palliativversor-
gung gesetzlich klargestellt 
und der Gemeinsame Bun-
desausschuss beauftragt, für 
den Bereich der Palliativ-
pflege konkrete Festlegungen 
zu den Versorgungsanforde-
rungen zu treffen. Diese sol-
len auch Regelungen zur Zu-
sammenarbeit der Akteure an 
den Schnittstellen der hospiz-
lichen und palliativen Versor-
gung umfassen und die be-

dem Pflegedienst erforder-
lich ist. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass mit der 
Symptomkontrolle flexibel 
auf ein sich änderndes 
Symptomgeschehen einge-
gangen werden kann. Die 
enge Abstimmung zwischen 
Arzt und Pflegedienst am 
Lebensende ist daher von 
besonderer Relevanz. 
 
Nach § 92 Abs. 7 S.1 Nr.2 
SGB V hat der G-BA in der 
HKP-RL unter anderem In-
halt und Umfang der Zu-
sammenarbeit des verord-
nenden Vertragsarztes mit 
dem jeweiligen Leistungser-
bringer und dem Kranken-
haus zu regeln. Die Zusam-
menarbeit mit weiteren 
Leistungserbringern bzw. 
die Netzwerkarbeit sind in 
der Palliativversorgung von 
besonderer Relevanz; dies 
liegt aber nicht in der Rege-
lungskompetenz des G-BA. 
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sonderen Belange von Kin-
dern berücksichtigen. Durch 
die Konkretisierung behand-
lungspflegerischer Maßnah-
men und Leistungen der Pal-
liativpflege wird deren Bedeu-
tung in der Regelversorgung 
weiter gestärkt und gleichzei-
tig die qualifizierte und koor-
dinierte Versorgung gesi-
chert.“ (Ebd. S. 16) 

53.  DHPV Die aktive Koordinierungsleis-
tung des Pflegedienstes sollte 
Teil der 24a-Leistung sein. 

In der HKP-Richtlinie wird – 
anders als in § 87 SGB V – 
lediglich auf die Koordinati-
onsverantwortung des Arztes 
verwiesen. Der Pflegedienst 
wird allerdings bei Erbringung 
der Leistung nach § 24a ei-
nen wesentlichen Teil der Ko-
ordinierungsarbeit zu leisten 
haben (Teilnahme an Fallbe-
sprechungen, Organisation 
von Pflegehilfsmitteln, Anlei-
tung von Angehörigen, Ein-
beziehung von anderweitigen 
Diensten etc.). 

Siehe lfd. Nr.32 und 41 (zu 
Eingrenzung auf behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen). 
 

Siehe lfd. Nr.32 und 
41 (zu Eingrenzung 
auf behandlungspfle-
gerischen Leistun-
gen). 

54.  DHPV Ergänzung letzter Satz:  
Änderungsvorschlag: „Diese 
Leistung umfasst auch alle 
entsprechend den Vorgaben 

Mit dieser Formulierung wird 
klargestellt, dass die Symp-
tomkontrolle eine eigenstän-
dige Leistung neben den im 

Siehe lfd. Nr.51 Siehe lfd. Nr.51 
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des Leistungsverzeichnisses 
im Rahmen des Pflegeeinsat-
zes notwendigen behand-
lungspflegerischen Leistun-
gen“ 
 

Leistungsverzeichnis be-
schriebenen Einzelleistungen 
darstellt. Sie umfasst die Er-
fassung, Einschätzung und 
Behandlung bestehender und 
zu erwartender belastender 
Symptome, insbesondere 
Schmerzen, Übelkeit, Erbre-
chen, pulmonale oder kardi-
ale Beschwerden, Obstipa-
tion, neurologisch-psychiatri-
sche Beschwerden wie Un-
ruhe, Angst, Niedergeschla-
genheit, Beschwerden im 
Urogenitalbereich u.v.m. Mit 
dieser Formulierung wird der 
Vorgabe des Gesetzgebers 
Rechnung getragen, dass 
„der Gemeinsame Bundes-
ausschuss 
den Auftrag erhält, in seiner 
Richtlinie über die Verord-
nung häuslicher Kranken-
pflege die behandlungspfle-
gerischen Maßnahmen und 
Leistungen 
der Palliativpflege näher zu 
konkretisieren.“ (ebd. S. 2). 
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55.  DHPV Absatz 3: 
Änderungsvorschlag: 
„Diese Leistung ist verord-
nungsfähig, wenn bei Palliativ-
patientinnen und Palliativpati-
enten in den letzten Tagen, 
Wochen oder Monaten vor 
dem Lebensende nur durch 
die Symptomkontrolle in enger 
Abstimmung mit der verord-
nenden Ärztin oder den ver-
ordnenden Arzt und den wei-
teren, an der Versorgung be-
teiligten Diensten und Leis-
tungserbringern der Verbleib 
in der Häuslichkeit gewährleis-
tet werden kann und die Re-
gelleistungen der häuslichen 
Krankenpflege nicht ausrei-
chen.“ 
 

Zum Zeitraum der Palliativ-
versorgung: 
Eine Begrenzung auf wenige 
Tage oder Wochen wider-
spricht 
dem Willen des Gesetzge-
bers wie den fachlichen Ge-
gebenheiten der Versorgung. 
Der Gesetzgeber hat aus-
drücklich darauf hingewiesen, 
dass die Palliativversorgung 
über mehrere Wochen bis 
Monate notwendig sein kann 
(vgl. BT- Drs. 18/5170, S. 
24). Voraussetzung für die 
Symptomkontrolle ist primär 
das Vorliegen belastender 
Symptome und nicht der oh-
nehin nur schwer abzuschät-
zende Zeitraum vor dem Le-
bensende. 
 
Von Seiten des DHPV wird 
ein Synchronisationsproblem 
zwischen HKP-Richtlinie und 
ärztlicher Versorgung gese-
hen: Die Indikation für die be-
sonders qualifizierte und ko-
ordinierte palliativmedizini-
sche Versorgung liegt bei Ta-
gen, Wochen oder Monaten, 

PatV: Zustimmende Kennt-
nisnahme. Eine Begren-
zung auf wenige Tage oder 
Wochen wird ebenfalls kri-
tisch gesehen. Daher erfolgt 
eine entsprechende Ände-
rung im Beschlussentwurf. 
KBV, GKV-SV, DKG 
Die Nr. 24a definiert nicht 
die sog. allgemeine ambu-
lante Palliativversorgung. 
Die allgemeine ambulante 
palliativpflegerische Versor-
gung erfolgt u.a. durch die 
häusliche Krankenpflege. 
Dazu gehören grundsätzlich 
alle Leistungen des Leis-
tungsverzeichnisses. Sofern 
ein Palliativpatient im Rah-
men der allgemeinen Pallia-
tivversorgung bestimmte 
Leistungen des Leistungs-
verzeichnisses benötigt, 
können diese unter palliati-
ven Gesichtspunkten ver-
ordnet werden. Wenn ein 
Palliativpatient beispiels-
weise eine Schmerzmedika-
tion benötigt und diese sich 
nicht selbstständig verabrei-

PatV: Ja: Im BE wird 
jeweils das Wort „we-
nige“ vor dem Wort 
„Wochen“ gestrichen. 
KBV, GKV-SV, 
DKG: keine Ände-
rung 
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während die Indikation für die 
24a-Leistung mit 
wenigen Tagen oder Wochen 
zu eng gefasst wird. Dies 
dürfte in der Praxis dazu füh-
ren, dass Verordnungen von 
an der Versorgung gem. § 87 
Abs. 1b SGB V teilnehmen-
den Ärztinnen/Ärzten von der 
Kasse mit der Begründung 
abgelehnt werden, dass die 
Lebenserwartung länger ist 
als von der HKP- Richtlinie 
vorgegeben. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine 
Änderung der HKP-Richtlinie 
hier dringend geboten. 
 
Zur Vernetzung: 
Folgeänderung zu Nr. 1, 
siehe Begründung dort 
 

chen kann, kann die Medi-
kamentengabe nach Nr. 26 
verordnet werden. Daher 
wurde nunmehr in § 1 Abs. 
1 der Richtlinie klargestellt, 
dass die HKP auch palliativ 
indiziert sein kann. Dies gilt 
für die grundsätzliche Aus-
richtung der häuslichen 
Krankenpflege und damit 
für alle Leistungen im Rah-
men des Leistungsverzeich-
nisses.  
Aufgrund der in den letzten 
Tagen und Wochen vor Ein-
tritt des Todes möglicher-
wiese beträchtlichen Inten-
sivierung der Symptomatik, 
wird ergänzend zu den be-
reits verordnungsfähigen 
Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege eine neue 
Komplexleistung zur spezifi-
schen palliativpflegerischen 
Versorgung von Palliativpa-
tientinnen und -patienten 
eingeführt. Diese Leistung 
mit ihrer besonderen Aus-
richtung im Sinne einer 
Komplexleistung wird nur 
erforderlich sein, wenn die 
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Lebenserwartung auf Tage 
oder wenige Wochen limi-
tiert ist, da der Hilfebedarf in 
dieser Zeit unvorhersehbar 
steigen kann und beson-
ders dynamisch ist. Besteht 
dieser Bedarf nach einer 
Komplexleistung nicht, er-
halten Patienten die Leis-
tungen im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege. 
Folglich muss man die Nr. 
24a sowie die weiteren 
Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege nicht isoliert, 
sondern gemeinsam be-
trachten, da es sich um eine 
abgestufte Versorgung im 
Sinne einer Kaskade han-
delt. Im Ergebnis kann 
häusliche Krankenpflege für 
Palliativpatienten über 
Tage, Wochen und Monate 
oder sogar Jahre verordnet 
werden. 
 
Ferner ist zu berücksichti-
gen, dass wenn im Einzel-
fall eine Symptomkontrolle 
entsprechend der besonde-
ren Ausrichtung der Nr. 24a 
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erforderlich sein wird, die 
Notwendigkeit einer SAPV 
geprüft werden kann, da 
eine Versorgung im Rah-
men der allgemeinen Pallia-
tivversorgung nicht mehr 
möglich ist. Im Ergebnis 
muss die Nr. 24a sowohl im 
Kontext zu den übrigen ver-
ordnungsfähigen Einzelleis-
tungen der häuslichen 
Krankenpflege als auch zur 
SAPV gesehen werden. Die 
angeregte Aufnahme mit 
Blick auf die zu erwartende 
Lebenserwartung auf „Mo-
nate“ ist aus den vorge-
nannten Gründen nicht 
sinnvoll.  

56.  Deutscher 
Kinderhospiz-
verein e.V. 

24a ergänzen um folgenden 
Satz: „Den besonderen Be-
langen von Kindern ist 
Rechnung zu tragen.“    

Die besonderen Belange sind 
in den tragenden Gründen 
unter 1 Rechtsgrundlagen auf 
Seite 2 benannt. Eine ent-
sprechende Verankerung in 
der Richtlinie ist entspre-
chend vorzunehmen, um der 
Bedeutung der besonderen 
Belange von Kindern Rech-
nung zu tragen. 

Siehe lfd. Nr. 31 Siehe lfd. Nr. 31 
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57.  DPR Anstatt der Angabe des Zeit-
raums „letzte Tage bis wenige 
Wochen“, in dem palliativ indu-
zierte, häusliche Kranken-
pflege verordnet werden kann, 
wäre „in der letzten Lebens-
phase“ sachgerechter. 

Die Angabe des Zeitraums 
„letzte Tage bis wenige Wo-
chen“ ist aus ökonomischer 
Sicht und zur Eingrenzung der 
zu betreuenden Palliativpati-
entinnen und -patienten nach-
vollziehbar. Allerdings zeigt 
die Erfahrung, dass sich die 
palliative Versorgung von we-
nigen Tagen bis zu Monaten 
ausdehnen kann. Es ist zu be-
fürchten, dass die Angabe 
des Zeitraumes bestimmte 
Patientinnen und Patienten 
mit schweren, Leben begren-
zenden Erkrankungen von ei-
ner qualifizierten Versorgung 
ausschließt. Patientinnen und 
Patienten, die im Rahmen der 
ambulanten palliativpflegeri-
schen Versorgung nach §132 
a Absatz 2 SGB V längerfris-
tig (z.B. 3 - 6 Monate) gepflegt 
werden, hätten demnach 
möglicherweise keinen Zu-
gang mehr zu einer qualifizier-
ten Versorgung. Es handelt 
sich dabei um Patientinnen 
und Patienten, die aufgrund 
einer progredienten Erkran-
kung eine umfassende pallia-

Siehe lfd. Nr. 55 Siehe lfd. Nr. 55 
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tive Versorgung mit notwendi-
gen Symptomkontrollen und 
der Verabreichung hochwirk-
samer Medikamente (z.B. 
Kurzinfusionen über Portsys-
teme, Versorgung von 
Schmerzpumpen, überwachte 
Gabe von Antiemetika etc.) im 
häuslichen Umfeld erhalten. 
Die Verordnung von Behand-
lungspflege allein kann diesen 
Bereich nicht abdecken, da 
die Vergütungsrahmen dafür 
zu eng bemessen sind. Eine 
Unterversorgung wie auch 
vermehrte und unnötige Kran-
kenhausaufenthalte sind die 
Folge. Zudem ist es ohne ei-
nen erweiterten Zeitrahmen 
nicht möglich zumindest eine 
psychosoziale Basisbetreu-
ung zu leisten. 
Daher wäre eine begriffliche 
Abgrenzung, die sich an der 
letzten Lebensphase orien-
tiert, sachgerechter als eine 
zeitliche Festlegung. 
Denkbar ist auch, eine flexible 
Zusammenarbeit zwischen 
der häuslichen Krankenpflege 
und einem SAPV-Team zu 
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gestalten, die sich am Verlauf 
und der Symptomkontrolle der 
Palliativpatientinnen und -pati-
enten orientiert. 

58.  DPR Inhaltlich unklare Abgrenzung 
zwischen häuslicher Kranken-
pflege und der SAPV 

Aus der Richtlinie geht nicht 
klar hervor wie sich die häus-
liche Krankenpflege von der 
SAPV abgrenzt. Diese Ab-
grenzung wäre jedoch erfor-
derlich, um den Übergang 
zwischen häuslicher Kran-
kenpflege und SAPV dem 
Krankheitsverlauf bzw. den 
Symptomen entsprechend 
gestalten zu können. Eine 
klare Abgrenzung würde si-
cherstellen, dass Palliativpati-
entinnen und -patienten eine 
SAPV bekommen, wenn sie 
dieser ergänzend und in en-
ger Verknüpfung zur weiter-
hin erbrachten Pflege bedür-
fen.  
 

Siehe lfd. Nr. 33 Siehe lfd. Nr. 33 

59.  DPR Einbeziehung bzw. Abgren-
zung von der AAPV  
 

Die Versorgung von Palliativ-
patientinnen und -patienten 
charakterisiert sich durch dy-
namische Krankheitsverläufe. 
In der Folge kann es dazu 

Siehe lfd. Nr. 33 und 55 
Die Grundsätze der Vergü-
tung sind kein Bestandteil 
der Richtlinie. 

Siehe lfd. Nr. 33 und 
55 und lfd. Nr. 41 
und lfd. Nr. 32 
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kommen, dass Palliativpati-
entinnen und -patienten ver-
schiedene Versorgungsfor-
men benötigen, die entspre-
chend dem Krankheitsverlauf 
einen flexiblen Übergang er-
forderlich machen.  
Daher wäre eine klare Ab-
grenzung auch zur Allgemei-
nen ambulanten Palliativver-
sorgung (AAPV) hilfreich. Sie 
würde zudem klarstellen, 
wodurch sich ein Übergang 
kennzeichnet und wie er 
stattfindet. Dabei wäre auch 
zu klären wie sich die Leis-
tungsvergütung der zusätzli-
chen AAPV-Leistungen ab-
grenzt und wann die SAPV 
anstelle des AAPV zum Ein-
satz kommt.  
Zudem spricht sich der DPR 
dafür aus, dass Dienste, die 
AAPV anbieten, mindestens 
eine Pflegefachperson vor-
halten, die eine Weiterbildung 
in Palliative Care absolviert 
hat. Für die Koordination und 
Moderation der komplexen 
Prozesse und zahlreichen 
Akteure bei der Versorgung 
von Palliativpatientinnen und 

Zu Qualitätssicherungsan-
forderungen siehe lfd. Nr. 
41 
Zur Koordination und Mode-
ration der komplexen Pro-
zesse und zahlreichen Ak-
teure bei der Versorgung 
von Palliativpatientinnen 
und –patienten siehe lfd. Nr. 
32. 
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-patienten sind Pflegefach-
personen prädestiniert, weil 
dieser Aufgabenbereich oh-
nehin Teil des Berufsbilds der 
Profession Pflege ist.  

60.  DRK Das Deutsche Rote Kreuz 
spricht sich bei der Benen-
nung der neuen Leistung Nr. 
24a im Leistungsverzeichnis 
unter Leistungsbeschreibung 
für den Begriff „Palliativpflege“ 
aus.  
 
Die Position des GKV-SV wird 
abgelehnt.  
 

Die Bezeichnung „Komplex-
leistung“ ist aus unserer Sicht 
unangemessen.  
 
Bereits bestehende und auf 
den Landesebenen verhan-
delte Leistungskomplexe be-
stehen aus mehreren Einzel-
verrichtungen. Um die jeweili-
gen Leistungskomplexe ab-
rechnen zu können, müssen 
alle Einzelleistungen erbracht 
worden sein. 
 
Bei der Palliativpflege werden 
aus dem Rahmen möglicher 
Verrichtungen einzelne für 
die individuelle Versorgungs-
situation notwendige Verrich-
tungen ausgewählt. 
 
Um Abrechnungsprobleme in 
der Praxis zu vermeiden, 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27 
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sollte eine Klarstellung be-
reits bei der Eingangsbenen-
nung stattfinden. 
 

61.  Diakonie 
Deutschland 

Zur Auswahl stehen „Komplex-
leistung zur Palliativpflege“ vs. 
„Palliativpflege“ 
Die Diakonie Deutschland 
spricht sich für den Begriff 
„Palliativpflege“ aus. Auf den 
Zusatz „Komplexleistung“ ist 
zu verzichten. 

Ausweislich der tragenden 
Gründe kann die Leistung fle-
xibel - ggf. situativ auch 
mehrfach täglich- die Symp-
tomkontrolle ermöglichen und 
alle behandlungspflegeri-
schen Leistungen des Leis-
tungsverzeichnisses der 
HKP-Richtlinie, die im Rah-
men eines Pflegeeinsatzes 
erforderlich werden, beinhal-
ten. Es können aber auch zu-
sätzlich zur Nr. 24a weitere 
behandlungspflegerische 
Leistungen im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege 
verordnet werden, wenn 
diese aus medizinisch-pflege-
rischen Gründen nicht gleich-
zeitig im Rahmen der Nr. 24a 
erbracht werden können. Um 
Letzteres zu ermöglichen und 
auch eine sprachliche und in-
haltliche Abgrenzung zur 
SAPV zu ermöglichen, halten 
wir es für erforderlich auf den 

Siehe lfd. Nr. 27 
 
Der Begriff Komplexleistung 
ist nicht durch eine Formu-
lierung in der SAPV-RL be-
legt. In der SAPV-RL wird 
unterschieden zwischen 
den „Leistungsstufen“ Bera-
tungsleistung, Koordination 
der Versorgung, additiv un-
terstützende Teilversor-
gung, vollständige Versor-
gung. In der SAPV Richtli-
nie wird das komplexe 
Symptomgeschehen als 
Leistungsvoraussetzung de-
finiert. Eine Verwechse-
lungsgefahr besteht nicht. 

Siehe lfd. Nr. 27 
 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

115 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

Zusatz Komplexleistung zu 
verzichten.  
Der Begriff Komplexleistung 
ist in der Palliativversorgung 
besetzt mit der ärztlich-pfle-
gerischen Komplexleistung in 
der SAPV, die definiert, dass 
diese alle Leistungen des 
SAPV Teams, unabhängig 
der Berufszugehörigkeit um-
fasst. Für eine klare Abgren-
zung zur SAPV ist hier des-
halb die Bezeichnung Pallia-
tivpflege vorzuziehen, die da-
mit deutlich ausdrückt, dass 
in der HKP-RL ausschließlich 
die pflegerischen Anteile der 
Palliativversorgung gemeint 
sind. Diese Leistung ist von 
Pflegefachkräften, die unter 
der fachlichen Leitung einer 
Pflegefachkraft mit der Zu-
satzqualifikation Palliative 
Care stehen, zu erbringen. 

62.  Diakonie 
Deutschland 

Der dritte Spiegelstrich ist um 
„Angstzustände, Delir, Ver-
wirrtheit, Unruhe, Depression " 
zu ergänzen. 

Dies stellt eine notwendige 
Ergänzung dar. Diese korres-
pondierend mit den Sympto-
men der vorgehenden Spie-
gelstriche, um Notsituationen, 
die aufgrund von psychi-

Bei dem dritten Spiegel-
strich „Krisenintervention“ 
erfolgt eine beispielhafte 
Aufzählung. Für den Be-
reich psychisch/emotiona-
len Problemlagen wurde der 

Ja: siehe lfd. Nr. 46 
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schen/emotionalen Problem-
lagen als Reaktion auf Symp-
tome (z. B. Erstickungsangst 
aufgrund von Luftnot oder die 
Angst zu verbluten oder bei 
Verwirrtheit/Aggressives Ver-
halten oder bei Delir, Flüssig-
keitsmangel, etc. u.v.a.m.) 
auftreten, entgegenwirken 
und ressourcenfokussiert sta-
bilisieren zu können. 

Begriff „Angstzustände“ bei-
spielhaft aufgenommen 
(siehe lfd. Nr. 46) 
 

63.  Diakonie 
Deutschland 

Nach den Spiegelstrichen ist 
folgender Satz zu ergänzen: 
„Diese Leistung umfasst eben-
falls ein Erstgespräch sowie 
die ggf. notwendige Beratung 
der sterbenden Menschen und 
ihrer Zugehörigen.“ 

Ein Erstgespräch mit Patien-
ten und Zugehörigen kann in 
der Häuslichkeit oder auch im 
Krankenhaus vor der Über-
nahme der Palliativpflege 
stattfinden. Hierzu gehören 
unter anderem ein Ein-
gangsassessement, die per-
sönliche Übernahme des Pa-
tienten, eine erste Einschät-
zung des Koordinierungsbe-
darfes, das Erstellen eines 
Pflege- und Krisenplans und 
dessen Dokumentation.  
Spezifische Beratungsele-
mente im Rahmen der Pallia-
tivpflege ergeben sich aus 
der Notwendigkeit zu einer 
psychosozialen, spirituellen 
und palliativen Begleitung als 

 Siehe lfd. Nr. 49 Siehe lfd. Nr. 49 
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auch der Beratung von 
schwerkranken und sterben-
den Menschen und ihren Zu-
gehörigen aufgrund der typi-
scher Weise auftretenden 
Symptome, wie z. B. Unsi-
cherheit, Angst, Panik oder 
Störungen der Wahrnehmung 
sowie bei ihrer Auseinander-
setzung mit Tod und Sterben. 
Hierbei geht es auch um die 
Wahrung der Selbstbestim-
mungsrechte des sterbenden 
Menschen. Dies benötigt ei-
nen erhöhten Zeitaufwand, 
da eine nicht vordergründig 
kurativ ausgerichtete Pflege 
(mit dem Ziel der Symptom-
kontrolle und Förderung der 
Lebensqualität) auch einen 
erhöhten Aufklärungs- und 
Kommunikationsbedarf mit 
Patienten und deren An- und 
Zugehörigen hat. Deshalb 
sind neben der Symptomkon-
trolle auch ein Erstgespräch 
und die Beratung als Leis-
tung der Palliativpflege aufzu-
führen. 

64.  Diakonie 
Deutschland 

Nach dem o.a. Satz ist folgen-
der Satz zu ergänzen: „Dazu 

Für die ambulanten Pflege-
dienste entsteht fallbezogen 

Siehe lfd. Nr. 32 und 41 Siehe lfd. Nr. 32 und 
41 
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gehört auch der fallbezogene 
Koordinierungs- und Abstim-
mungsbedarf.“ 
 

ein Koordinierungs- und Ab-
stimmungsbedarf bzgl. der 
palliativmedizinischen und 
palliativpflegerischen Leistun-
gen, da insbesondere in der 
Versorgung schwerkranker 
und sterbender Menschen 
auch der Fokus auf die Kom-
munikation, Abstimmung und 
Erreichbarkeit der beteiligten 
Leistungserbringer gelegt 
werden muss. Ambulante 
Pflegedienste übernehmen 
hier bereits bisher einen gro-
ßen Teil der Abstimmung der 
Versorgung. Sie sind meist 
täglich vor Ort und können 
dadurch Änderungen im Ver-
sorgungsbedarf wahrneh-
men. Der Bedarf an Abstim-
mung kann insbesondere bei 
sterbenden Menschen sehr 
schnell ansteigen.  
Notwendig ist deshalb die 
enge Abstimmung mit der 
Vertragsärztin/dem Vertrags-
arzt durch ein Konzept, dass 
den aus ärztlicher und aus 
pflegerischer Sicht erforderli-
chen Entscheidungsspiel-
raum für die Anpassung der 
Palliativversorgung an die 
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Besonderheiten des Einzel-
falls berücksichtigt, zukünftig. 
auch mit dem ggf. vorhande-
nen besonders qualifizierten 
Arzt nach § 87b Absatz 1b 
SGB V. Notwendig ist ggf. 
auch die Einbeziehung und 
Abstimmung mit weiteren Be-
rufsgruppen (z.B. Physiothe-
rapeuten, Seelsorger, 
Psychologen, Apotheker,) 
und Hilfen (z.B. weitere Heil- 
und Hilfsmittelerbringer, Sani-
tätshäuser) und ambulanten 
Hospizdiensten im Rahmen 
einer multiprofessionellen Zu-
sammenarbeit. Bestandteil 
der Verordnung von Maßnah-
men der ambulanten palliativ-
pflegerischen Versorgung ist 
der von der verordnenden 
Ärztin oder dem verordnen-
den Arzt mit der Pflegefach-
person, gemeinsam erarbei-
tete und abgestimmte Be-
handlungsplan, der die Indi-
kation, die Beeinträchtigun-
gen der Aktivitäten (Fähig-
keitsstörungen), die Zielset-
zung der Behandlung und die 
Behandlungsschritte (Be-
handlungsfrequenzen und -
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dauer) umfasst. Der Behand-
lungsplan ist regelmäßig im 
Rahmen von patientenbezo-
genen Fallbesprechungen 
zwischen den beteiligten 
Leistungserbringern individu-
ell anzupassen. Mit dem Ver-
tragsarzt und anderen Leis-
tungserbringern sind zudem 
ggf. patientenbezogene Fall-
besprechungen zur Evalua-
tion und Verbesserung der 
Leistungen durchzuführen. 
Deshalb sollte der fallbezo-
gene Koordinierungs- und 
Abstimmungsbedarf der am-
bulanten Pflegedienste Be-
standteil der neuen Leistung 
„Palliativpflege“ sein.  
Die Koordinations- und Palli-
ativberatungsleistung der am-
bulanten Hospizdienste bleibt 
hiervon unberührt. 

65.  Diakonie 
Deutschland 

Satz 2 in der Spalte Leis-
tungsbeschreibung: 
Dieser ist zu eng gefasst und 
wie folgt zu formulieren: 
 
„Diese Leistung umfasst alle 
im Rahmen des Pflegeeinsat-

Die Eingrenzung der Leistun-
gen auf die im Leistungsver-
zeichnis entsprechend vorge-
gebenen, ist zu eingeengt 
und wird dem Anspruch der 
Palliativpflege und seinen 
Möglichkeiten nach dem ak-

Siehe Nr. 41 zu Eingren-
zung der behandlungspfle-
gerischen Leistungen und 
lfd. Nr. 51 

Siehe lfd. Nr. 41 und 
lfd. Nr. 51 
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zes notwendigen behand-
lungspflegerischen Leistungen 
entsprechend den Vorgaben 
des Leistungsverzeichnisses 
sowie alle weiteren notwendi-
gen palliativpflegerischen Leis-
tungen der Symptomlinderung 
sowie therapiebezogene Be-
sprechungen mit dem verord-
nenden Arzt, um so die An-
passung der Palliativversor-
gung in Anerkennung an den 
dynamischen Krankheitsver-
lauf und an die Besonderhei-
ten des individuellen Einzel-
falls, unter Einbeziehung der 
therapiebezogenen, palliativ-
pflegerischen Beobachtungen, 
zu ermöglichen und sicherzu-
stellen.“ 
 

tuellen Stand der Wissen-
schaft sowie der sozialge-
richtlichen Rechtsprechung2 
nicht gerecht.  
Palliativpflege bezeichnet ein 
Handlungsfeld, das eigene 
Handlungskompetenzen un-
abhängig von ärztlicher Tätig-
keit entwickelt hat. Dabei ori-
entiert sich palliative Pflege 
an den symptomverstärken-
den bzw. symptomlindernden 
Faktoren bei den alltäglichen 
Anforderungen, die der le-
benslimitierend erkrankte 
Mensch mit eingeschränkten 
körperlichen, psychischen o-
der seelischen Funktionen 
nicht mehr sicher ausführen 
kann. Hierdurch kann insbe-
sondere im Alltag ein hohes 
Maß an Lebensqualität und 
eigenen Ressourcen zurück-
gewonnen werden. 

                                                
2 Behandlungspflege umfasst nach der sozialgerichtlichen Rechtsprechung die krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen, das heißt alle Pflegemaßnahmen, die 
nur durch eine bestimmte Krankheit verursacht werden, speziell auf den Krankheitszustand des Versicherten ausgerichtet sind und dazu beitragen, die Krankheit 
zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu verhindern oder zu lindern, wobei diese Maßnahmen typischerweise nicht von einem 
Arzt, sondern von Vertretern medizinischer Hilfsberufe oder auch von Laien erbracht werden. (Bundessozialgericht, Urteil vom 19. 2. 1998 - B 3 P 3/97 R; Urteil 
vom 17. 3. 2005 - B 3 KR 9/04 R  
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Die von der Pflegefachkraft in 
der Palliativversorgung 
durchgeführten Leistungen 
dürfen und können nicht al-
lein auf die Durchführung von 
Behandlungspflege als tech-
nisch-manuelle Handlung be-
schränkt werden. Eine pfle-
gerische/palliativpflegerische 
mitverantwortliche Tätigkeit, 
wie sie in der Palliativversor-
gung als interprofessionelle 
Leistung verankert ist, erfor-
dert die Möglichkeit, therapie-
bezogene Beobachtungen 
und die im Gespräch mit dem 
Patienten und seinen Zuge-
hörigen gewonnenen Er-
kenntnisse von Werten und 
Vorstellungen sowie Vorbe-
halte zu eingegangenen The-
rapieoptionen (Selbstbestim-
mungsrecht) aufzugreifen 
und mit dem verordnenden 
Arzt zu erörtern, um so die 
Anpassung der Palliativver-
sorgung an die Besonderhei-
ten des Einzelfalls zu ermög-
lichen und regelmäßig be-
darfsgerecht anzupassen.. 
Hierzu gehört auch die Pati-
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entenedukation zur Herstel-
lung und Verbesserung der 
Therapieadhärenz insbeson-
dere bei verordneten Thera-
pien, bei denen in der Gesell-
schaft große Vorbehalte herr-
schen wie beispielsweise die 
Angst vor Abhängigkeit, Le-
bensverkürzung bei Einsatz 
von Opiaten oder Fehlinter-
pretationen des Patienten bei 
Einsatz von Psychopharmaka 
als Co-Medikation u.v.a.m.) 
 
Hierin liegt auch die Notwen-
digkeit einer zusätzlichen 
Qualifikationsanforderung an 
den Leistungserbringer be-
gründet, der mindestens eine 
in der Palliativpflege weiter-
gebildete Pflegefachkraft 
(160 Std.) vorhalten muss, 
um diesem Anspruch gerecht 
werden zu können. 
 

66.  Diakonie 
Deutschland 

Nach Satz 2 ist in der Leis-
tungsbeschreibung der fol-
gende Satz einzufügen: 
„Außerhalb der Leistung Palli-
ativpflege ist die Verordnung 
von sämtlichen Leistungen der 

Nach Ansicht der Diakonie 
Deutschland gibt es jedoch 
verschiedene behandlungs-
pflegerische Leistungen, die 
neben der Symptomkontrolle 
notwendig werden können, 

Siehe lfd. Nr. 41 zu Ein-
grenzung der behandlungs-
pflegerischen Leistungen 
und lfd. Nr. 51 

Siehe lfd. Nr. 41 lfd. 
Nr. 51 
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häuslichen Krankenpflege 
auch für Palliativpatientinnen 
und -patienten weiterhin mög-
lich.“ 

wie z. B. i. v.- Infusion zur 
Flüssigkeitssubstitution oder 
Medikamentengabe, Versor-
gung der Schmerz-
pumpe/Kassettenwechsel. 
Auch in Kapitel 2 Abs. 1 der 
Tragenden Gründe wird ex-
plizit darauf verwiesen, dass 
Einzelleistungen der häusli-
chen Krankenpflege auch 
Palliativpatientinnen und -pa-
tienten weiterhin zur Verfü-
gung stehen sollen. 
Um Missverständnisse zu 
vermeiden und Palliativpati-
entinnen und -patienten nicht 
schlechter als alle anderen 
Patientinnen und Patienten 
der häuslichen Kranken-
pflege zu stellen, ist der ne-
benstehende kursiv gesetzte 
Satz an dieser Stelle unbe-
dingt zu ergänzen. 

67.  VDAB Der VDAB sieht die Titulierung 
der Leistung mit dem Begriff 
„Palliativpflege“ als angemes-
sen an 

Grundsätzlich geht es bei 
vorliegender Beschreibung 
im Feld „Bemerkung“ um die 
Verordnung von Palliativ-
pflege im Gesamtkonzept 
(„palliativpflegerische Versor-
gung“). Deshalb muss die 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27 
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Leistung auch entsprechend 
benannt werden. 
 

68.  VDAB Die Leistungsbeschreibung ist 
nach Ansicht des VDAB nicht 
vollständig. Leistungen wie 
Beratung und Begleitung so-
wie Koordinationsleistung (ein-
schließlich Kommunikation mit 
anderen Beteiligten) sind 
ebenfalls aufzunehmen. 
 

Gemäß der Bemerkung zur 
Leistung Palliativpflege im 
Entwurf für die HKP-RiL soll 
mit dieser Leistung nicht nur 
eine Verbesserung der 
Symptomatik im Vordergrund 
stehen, sondern auch die 
Verbesserung der Lebens-
qualität.  
 
Die Verbesserung der Le-
bensqualität setzt jedoch ne-
ben der Symptomkon-
trolle/Krisenintervention auch 
eine psychosoziale Beglei-
tung voraus. Zwar soll auf 
Wunsch der Patientin oder 
des Patienten bei der Organi-
sation einer ergänzenden 
psychosozialen Begleitung 
durch einen ambulanten Hos-
pizdienst unterstützend ge-
holfen werden, jedoch soll es 
sich dabei lediglich um ein er-
gänzendes Angebot handeln.  
 

zu Beratung siehe lfd. Nr. 
49  
Zur psychosozialen Beglei-
tung:  
Die Leistung ist primär me-
dizinisch-pflegerisch ausge-
richtet und umfasst die Be-
freiung oder Linderung von 
Symptomen (z. B. Schmer-
zen, Übelkeit). Darüber hin-
ausgehende Leistungen wie 
psychosoziale Begleitung 
sind vom Leistungsan-
spruch nicht umfasst, son-
dern ergänzend, z. B. von 
ambulanten Hospizdiens-
ten, zu erbringen. 
 
Zu Koordination der Leis-
tung: Siehe lfd. Nr. 32 und 
41 

zu Beratung siehe 
lfd. Nr. 49  
zu psychosozialen 
Begleitung: Keine 
Änderung 
Zu Koordination der 
Leistung: Siehe lfd. 
Nr. 32 und 41 
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Die psychosoziale Begleitung 
muss auch ohne die zusätzli-
che Einschaltung eines Hos-
pizdienstes ermöglicht wer-
den können. Insbesondere 
wenn die Patientinnen und 
Patienten keine zusätzlichen 
Besuche/Betreuung durch 
andere Personen außerhalb 
der Erbringung der HKP Leis-
tung wünschen, muss die Be-
gleitung im Rahmen der Er-
bringung der Symptomkon-
trolle/Krisenintervention 
durch den Pflegedienst mög-
lich sein. 
 
Im Rahmen einer humanen 
Krankenbehandlung darf und 
kann es sich bei der Palliativ-
pflege nicht lediglich um eine 
reine Verrichtungsleistung 
handeln. Neben der Beglei-
tung zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung spielt auch 
die Beratung eine wesentli-
che Rolle. Oft ist der Pflege-
dienst der erste Ansprech-
partner bei Fragen, da zwi-
schen den Pflegekräften und 
Patienten – insbesondere bei 
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Palliativpatientinnen und –pa-
tienten – häufig ein enges 
Vertrauensverhältnis besteht. 
 
Gemäß den Bemerkungen im 
Entwurf für die HKP-RiL ist 
ein erforderlicher Informati-
onsaustausch unter den Be-
teiligten sicherzustellen. Dies 
erfordert Koordinations- und 
Kommunikationsleistungen 
und ist deshalb auch so zu 
benennen.  
 
Aus benannten Gründen sind 
die Leistungen „Beratung und 
Begleitung“ sowie die „Koor-
dination und Kommunikation“ 
in die Leistungsbeschreibung 
aufzunehmen. 

69.  VDAB Dem von der PatV und dem 
GKV-SV geforderten Zusatz: 
„Die Feststellungen bei der 
Symptomkontrolle und die dar-
aus abgeleiteten behandlungs-
pflegerischen Interventionen 
sind in der Pflegedokumenta-
tion zu vermerken.“ darf nach 
Ansicht des VDAB nicht ent-
sprochen werden. 

Diese Ausführungen sind in 
der HKP-RiL fehlpositioniert 
und dürfen deshalb keinen 
Eingang finden. In der Richtli-
nie können keine Vereinba-
rungen zu Lasten Dritter ab-
geschlossen werden. Die Re-
gelungen über die Dokumen-
tationspflichten sind Angele-
genheit der Leistungserbrin-
gerverbände in Verhandlung 

GKV-SV und PatV: Neben 
der durch den Arzt auf der 
Verordnung anzugebenden 
Leistung können auch wei-
tere Leistungen -insbeson-
dere in einer Krise - erfor-
derlich werden. Daher bein-
haltet die Nr. 24a alle be-
handlungspflegerischen 
Leistungen des Leistungs-

KBV und DKG: 
Keine Änderung  
GKV-SV und PatV: 
In der Bemerkungs-
spalte der neuen Nr. 
24a wird folgender 
Satz gestrichen: „Die 
Feststellung bei der 
Symptomkontrolle 
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mit den Kostenträgern und 
auf dieser Ebene zu verein-
baren. 

verzeichnisses. Die Durch-
führung der Leistung muss 
durch den Pflegedienst ins-
besondere aus haftungs-
rechtlichen und qualitätssi-
chernden Gründen doku-
mentiert werden. Da die 
Verpflichtung zur Pflegedo-
kumentation grundsätzlich 
besteht, wird auf eine expli-
zite Regelung im BE ver-
zichtet.  
 
KBV und DKG: Zustim-
mende Kenntnisnahme. Die 
Verpflichtung zur Pflegedo-
kumentation besteht ohne-
hin und bedarf keiner weite-
ren Ausführungen.  

und die daraus abge-
leiteten behandlungs-
pflegerischen Inter-
ventionen sind in der 
Pflegedokumentation 
zu vermerken“. 
 
 

70.  DBfK Wir empfehlen die explizite 
Aufnahme von Koordinations-
leistungen und die Durchfüh-
rung von Fallbesprechungen 
mit weiteren an der Versorgung 
beteiligten Leistungserbringern 
in den Leistungsbeschreibun-
gen.  
 

Der Umfang der zu erbringen-
den Leistungen im Rahmen 
der AAPV entspricht einem 
umfassenden Bedarf an Kom-
munikation und Austausch mit 
dem verordnenden Arzt oder 
der verordnenden Ärztin so-
wie mit einem eventuell hinzu-
zuziehenden ambulanten 
Hospizdienst und weiteren an 
der Versorgung Beteiligter. 

Zu Koordination der Leis-
tung: 
Siehe lfd. Nr. 32 und 41 
 
Zu den weiteren vorge-
schlagenen Leistungser-
gänzungen: 
Siehe lfd. Nr. 39 

Zu Koordination der 
Leistung: 
Siehe lfd. Nr. 32 und 
41 
Zu den weiteren vor-
geschlagenen Leis-
tungsergänzungen: 
Siehe lfd. 39  
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Um die AAPV im Sinne der An-
forderungen der Patientenbe-
darfe und –bedürfnisse durch-
führen zu können, empfehlen 
wir die Aufnahme folgender 
Punkte in die HKP-RL:  

- Schmerztherapie 
mittels s. c. Infusion 
über PCA-Pumpen  

- Symptomkontrolle 
mittels i. v. Infusion  

- Versorgung von 
onkologischen und 
exulzerierenden 
Tumoren  

- komplementäre 
Pflegemethoden zur 
Schmerzlinderung, 
Beruhigung und 
Entspannung z.B. 
Wickel, Auflagen, 
Einreibungen, 
Atemübungen  

 
 
 

Dies muss auch in der Leis-
tungsbeschreibung deutlicher 
gewürdigt werden. So werden 
neben den durchzuführenden 
Koordinationsleistungen unter 
Umständen auch gemein-
same, patientenorientierte 
Fallbesprechungen mit dem 
behandelnden Arzt oder der 
behandelnden Ärztin nötig 
sein um die weitere Versor-
gung des Patienten zu pla-
nen. 
Um auch im Rahmen der A-
APV eine angemessene Ver-
sorgung der Patienten zu er-
möglichen, bedarf es zwin-
gend der Aufnahme der ge-
nannten Punkte in die HKP-
RL. So können häufig auftre-
tende Symptomatiken wie bei-
spielsweise Übelkeit mit einer 
entsprechenden i.v. Infusion 
gelindert werden ohne den 
Patienten zusätzlich durch die 
Verabreichung von oraler Me-
dikation weiter zu belasten. 
Sofern die Erstapplikation 
durch einen Arzt erfolgt ist, 
muss eine weitere Gabe auch 
durch den ambulanten Pflege-
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dienst möglich und abrech-
nungsfähig sein. Ein weiteres 
Fehlen dieser Leistungen in 
der HKP-RL provoziert unnö-
tige Verzögerungen in der Lin-
derung von palliativtypischen 
Symptomen und gefährdet in 
manchen Situationen durch-
aus den Verbleib in der Häus-
lichkeit. 
Umfasst die Leistung der 
Symptomkontrolle jedoch nur 
die bisherigen Vorgaben des 
Leistungsverzeichnisses, 
werden viele alltäglich auftre-
tende Problematiken weiter-
hin unberücksichtigt bleiben. 
Vor allen die komplementären 
Pflegemethoden tragen er-
heblich zur Verbesserung des 
Wohlbefindens des Patienten 
bei und dürfen nicht unbe-
rücksichtigt bleiben.  
 
 

71.  AWO Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
Hier: Symptomkontrolle Ände-
rungsvorschlag 

Die Ausführungen zur Ab-
grenzung der Palliativpflege 
zu SAPV halten wir für sinn-
voll und sprechen uns für die 
Aufnahme des von der Pati-
entenvertretung und DKG 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
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In Abgrenzung der Leistung 
Palliativpflege im Rahmen der 
HKP-RL zur SAPVLeistung 
ist darauf hinzuweisen, dass 
beim Vorliegen eines komple-
xen Symptomgeschehens mit 
einer ausgeprägten Sympto-
matik, deren Kontrolle/Kom-
pensation wahrscheinlich einer 
speziellen palliativmedizini-
schen bzw. palliativpflegeri-
schen Kompetenz und Erfah-
rung bedarf, oder aber bei der 
Notwendigkeit einer häufigen 
Anpassung und Überprüfung 
des Behandlungsplanes auf-
grund dynamischer Verände-
rungen im Krankheitsverlauf, 
erfolgt die Behandlung im 
Rahmen der SAPV-Richtlinie 
erfolgt. 

vorgeschlagenen Passus 
aus. 
Redaktionell möchten wir ei-
nen Vorschlag unterbreiten, 
in dem die Abgrenzung zu 
SAPV an den Satzanfang ge-
stellt wird. 

72.  AWO Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
Hier: Krisenintervention 
Dissens – Darstellung in der 
Tabelle  
Der AWO Bundesverband un-
terstützt die Haltung der Pati-
entenvertretung und KBV. 

Bei eintretenden Krisen in der 
letzten Lebensphase ist die 
Weiterbehandlung im Rah-
men der SAPV-Richtlinie zu 
prüfen. 
Allein auf den Vertragsarzt zu 
verweisen, um das weitere 
Vorgehen abzustimmen, 
greift aus unserer Sicht zu 
kurz. 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung  
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73.  Diakonie Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
Hier: Symptomkontrolle 
 
Änderungsvorschlag 
„In Abgrenzung der Leistung 
Palliativpflege im Rahmen der 
HKP-RL zur SAPV-Leistung ist 
darauf hinzuweisen, dass 
beim Vorliegen eines komple-
xen Symptomgeschehens mit 
einer ausgeprägten Sympto-
matik, deren Kontrolle/Kom-
pensation wahrscheinlich einer 
speziellen palliativmedizini-
schen bzw. palliativpflegeri-
schen Kompetenz und Erfah-
rung bedarf, oder aber bei der 
Notwendigkeit einer häufigen 
Anpassung und Überprüfung 
des Behandlungsplanes auf-
grund dynamischer Verände-
rungen im Krankheitsverlauf, 
erfolgt die Behandlung im 
Rahmen der SAPV-Richtlinie 
erfolgt. 

Die Ausführungen zur Ab-
grenzung der Palliativpflege 
zur SAPV halten wir für sinn-
voll und sprechen uns für die 
Aufnahme des von der Pati-
entenvertretung und der DKG 
vorgeschlagenen Passus 
aus.  
 
Redaktionell möchten wir ei-
nen Vorschlag unterbreiten, 
in dem die Abgrenzung zu 
SAPV an den Satzanfang ge-
stellt wird. 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung 

74.  Diakonie Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
Hier: Krisenintervention 
 

Bei eintretenden Krisen in der 
letzten Lebensphase ist die 
Weiterbehandlung im Rah-
men der SAPV-Richtlinie zu 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  

Keine Änderung 
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Dissens – Darstellung in der 
Tabelle 
 
Die Diakonie Deutschland un-
terstützt die Einschätzung der 
Patientenvertretung und KBV. 
 

prüfen. Allein auf den Ver-
tragsarzt zu verweisen, um 
das weitere Vorgehen abzu-
stimmen, greift aus unserer 
Sicht zu kurz. 
 
Der G-BA geht im Rahmen 
seiner Richtlinienkompetenz 
davon aus, dass es zu jeder-
zeit eine enge Abstimmung 
zwischen Pflegedienst und 
der verordnenden Ärztin/dem 
verordnenden Arzt gibt, um 
die Sicherstellung der Leis-
tungserbringung in der Häus-
lichkeit zu gewährleisten. In 
der Versorgung Sterbender 
muss gegenüber der norma-
len häuslichen Krankenpflege 
ein besonderes Augenmerk 
auf die Kommunikation, Ab-
stimmung und Erreichbarkeit 
der beteiligten Leistungser-
bringer gelegt werden. Dies 
bedeutet nicht nur, dass im 
Rahmen der Symptomkon-
trolle durch die Palliativpflege 
die verordnende Ärztin/der 
verordnende Arzt bei Verän-
derungen kurzfristig an-

Die HKP-RL regelt die Vo-
raussetzungen zur Verord-
nung der häuslichen Kran-
kenpflege. Die verbindliche 
Rufbereitschaft des Arztes 
kann in der HKP-RL nicht 
festgeschrieben werden. 
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sprechbar sein muss, um fle-
xibel auf ein wechselhaftes 
und plötzlich auftretendes 
Symptomgeschehen zu rea-
gieren (siehe hierzu Seite 5 
Tragende Gründe unter 
2.3.3.2 Symptomkontrolle), 
sondern auch im Rahmen der 
Krisenintervention (siehe 
hierzu Seite 6 Tragende 
Gründe unter 2.3.3.2 Krisen-
intervention). Hierzu soll die 
verordnende Ärztin /der ver-
ordnende Arzt vorab einen 
Notfallplan festlegen, der ggf. 
im Laufe der Versorgung 
auch angepasst werden. 
Nach dem derzeitigen Stand 
ist die Ausführung zum § 87 
Absatz 1b SGB V zur Tätig-
keit des Arztes im Rahmen 
der Palliativversorgung noch 
nicht klar definiert. Nach jetzi-
gem Stand ist für die verord-
nende Ärztin bzw. den ver-
ordnenden Arzt kein Rufbe-
reitschaftsdienst vorgesehen, 
um für „ihre“/„seine“  Patien-
tinnen und Patienten zur Ver-
fügung zu stehen. Folglich 
wird nachts oder am Wo-
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chenende der ärztliche Not-
dienst zu rufen oder die kas-
senärztliche Anlaufpraxis auf-
zusuchen sein, die/der die Si-
tuation vor Ort nicht kennt 
und somit eine enge (zeit-
nahe) Abstimmung mit dem 
Pflegedienst nicht durchge-
führt werden kann. Zudem 
sind die aufgesuchten Ärzte 
in der Regel nicht die verord-
nende Ärztin bzw. der verord-
nende Arzt, sodass der vom 
G-BA artikulierte Anspruch 
nicht umgesetzt werden 
kann. Die Folge daraus sind 
Unsicherheiten für die zu ver-
sorgenden Patientinnen und 
Patienten en in der letzten 
Lebensphase und für die 
ausführenden Pflegefach-
kräfte. Letztendlich wird mög-
licherweise die gewünschte 
häusliche Versorgung nicht 
gesichert werden können und 
stationäre Aufnahmen erfol-
gen. 
Die Lösung kann nur sein, 
dass die verordnende Ärztin/ 
der verordnende Arzt im Rah-
men ihrer/seiner Koordinati-
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onstätigkeit verbindlich ver-
pflichtet wird, hier eine konti-
nuierliche Ansprechbarkeit – 
24 Stunden am Tag an 365 
Tagen im Jahr - zu gewähr-
leisten, mittels einer nach-
weislichen Übergabe an defi-
nierte, vertretende, ärztliche 
Kolleginnen und Kollegen, 
die die Kriterien der Erreich-
barkeit ebenfalls erfüllen 
müssen. Hierzu bedarf es ei-
ner klaren Ergänzung in § 7 
Absatz 1 Satz 2 der HKP-
Richtlinie in Verbindung mit § 
87 Absatz 1b SGB V. Sollte 
dieses für die verordnenden 
Ärztinnen und Ärzte nicht ver-
bindlich gelingen, ist im Rah-
men der bestehenden Struk-
tur die SAPV geboten. Das 
gleiche gilt im Besonderen 
auch bei den Klinikärzten, die 
nach § 7 Absatz 5 HKP-
Richtlinie HKP-Verordnungen 
ausstellen können. Auch hier 
muss nachweislich vom Klini-
karzt gewährleistet werden, 
dass er zur Sicherstellung 
der häuslichen Palliativver-
sorgung die Koordination mit 
dem zuständigen Arzt und 
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dem zuständigen Pflege-
dienst verbindlich bespro-
chen und abgeschlossen hat. 
Steht das Netzwerk zur allge-
meinen Palliativversorgung 
nicht, wäre folgerichtig SAPV 
zu verordnen. Sollte es zur 
allgemeinen Palliativversor-
gung kommen, muss die 
Krankenhausärztin/der Kran-
kenhausarzt die HKP-Verord-
nung zur Palliativversorgung 
ordnungsgemäß ausstellen 
und zeitnah an den Pflege-
dienst übermitteln. 

75.  DCV Tragende Gründe 
2.3.3.2  Begriffsbestimmung 
Hier: Symptomkontrolle 
Änderungsvorschlag: 
„In Abgrenzung der Leistung 
Palliativpflege im Rahmen der 
HKP-RL zur SAPV-Leistung ist 
darauf hinzuweisen, dass 
beim Vorliegen eines komple-
xen Symptomgeschehens mit 
einer ausgeprägten Sympto-
matik, deren Kontrolle/Kom-
pensation wahrscheinlich einer 
speziellen palliativmedizini-
schen bzw. palliativpflegeri-

Damit sich die beiden Leis-
tungsbereiche Palliativpflege 
und Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung in der 
Praxis gut ergänzen können, 
hält der Deutsche Caritasver-
band es für sinnvoll, den ne-
benstehenden kursiv gesetz-
ten Hinweis auf die Speziali-
sierte ambulante Palliativver-
sorgung in den tragenden 
Gründen mit aufzuführen.  
Insofern unterstützen wir die 
ergänzenden Ausführungen 
der Patientenvertretung und 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

schen Kompetenz und Erfah-
rung bedarf oder aber bei der 
Notwendigkeit einer häufigen 
Anpassung und Überprüfung 
des Behandlungsplanes auf-
grund dynamischer Verände-
rungen im Krankheitsverlauf 
erfolgt, die Behandlung im 
Rahmen der SAPV-Richtlinie 
erfolgt.“ 

der DKG mit kleinen Ände-
rungen (vgl. kursiv gesetzter 
Satzteile und Streichungen). 

76.  DCV Tragende Gründe 
2.3.3.2  Begriffsbestimmung 
Hier: Krisenintervention 
 
Dissens – Darstellung in der 
Tabelle 
 
Änderungsvorschlag: 
Beim Auftreten einer Krise im 
Rahmen eines komplexen 
Symptomgeschehens ist die 
Weiterbehandlung im Rahmen 
der SAPV-Richtlinie zu prüfen. 
 
Ergänzungsvorschlag: 
Nach dem o.a. Satz  soll fol-
gender Zusatz eingefügt wer-
den: 

In Kapitel 2.3.1. wird auf die 
Notwendigkeit einer klaren 
Abgrenzung zu den Leistun-
gen der Spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung 
verwiesen. Diese Abgren-
zung ist unserer Ansicht nach 
insbesondere in dem Kapitel 
Krisenintervention zu ver-
deutlichen. Bei krisenhaften 
Verläufen im Sterbeprozess 
ist ggf. eine Weiterbehand-
lung im Rahmen der SAPV-
Richtlinie - sofern SAPV in 
der Region bereits vorhanden 
ist, denn das ist immer noch 
nicht überall der Fall - zu prü-
fen. Insofern unterstützt der 
Deutsche Caritasverband die 
Formulierung der Patienten-
vertretung und der KBV.  

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

139 
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

„Daneben ist die Möglichkeit 
einer additiven Beratungsleis-
tung und  Koordination der 
Versorgung durch die Speziali-
sierte ambulante Palliativver-
sorgung zu prüfen.“ 

Wenn hier allein auf den Ver-
tragsarzt / die Vertragsärztin 
verwiesen wird, kann das 
dazu führen, dass Pati-
ent(inn)en in der letzten Le-
bensphase ins Krankenhaus 
eingewiesen werden, da der 
Vertragsarzt / die Vertrags-
ärztin außerhalb der Öff-
nungszeiten der Praxis, ins-
besondere nachts und an 
Wochenenden in der Regel 
nicht verfügbar ist. Auch für 
Ärzte nach § 87 Abs.1b SGB 
V ist bisher keine Rufbereit-
schaft rund um die Uhr vor-
gesehen. Der ärztliche Not-
dienst oder die kassenärztli-
che Anlaufpraxis (Ärzte der 
Notfallversorgung) wiederum 
verfügen in den seltensten 
Fällen über eine palliativ-me-
dizinische Zusatzqualifika-
tion. Deshalb ist insbeson-
dere bei krisenhaften Verläu-
fen neben einer Weiterbe-
handlung im Rahmen der 
Spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung auch auf 
die Möglichkeit einer additi-
ven Beratungsleistung und 
Koordination der Versorgung 
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussent-
wurf 

durch die Spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung 
zu verweisen. 

77.  DBfK Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung 
Symptomkontrolle:  
 
Es bedarf keiner weiteren Er-
gänzung zur Differenzierung 
der SAPV und der AAPV.  
 
 

Aus Sicht des DBfK bedarf es 
keiner Abgrenzung der Leis-
tungen in der AAPV und der 
SAPV.  
SAPV und AAPV ergänzen 
und überschneiden sich, sie 
ersetzen sich nicht gegensei-
tig.  

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung 

78.  DBfK Tragende Gründe 
2.3.3.2 Begriffsbestimmung  
Krisenintervention:  
 
Dem Vorschlag der 
DKG/GKV-SV ist zuzustim-
men. 

Die Krisenintervention zeich-
net die klassische Versor-
gungssituation von AAPV 
und SAPV aus. Patienten mit 
instabilen Zuständen bedür-
fen ohne einen weiteren Vor-
lauf oder weitreichender Or-
ganisation sofortige Hilfe. 
Es muss den ambulanten 
Pflegediensten daher ermög-
licht werden, anhand festge-
haltener Notfallpläne die Be-
handlungsmaßnahmen für die 
Patienten durchzuführen und 
sich mit dem behandelnden 
Arzt oder der behandelnden 
Ärztin hierzu abzustimmen. 

Kenntnisnahme. Die Tra-
genden Gründe sind nicht 
Gegenstand des Stellung-
nahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung 
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 Stellungnahmen zur Änderung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL: Ergänzung Nummer 24a - Bemerkung 
Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

79.  APH   PatV und GKV-SV 
Nr. III „Die Feststellungen bei 
der Symptomkontrolle und die 
daraus abgeleiteten behand-
lungspflegerischen Interventio-
nen sind in der Pflegedokumen-
tation zu vermerken“ ist zu strei-
chen. 

Die Dokumentation von 
Kontrollergebnissen und 
ggf. hieraus abgeleiteter 
Maßnahmen ist selbstver-
ständlicher Bestandteil pfle-
gefachlichen Handelns und 
immanentes Element einer 
Dokumentation. 
Insofern erübrigt sich die 
nochmalige Erwähnung von 
ohnehin bestehenden An-
forderungen im Rahmen 
der HKP-Richtlinie. 

Siehe lfd. Nr. 69 Siehe lfd. Nr. 69 

80.  AWO Diese Leistung ist verordnungs-
fähig, wenn bei Palliativpatien-
tinnen oder Palliativpatienten in 
den letzten Tagen bis zu weni-
gen Wochen vor dem Lebens-
ende nur durch die Symptom-
kontrolle in enger Abstimmung 
mit der verordnenden Ärztin o-
der dem verordnenden Arzt der 
Verbleib in der Häuslichkeit ge-
währleistet werden kann und die 
übrigen Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege nicht aus-
reichen. Bei intermittierenden 
Verläufen über mehrere Monate 

Zu Absatz 3: 
Es wird ausgeführt, dass 
diese Leistung bei Patien-
tinnen und Patienten in den 
letzten Tagen bis zu weni-
gen Wochen vor dem Le-
bensende verordnungsfähig 
ist, um den Verbleib in der 
Häuslichkeit zu gewährleis-
ten. 
Der Sterbeprozess verläuft 
sehr unterschiedlich, oft-
mals intermittierend über 
Monate. Vor diesem Hinter-

Siehe lfd. Nr.55 
Die Erstverordnung kann 
bei Bedarf durch Folgever-
ordnungen ergänzt werden. 
Bei intermittierenden Ver-
läufen, die keine kontinuier-
liche Versorgung erforder-
lich machen, kann eine er-
neute Erstverordnung aus-
gestellt werden. 

Siehe lfd. Nr.55 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

ist wiederholt die Leistung ver-
ordnungsfähig. 

grund führt die Gesetzesbe-
gründung des Hospiz- und 
Palliativgesetzes hinsicht-
lich der Ergänzung des §37 
SGB V auch aus, dass die 
allgemeine Palliativversor-
gung oftmals über mehrere 
Wochen bis Monate not-
wendig ist. 
Da sich aus der Formulie-
rung des dritten Absatzes 
die Frage nach der Anzahl 
der Wochen bzw. die Mög-
lichkeit der Verordnung die-
ser Leistung bei intermittie-
renden Verläufen stellt, 
schlägt der AWO Bundes-
verband eine Erweiterung 
des Absatzes vor. Aus un-
serer Sicht ist die Ausfüh-
rung unter §5 Abs.3 der 
HKP-RL nicht ausreichend, 
der den regelmäßig begrün-
deten Ausnahmefall für ei-
nen erforderlich längeren 
Leistungsbezug als 4 Wo-
chen ausführt.  
 

81.  BÄK Anregen möchte die Bundesärz-
tekammer, den Zeitraum „auf 

Die Bundesärztekammer 
begrüßt die Aufnahme der 

Siehe lfd. Nr. 55 Siehe lfd. Nr. 55 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Tage oder wenige Wochen limi-
tierte Lebenserwartung“ näher 
zu präzisieren und ggf. mit der 
Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zur Verord-
nung von spezialisierter ambu-
lanter Palliativver-sorgung 
(SAPV-RL) abzugleichen.  

Leistungen der Palliativ-
pflege in die HKP-RL aus-
drücklich und sieht hierin ei-
nen weiteren Schritt zur 
Verbesserung der Versor-
gungssituation von 
schwerstkranken und ster-
benden Patientinnen und 
Patienten. 
Voraussetzung ist dort 
[SAPV-RL], dass die Le-
benserwartung nach be-
gründeter Einschätzung der 
verordnenden Ärztin oder 
des verordnenden Arztes 
auf Tage, Wochen oder 
Monate gesunken ist. Bei 
Kindern gelten die Voraus-
setzungen für die SAPV 
auch bei einer länger prog-
nostizierten Lebenserwar-
tung als erfüllt. 

 
KBV, GKV-SV, DKG: Auch 
die HKP kann zur Palliativ-
versorgung über Tage, Wo-
chen oder Monate verord-
net werden. Die HKP-RL 
beinhaltet im Leistungsver-
zeichnis eine Reihe von 
Leistungen, die auch mit ei-
ner palliativen Ausrichtung 
verordnet werden können. 
Die Nummer 24a soll dem 
besonderen Bedarf am Le-
bensende gerecht werden. 
Daher kann diese erst Tage 
oder wenige Wochenvor 
dem voraussichtlichen Le-
bensende verordnet wer-
den. 
 
PatV: Auch die HKP kann 
zur Palliativversorgung über 
Tage, Wochen oder Monate 
verordnet werden. Die HKP-
RL beinhaltet im Leistungs-
verzeichnis eine Reihe von 
Leistungen, die auch mit ei-
ner palliativen Ausrichtung 
verordnet werden können. 
Die Nummer 24a soll dem 
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

besonderen Bedarf am Le-
bensende gerecht werden. 
Daher kann diese erst Tage 
oder Wochen vor dem vo-
raussichtlichen Lebensende 
verordnet werden 

82.  bad In Satz 1 der „Bemerkung“ sind 
die Worte „… auf Tage oder we-
nige Wochen …“ zu ersetzen 
durch die Worte „… auf wenige 
Monate …“. 

In der Gesetzesbegründung 
zu § 37 Abs. 2a Satz 1 
SGB V stellt der Gesetzge-
ber zum Zeitumfang des 
gesetzlichen Regelversor-
gungsanspruchs ausdrück-
lich fest, dass „die allge-
meine Palliativversorgung 
oftmals über mehrere Wo-
chen bis Monate notwendig 
ist …“. Der Leistungsan-
spruch decke diese Fälle 
nach der ausdrücklichen 
Klarstellung der Gesetzes-
begründung ab.  
Die Formulierung der vorlie-
genden Entwurfsfassung 
hingegen berücksichtigt 
dies nicht ausreichend und 
impliziert durch seine ab-
weichende Angabe, dass 
eine deutlich geringere Le-
benserwartung Vorausset-
zung für den Leistungsan-

Siehe lfd. Nr. 55 Siehe lfd. Nr. 55 
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

spruch ist. Der Änderungs-
vorschlag stellt dies richtig 
und trägt dem erklärten ge-
setzgeberischen Willen in-
sofern Rechnung. Dies 
dient auch der Vermeidung 
unnötiger, ansonsten aber 
vorhersehbarer Rechtsstrei-
tigkeiten.  

83.  bad In Satz 4 der „Bemerkung“ sind 
die Worte „… in den letzten Ta-
gen bis zu wenigen Wochen …“ 
zu ersetzen durch die Worte „… 
in den letzten Monaten …“.  
 

In der Gesetzesbegründung 
zu § 37 Abs. 2a Satz 1 
SGB V stellt der Gesetzge-
ber zum Zeitumfang des 
gesetzlichen Regelversor-
gungsanspruchs ausdrück-
lich fest, dass „die allge-
meine Palliativversorgung 
oftmals über mehrere Wo-
chen bis Monate notwendig 
ist …“. Der Leistungsan-
spruch decke diese Fälle 
nach der ausdrücklichen 
Klarstellung der Gesetzes-
begründung ab. 
Die Formulierung der vorlie-
genden Entwurfsfassung 
hingegen berücksichtigt 
dies nicht ausreichend und 
impliziert durch seine ab-
weichende Angabe, dass 

Siehe lfd. Nr. 55 Siehe lfd. Nr. 55 
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Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

eine deutlich geringere Le-
benserwartung Vorausset-
zung für den Leistungsan-
spruch ist. Der Änderungs-
vorschlag stellt dies richtig 
und trägt dem erklärten ge-
setzgeberischen Willen in-
sofern Rechnung. Dies 
dient auch der Vermeidung 
unnötiger, ansonsten aber 
vorhersehbarer Rechtsstrei-
tigkeiten. 

84.  bad In Satz 4 der „Bemerkung“ sind 
die Worte „… die Symptomkon-
trolle …“ zu ersetzen durch die 
Worte „… notwendige Maßnah-
men der palliativen Pflege, ins-
besondere die Symptomkon-
trolle und –linderung, …“.  
 

Anspruch auf Palliativver-
sorgung geschaffen, der 
laut Gesetzesbegründung 
„die notwendige palliative 
Pflege“ umfasst, „soweit 
kein Anspruch auf SAPV 
nach § 37b“ besteht. Der 
Änderungsvorschlag greift 
diese Formulierung auf und 
stellt aus Gründen der 
Rechtssicherheit die ein-
deutige gesetzgeberische 
Intention zu den Vorausset-
zungen des Leistungsan-
spruchs nach § 37 Abs. 2a 
Satz 1 SGB V klar. 

Diesem Hinweis wird Rech-
nung getragen indem in der 
Bemerkungsspalte des 
Leistungsverzeichnisses 
klargestellt wird, dass die 
Symptomkontrolle das Er-
kennen, das Erfassen als 
auch das Behandeln von 
Krankheitszeichen und Be-
gleiterscheinungen umfasst. 

Ja: Änderung in der 
Bemerkungsspalte, 
Nach dem Klammer-
zusatz „(SAPV-RL) 
des Gemeinsamen 
Bundesausschusses 
nach 
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
14. SGB V)“ wird fol-
gender neuer Satz 
eingefügt: 
„Die Leistung der 
Symptomkontrolle um-
fasst sowohl das Er-
kennen, das Erfassen 
als auch das Behan-
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Nr.  
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Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Einer ausdrücklichen Er-
wähnung der Leistungsein-
schränkung bei Anspruch 
auf SAPV-Leistungen be-
darf es in Satz 4 dabei 
nicht, da dies bereits in den 
Sätzen 5 und 8 der „Bemer-
kung“ und im Übrigen in 
Satz 2 der von uns vorge-
schlagenen Leistungsbe-
schreibung klargestellt wird. 
Die bisherige Entwurfsfas-
sung zu Satz 4 hingegen 
impliziert fälschlicherweise, 
dass sich der o.g. Anspruch 
des Versicherten auf die 
Symptomkontrolle be-
schränkt und deren Erfor-
derlichkeit deshalb die zent-
rale Anspruchsvorausset-
zung sei. Dem ist zu wider-
sprechen. Sofern im Einzel-
fall andere Maßnahmen der 
palliativen Pflege erforder-
lich sind und kein Anspruch 
auf SAPV nach § 37b SGB 
V besteht, sieht die Rege-
lung des § 37 Abs. 2a Satz 
1 SGB V hierfür einen Leis-
tungsanspruch vor, was in 

deln von Krankheits-
zeichen und Begleiter-
scheinungen.“ 
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Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Satz 4 der „Bemerkung“ an-
gemessen berücksichtigt 
werden muss. 

85.  bad In Satz 4 der „Bemerkung“ sind 
die Worte „… der Verbleib in der 
Häuslichkeit …“ zu ersetzen 
durch die Worte „… eine ausrei-
chende Linderung der Symp-
tome …“.  
 

Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 
SGB V ist die medizinische 
Notwendigkeit der verord-
neten Leistungen Voraus-
setzung für Leistungen 
nach § 37 SGB V, auch für 
die Palliativversorgung 
nach § 37 Abs. 2a Satz 1 
SGB V. 
Demgegenüber ist es nicht 
Voraussetzung des gesetz-
lichen Anspruchs, dass nur 
die verordnete Maßnahme 
den Verbleib in der Häus-
lichkeit gewährleisten kann. 
Die Frage einer Versorgung 
in der eigenen Häuslichkeit 
oder in einer stationären 
Einrichtung ist vielmehr 
eine Wahlentscheidung des 
Versicherten, welche – als 
Ausprägung von Artikel 2 
GG – allein seiner subjekti-
ven Vorliebe entspringt und 
nicht durch medizinische 
Sinnhaftigkeit vorgegeben 
wird. 

Zielsetzung dieser Leistung 
ist, dass die Patientinnen 
und Patienten auch zu 
Hause versterben können 
(siehe auch Satz 5 in der 
Bemerkungsspalte). Die 
Wahlfreiheit des Patienten 
über den Verbleib in der 
Häuslichkeit wird durch die 
Verordnungsvoraussetzung 
nicht eingeschränkt. 
Mit dem Satz 4 soll darauf 
hingewiesen werden, dass 
die Nr. 24a erst verord-
nungsfähig ist, wenn die be-
handlungspflegerischen 
Einzelleistungen einen Ver-
bleib in der Häuslichkeit 
nicht mehr ermöglichen. 

Keine Änderung 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Aus diesem Grund sieht zu 
Recht weder das Gesetz, 
noch das Leistungsver-
zeichnis der HKP-Richtli-
nien bisher vor, dass ein 
Anspruch nach § 37 SGB V 
davon abhängig gemacht 
wird, dass „nur er den Ver-
bleib in der Häuslichkeit si-
cherstellen kann“. Diese 
Systematik darf auch durch 
den vorliegenden Entwurf 
nicht durchbrochen. Unser 
Änderungsvorschlag orien-
tiert sich an der Regelung 
des § 27 Abs. 1 Satz 1 
SGB V, indem er auf die 
medizinische Notwendigkeit 
abstellt und nicht auf die 
Notwendigkeit für die Wahl 
des Versorgungsorts. Der 
inhaltliche Fokus wird dabei 
auf das Ziel der Symptom-
linderung gelegt, weil die-
ses das zentrale Ziel der 
palliativen Pflege ist, nicht 
die reine Symptomkontrolle. 
Anders als die vorliegende 
Entwurfsfassung ist in die-
sem Wortlaut somit keine 
den gesetzlichen Anspruch 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

illegitim einschränkende 
Regelung zu sehen.  

86.  bad In Satz 5 der „Bemerkung“ sind 
die Worte „… die Sicherstellung 
der ärztlichen Behandlung …“ 
zu ersetzen durch die Worte „… 
die Sicherstellung der notwendi-
gen palliativen Pflege …“. 

Der Gesetzgeber hat mit § 
37 Abs. 2a Satz 1 SGB V 
einen Anspruch auf Pallia-
tivversorgung geschaffen, 
der laut Gesetzesbegrün-
dung darauf abzielt, die „die 
notwendige palliative 
Pflege“ sicherzustellen. Der 
Änderungsvorschlag greift 
diese Formulierung 1 zu 1 
auf und stellt aus Gründen 
der Rechtssicherheit die 
eindeutige gesetzgeberi-
sche Intention zum Leis-
tungsanspruchs nach § 37 
Abs. 2a Satz 1 SGB V klar. 
Der bisherige Wortlaut der 
Entwurfsfassung zu Satz 5 
impliziert, dass Nr. 24a und 
somit der Anspruch nach § 
37 Abs. 2a Satz 1 SGB V 
nur für Maßnahmen ärztli-
cher Behandlung gilt bzw. 
dass Maßnahmen zur Si-
cherstellung der notwendi-
gen palliativen Pflege nicht 
Gegenstand des Anspruchs 
sein können. Dem ist zu wi-
dersprechen. Gemäß § 37 

In § 37 SGB V ist die Si-
cherstellung der ärztlichen 
Behandlung als Ziel der 
HKP definiert, nicht die Si-
cherstellung der notwendi-
gen palliativen Pflege. Da-
von unbenommen bleibt, 
dass durch die palliativpfle-
gerische Leistung das Be-
handlungsziel erreicht wer-
den soll. 

Keine Änderung 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 2a 
Satz 1 SGB V kann auch 
Grundpflege verordnet wer-
den und Teil des Leistungs-
anspruchs sein. Dies muss 
in Nr. 24a angemessen be-
rücksichtigt werden. 

87.  bad Der von Seiten des GKV-SV 
bzw. PatV vorgeschlagene Satz 
10 zur konkreten Gestaltung der 
Pflegedokumentation ist ersatz-
los zu streichen.  
 

Die allgemein gültigen 
Grundsätze ordnungsge-
mäßer Dokumentation be-
dürfen keiner Konkretisie-
rung in den Richtlinien. Im 
Übrigen sind die Richtlinien 
zur Verordnung häuslicher 
Krankenpflege nach § 92 
Abs. 7 Satz 2 SGB V auch 
nicht der richtige Ort um 
konkrete Pflichten zur Füh-
rung der Pflegedokumenta-
tion zu regeln. 
Konsequenterweise ist bei 
den Positionen im Leis-
tungsverzeichnis der Richt-
linien bisher stets verzichtet 
worden. Diese Systematik 
sollte beibehalten werden. 
Dokumentationspflichten im 
Bereich der HKP sind viel-
mehr in den Landesrah-
menverträgen nach §132a 

Siehe lfd. Nr. 69 Siehe lfd. Nr. 69 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

SGB V zu konkretisieren, 
sofern dies für erforderlich 
gehalten wird. Konkurrie-
rende Regelungen in den 
HKP-Richtlinien zu den 
Vereinbarungen der Selbst-
verwaltung wären kontra-
produktiv. 
Soweit zum Entwurf des 
Satzes 10 ausgeführt wird, 
dass er keine zusätzlichen 
Verpflichtungen begründen 
solle, sondern deklarato-
risch sei, ist er zudem ent-
behrlich. 

88.  BHK Absatz 1 ist wie folgt zu ergän-
zen: 
„(…) die Lebenserwartung auf 
Tage oder wenige Wochen, „bei 
Kindern und Jugendlichen 
auch auf Wochen, Monate 
bzw. Jahre“ limitiert ist und un-
ter anderem die Verbesserung 
von Symptomatik und Lebens-
qualität, im Vordergrund stehen. 

Unmittelbar verbindliche 
Aussagen über die Lebens-
erwartungen von Kindern 
und Jugendlichen mit le-
bensverkürzenden Erkran-
kungen können nicht bzw. 
nur sehr schwer getroffen 
werden. 
Bei den Krankheitsverläu-
fen von Kindern und Ju-
gendlichen mit lebensver-
kürzenden Erkrankungen 
ist davon auszugehen, dass 
sie in der Regel über Wo-
chen, Monate bis hin zu 

Siehe lfd. Nr. 55 und 81 Siehe lfd. Nr. 55 und 
81 
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Jahren andauern, wobei die 
„Komplexleistung zur Pallia-
tivpflege“ bei Kindern und 
Jugendlichen bereits ab der 
Diagnosestellung einer le-
bensverkürzenden Erkran-
kung erforderlich sein kann. 
Dieser Umstand ist bei der 
Frage der Verordnungsfä-
higkeit der Leistung zu be-
rücksichtigen. 
Bei Kindern und Jugendli-
chen mit lebensverkürzen-
den Erkrankungen muss 
die „Komplexleistung zur 
Palliativpflege“ daher – an-
ders als bei erwachsenen 
Palliativpatientinnen und 
Palliativpatienten - auch 
dann verordnungsfähig 
sein, wenn die Lebenser-
wartung nach fachlicher 
Einschätzung der behan-
delnden Ärztin oder des be-
handelnden Arztes nicht 
nur auf Tage oder wenige 
Wochen sondern auf Wo-
chen, Monate bzw. Jahre li-
mitiert ist. 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

89.  BHK Absatz 3 ist wie folgt zu 
ergänzen: 
„(…), wenn bei Palliativpatientin-
nen oder Palliativpatienten in 
den letzten Tagen bis zu weni-
gen Wochen, „bei Kindern und 
Jugendlichen auch Wochen, 
Monaten bzw. Jahren“ vor 
dem Lebensende (…). 

Unmittelbar verbindliche 
Aussagen über die Lebens-
erwartungen von Kindern 
und Jugendliche mit le-
bensverkürzenden Erkran-
kungen können nicht bzw. 
nur sehr schwer getroffen 
werden. 
Bei den Krankheitsverläu-
fen von Kindern und Ju-
gendlichen mit lebensver-
kürzenden Erkrankungen 
ist davon auszugehen, dass 
sie in der Regel über Wo-
chen, Monate bzw. Jahre 
andauern. 
Dieser Umstand ist bei der 
Frage der Verordnungsfä-
higkeit der Leistung zu be-
rücksichtigen. 
Die Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen 
kann deshalb nicht nur auf 
die letzten Tage bzw. letz-
ten Lebenswochen be-
grenzt werden. 

Siehe lfd. Nr. 55 und 81 Siehe lfd. Nr. 55 und 
81 

90.  bpa [Anmerkung G-BA: Vorschlag 
zur Neuformulierung der Bemer-
kungsspalte]: 

[Anmerkung G-BA: Siehe 
Begründung zur Vorschlag 

siehe lfd. Nr. 32 und 51 siehe lfd. Nr. 32 und 
51 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Die Leistung dient der Sicher-
stellung der Versorgung am Le-
bensende und soll dazu beitra-
gen, dass der Patient in der 
Häuslichkeit verbleiben kann. 
 
Weitere benötigte behandlungs-
pflegerische Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege sind 
neben den allgemeinen Palliativ-
leis-tungen entsprechend des 
Leistungs-verzeichnisses der 
HKP-RL zu verordnen. 

für die Spalte Leistungsbe-
schreibung, lfd. Nr 32] 
 

91.  bpa  Behandlung von 
schwerstkranken und 
sterbenden Patientinnen 
oder Patienten 
Im 1. Absatz der Bemer-
kungen wird angeführt: 
„Die Nr. 24a des Leistungs-
verzeichnisses der HKP-RL 
ist für die Behandlung von 
schwerstkranken und ster-
benden Patientinnen und 
Patienten in jedem Alter 
verordnungsfähig, die an ei-
ner nicht heilbaren, fort-
schreitenden und so weit 
fortgeschrittenen Erkran-
kung leiden, dass dadurch 

Kenntnisnahme. Tragende 
Gründe sind nicht Gegen-
stand des Stellungnahme-
verfahrens 

Keine Änderung 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

nach fachlicher Einschät-
zung der behandelnden 
Ärztin oder des behandeln-
den Arztes die Lebenser-
wartung auf Tage oder we-
nige Wochen limitiert ist 
und unter anderem die Ver-
besserung von Symptoma-
tik und Lebensqualität im 
Vordergrund stehen.“ 
Nach § 37b SGB V haben: 
Versicherte mit einer nicht 
heilbaren, fortschreitenden 
und weit fortgeschrittenen 
Erkrankung bei einer zu-
gleich begrenzten Lebens-
erwartung, die eine beson-
ders aufwändige Versor-
gung benötigen, einen An-
spruch auf spezialisierte 
ambulante Palliativversor-
gung. 
Die Anspruchsberechtigten 
der allgemeinen Palliativ-
pflege und der SAPV sind 
danach deckungsgleich. Als 
alleiniges Unterscheidungs-
merkmal der beiden Versor-
gungsansprüche steht die 
„besonders aufwändige 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Versorgung“. Eine klare Ab-
grenzung zwischen der Pal-
liativpflege und der SAPV 
ist nicht möglich. Hier sind 
unterschiedliche Rechtsauf-
fassungen und medizini-
sche Einschätzungen vor-
programmiert. 
Der bpa schließt sich des-
halb dem Vorschlag von 
PatV und DKG an, die in 
den tragenden Gründen for-
mulieren: „Beim Vorliegen 
eines komplexen Symptom-
geschehens mit einer aus-
geprägten Symptomatik, 
deren Kontrolle/Kompensa-
tion wahrscheinlich einer 
speziellen palliativmedizini-
schen bzw. palliativpflegeri-
schen Kompetenz und Er-
fahrung bedarf, oder aber 
bei der Notwendigkeit einer 
häufigen Anpassung und 
Überprüfung des Behand-
lungsplanes aufgrund dyna-
mischer Veränderungen im 
Krankheitsverlauf, erfolgt 
die Behandlung im Rahmen 
der SAPV-Richtlinie.“ 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

92.  bpa Lebenserwartung „Tage oder 
wenige Wochen“ 
In Analogie hierzu muss die Vo-
raussetzung einer Lebenserwar-
tung von „Tagen, Wochen oder 
Monaten“ auch für die Verord-
nung der häuslichen Kranken-
pflege gelten und nicht – wie im 
vorliegenden Beschluss - „auf 
Tage oder wenige Wochen“ be-
grenzt werden. 

Lebenserwartung „Tage 
oder wenige Wochen“ 
Des Weiteren wird ausge-
führt, dass es sich um Pati-
enten handeln muss, deren 
Lebenserwartung „auf Tage 
oder wenige Wochen“ be-
grenzt ist. Diese Formulie-
rung ist unbestimmt und die 
Interpretation und Entschei-
dung darüber fällt damit al-
lein in den Zuständigkeits-
bereich des Arztes. 
Im Rahmen des EBM-Kata-
logs wurden im Oktober 
2013 verschiedene Abrech-
nungsziffern für die allge-
meinen palliativen Leistun-
gen der Ärzte geschaffen. 
Sie sind berechnungsfähig 
„bei Patienten jeden Alters, 
die an einer nicht heilbaren, 
fortschreitenden und so 
weit fortgeschrittenen Er-
krankung leiden, dass 
dadurch nach fachlicher 
Einschätzung des behan-
delnden Arztes die Lebens-

Siehe lfd. Nr. 55 Siehe lfd. Nr. 55 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

159 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

erwartung auf Tage, Wo-
chen oder Monate gesun-
ken ist.“ 

93.  bpa Ergänzende psychosoziale 
Begleitung „Sofern durch Pati-
entinnen und Patienten ge-
wünscht, sollen diese bei der 
Organisation einer ergänzenden 
psychosozialen Begleitung 
durch einen ambulanten Hospiz-
dienst unterstützt werden.“ 
 
Absatz 5 neu: Die palliative 
Pflege in der Häuslichkeit geht 
über die regulären Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege 
hinaus. Sie umfasst den beson-
deren Aufwand, die zusätzlich 
erforderliche psychosoziale Be-
treuung und Begleitung des Be-
troffenen und seiner Angehöri-
gen, die Sterbebegleitung sowie 
die Abstimmung mit den weite-
ren Beteiligten. 

Ergänzende psychosozi-
ale Begleitung  
Es wird ausgeführt: „Sofern 
durch Patientinnen und Pa-
tienten gewünscht, sollen 
diese bei der Organisation 
einer ergänzenden psycho-
sozialen Begleitung durch 
einen ambulanten Hospiz-
dienst unterstützt werden.“ 
In einigen Regionen sind 
keine hospizlichen Struktu-
ren vorhanden. Die hospiz-
liche Begleitung kann somit 
nicht flächen- und bedarfs-
deckend sichergestellt wer-
den. Inwieweit außerdem 
die Einbindung einer ehren-
amtlichen Begleitung in den 
letzten Lebenstagen / Wo-
chen gelingen kann, bleibt 
offen. Viele der Betroffenen 
möchten in dieser letzten 
Phase keine fremden Men-
schen um sich haben. Um 
die Versorgung bedürfnis-
gerecht zu organisieren – 

Zur psychosoziale Beglei-
tung und Begleitung Be-
troffener und Angehöriger 
siehe lfd. Nr. 68 
 
 
 
Zur Koordination: siehe lfd. 
Nr. 32 
 

Zur psychosoziale Be-
gleitung und Beglei-
tung Betroffener und 
Angehöriger siehe lfd. 
Nr. 68 
Zur Koordination: 
siehe lfd. Nr. 32 
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mit oder ohne hospizlicher 
Begleitung – bedarf es ei-
ner koordinierenden Steue-
rung. Die Begleitung muss 
aus einer Hand erfolgen, 
die die benötigten Ange-
bote koordiniert und die ge-
wünschten Leistungserbrin-
ger in die Versorgung ein-
bindet. Die Koordination 
muss anerkannt und in die 
Leistungsbeschreibung der 
„Palliativpflege“ aufgenom-
men werden. Zudem muss 
der Aspekt der psychosozi-
alen Begleitung in die häus-
liche Krankenpflege inte-
griert werden und darf nicht 
allein dem ehrenamtlichen 
Engagement überlassen 
werden – welches nicht al-
lerorts verfügbar ist. Die 
Pflegefachkräfte müssen 
sich mit der psychisch stark 
belastenden Situation aus-
einandersetzen und im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten 
die Sorgen und Ängste der 
Betroffenen berücksichti-
gen. Aufgrund des beste-
henden Vertrauensverhält-
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

nisses werden die Pflege-
fachkräfte häufig um Rat o-
der das Erfüllen letzter 
Wünsche gebeten. Auch 
bei den Angehörigen beste-
hen viele Unsicherheiten, 
so dass sie ebenfalls die 
Unterstützung der Pflege-
fachkräfte suchen. Im Rah-
men der Positionsnummer 
Palliativpflege muss be-
rücksichtigt werden, dass 
die behandlungspflegeri-
schen Leistungen nicht wie 
bei einer kurativ ausgerich-
teten Pflege abgearbeitet 
werden können. Die psy-
chosozialen Probleme des 
Patienten und der Angehö-
rigen dürfen nicht ignoriert 
werden. Es wird daher fol-
gende Änderung vorge-
schlagen: 
 

94.  bpa „Die konkreten behandlungspfle-
gerischen Interventionen sollen 
müssen mit ihrer jeweiligen 
Häufigkeit und Dauer auf der 
Verordnung angegeben wer-
den.“ 

Im Beschluss heißt es: „Die 
konkreten behandlungspfle-
gerischen Interventionen 
sollen auf der Verordnung 
angegeben werden.“ Dazu 
schlagen wir aufgrund der 

 
Kenntnisnahme. Zur Kon-
kretisierung erfolgt Ände-
rung im Beschlussentwurf. 

KBV, DKG und GKV-
SV:  
Ja: 
In der Bemerkungs-
spalte wurde der Satz 
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haftungsrechtlichen Vorga-
ben folgende Änderung vor: 
[siehe Änderungsvorschlag] 
Ansonsten entsteht der Ein-
druck, die behandlungspfle-
gerischen Interventionen 
seien nicht zwingend auf 
der Verordnung einzutra-
gen. Die Pflegekräfte sind 
aber auf die ärztliche An- o-
der Verordnung angewie-
sen, ohne diese dürfen sie 
die Leistungen und deren 
Häufigkeit und Inhalt nicht 
verändern. Die Einführung 
einer Komplexleistung ohne 
die explizite Benennung 
des Leistungsgegenstan-
des wäre haftungsrechtlich 
fahrlässig. Suggeriert 
würde, dass die Leistung 
alle erforderlichen Einzel-
leistungen umfasse. Erbrin-
gen darf der Pflegedienst 
aber nur die konkret ange-
ordnete Leistung. […] 
 
 

„Die konkreten be-
handlungspflegeri-
schen Interventionen 
sollen auf der Verord-
nung angegeben wer-
den.“ durch folgende 
Erläuterung ersetzt: 
„Die notwendigen be-
handlungspflegeri-
schen Maßnahmen, 
die zum Zeitpunkt der 
Verordnung bekannt 
sind, sind auf der Ver-
ordnung anzugeben. 
Die im Leistungsver-
zeichnis festgelegten 
Empfehlungen zu 
„Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ von 
Leistungen sind im 
Rahmen der Verord-
nung der Leistungszif-
fer Nr. 24a nicht zu 
beachten.“ 
PatV:  
Ja: In der Bemer-
kungsspalte wurde der 
Satz „Die konkreten 
behandlungspflegeri-
schen Interventionen 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

sollen auf der Verord-
nung angegeben wer-
den.“ gestrichen und 
durch den Satz „Die 
notwendigen behand-
lungspflegerischen 
Maßnahmen, die zum 
Zeitpunkt der Verord-
nung bekannt sind, 
sind auf der Verord-
nung anzugeben „so-
wie in § 3 Abs. 2 Satz 
2 HKP RL folgender 
Satz angefügt: 
„Die im Leistungsver-
zeichnis festgelegten 
Empfehlungen zu 
„Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ von 
Leistungen gelten 
grundsätzlich nicht bei 
palliativ indizierten 
Verordnungen. In die-
sen Fällen gelten die 
Empfehlungen zu 
„Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahmen“ der 
Leistungsziffer Nr. 
24a.“ 
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95.  bpa Konkrete behandlungspflege-
rische Interventionen 
„Die Feststellungen bei der 
Symptomkontrolle und die dar-
aus abgeleiteten behandlungs-
pflegerischen Interventionen 
sind in der Pflegedokumentation 
zu vermerken.“ 

Konkrete behandlungs-
pflegerische Interventio-
nen 
PatV und GKV-SV spre-
chen sich dafür aus, folgen-
den Absatz zu ergänzen: 
„Die Feststellungen bei der 
Symptomkontrolle und die 
daraus abgeleiteten be-
handlungspflegerischen In-
terventionen sind in der 
Pflegedokumentation zu 
vermerken.“ [siehe Ände-
rungsvorschlag] 
Der bpa schließt sich der 
Auffassung der DKB und 
KBV an: der Absatz ist zu 
streichen. Aufgrund der auf-
geführten haftungsrechtli-
chen Bedenken sind die 
konkreten behandlungspfle-
gerischen Leistungen mit 
ihrer Häufigkeit und Dauer 
vom Arzt anzuordnen. Die 
Erbringung der Leistung er-
folgt anhand der ärztlichen 
Verordnung und bedarf kei-
ner gesonderten Dokumen-
tation. Die behandlungs-
pflegerischen Interventio-
nen erfolgen auf Anweisung 

Siehe lfd. Nr. 69 Siehe lfd. Nr. 69 
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des Arztes und liegen nicht 
im Ermessensspielraum der 
Pflegekräfte. 

96.  DPWV Diese Leistung ist verordnungs-
fähig, wenn bei Palliativpatien-
tinnen oder Palliativpatienten 
am Lebensende nur durch die 
Symptomkontrolle in enger Ab-
stimmung mit der verordnenden 
Ärztin oder dem verordnenden 
Arzt der Verbleib in der Häus-
lichkeit gewährleistet werden 
kann und die übrigen Leistun-
gen der häuslichen Kranken-
pflege nicht ausreichen. Bei in-
termittierenden Verläufen 
über mehrere Monate ist wie-
derholt die Leistung verord-
nungsfähig. 

Zu Absatz 3: Es wird aus-
geführt, dass diese Leis-
tung bei Patientinnen und 
Patienten in den letzten Ta-
gen bis zu wenigen Wo-
chen vor dem Lebensende 
verordnungsfähig ist, um 
den Verbleib in der Häus-
lichkeit zu gewährleisten. 
Palliativpatienten leiden 
zwar an einer unheilbaren, 
fortschreitenden Krankheit 
mit begrenzter Lebenser-
wartung, befinden sich je-
doch nicht unmittelbar im 
Sterbeprozess. 
Das Lebensende in einer 
guten wirksamen Paliativ-
versorgung kann plötzlich 
eintreten, oder mit entspre-
chend stabilen und instabi-
len Phasen noch Monate 
auf sich warten lassen. Der 
Bedarf an AAPV ist daher 
weder auf wenige Tage 
noch auf maximal vier Wo-
chen begrenzt. Dies hat der 
Gesetzgeber auch erkannt 

Siehe lfd. Nr. 80 Siehe lfd. Nr. 80 
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und in der Gesetzesbegrün-
dung zum Hospiz- und Pal-
liativgesetz zur AAPV in § 
37 SGB V festgestellt, dass 
diese oftmals über mehrere 
Wochen bis Monate not-
wendig ist. 
Vor diesem Hintergrund ist 
die Begrenzung auf wenige 
Tage bzw. Wochen zu strei-
chen. Ansonsten wird das 
gesetzliche Anliegen, mit 
Hilfe der AAPV die Be-
schwerden von Palliativpati-
enten wie Schmerzen, 
Übelkeit, Müdigkeit, Appe-
titlosigkeit und Atemnot zu 
lindern um Lebensqualität 
bis zum Lebensende zu er-
reichen, vielfach verfehlt. 
Weiterhin muss berücksich-
tigt werden, dass Patienten 
mit unheilbaren, fortge-
schrittenen Erkrankungen 
dynamischen Krankheits-
entwicklungen ausgesetzt 
sind. Die psychischen als 
auch körperlichen Symp-
tome schwanken während 
des Krankheitsverlaufs. Da-
her muss ein Anspruch auf 
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palliativpflegerische Leis-
tungen über mehrere Mo-
nate gesichert sein. 

97.  DGP 
Nach „Sofern durch Patientin-
nen oder Patienten gewünscht, 
sollen diese bei der Organisa-
tion einer ergänzenden psycho-
sozialen Begleitung durch einen 
„ambulanten Hospizdienst“  
Einfügen von: „oder weiterer 
Hilfs- und Entlastenden Dienste 
wie beispielsweise den familien-
entlastenden Dienst, bei der Be-
teiligung von Jugendlichen und 
Kindern.“ 

Neben der psychosozialen 
Begleitung durch einen am-
bulanten Hospizdienst kön-
nen beispielsweise die un-
terstützenden Leistungen 
des Jugendamtes von gro-
ßer Bedeutung sein, sofern 
Kinder und Jugendliche zu 
den betroffenen Angehöri-
gen gehören. 
Je nach individueller famili-
ärer Situation können an-
dere Unterstützungsange-
bote wichtig werden. Durch 
die Nennung allein der am-
bulanten Hospizdienste, 
werden die Einbeziehung 
dieser weiteren Dienste mit 
Hilfe- und Entlastungsange-
boten ausgeschlossen. 
Dies ist nicht gerechtfertigt 
und wird den individuellen 
Bedarfslagen in der Pallia-
tivversorgung nicht gerecht. 

Grundsätzliche Zustim-
mung. Daher erfolgt eine 
Öffnung im Beschluss durch 
die Ergänzung „z.B.“ vor 
den Worten „durch einen 
ambulanten Hospizdienst“  
 

Ja:  
Ergänzung des Wor-
tes „z.B.“ in der Be-
merkungsspalte, vor-
letzter Satz, vor den 
Worten „durch einen 
ambulanten Hospiz-
dienst“. 
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98.  DGP 
Letzter Absatz: 
„Diese Leistung umfasst alle im 
Rahmen des Pflegeeinsatzes 
notwendigen behandlungspfle-
gerischen Leistungen entspre-
chend den Vorgaben des Leis-
tungsverzeichnisses sowie alle 
weiteren notwendigen palliativ-
pflegerischen Leistungen der 
Symptomlinderung sowie  

therapiebezogene Besprechun-
gen mit dem verordnenden Arzt 
oder der verordnenden Ärztin, 
um so die Anpassung der Pallia-
tivversorgung in Anerkennung 
an den dynamischen Krank-
heitsverlauf und an die Beson-
derheiten des individuellen Ein-
zelfalls, unter Einbeziehung der 
therapiebezogenen, palliativpfle-
gerischen Beobachtungen, zu 
ermöglichen und sicher zu stel-
len.“ 

Siehe Begründungen zu I. 
„Zu 24a Leistungsbeschrei-
bung“ und III. „Zusätzlicher 
Ergänzungsvorschlag“ 

Zur Symptomlinderung: 
siehe lfd. Nr. 29 
Zur Eingrenzung auf be-
handlungspflegerische 
Leistung: siehe Nr. 41 
Zur therapiebezogene Be-
sprechungen: Leistungsin-
halt der Leistungsziffer Nr. 
24a ist auch die enge Ab-
stimmung des Pflegediens-
tes mit dem behandelnden 
Arzt und damit auch die the-
rapiebezogene Bespre-
chung.  
 

Zur Symptomlinde-
rung: siehe lfd. Nr. 29 
Zur Eingrenzung auf 
behandlungspflege-
rische Leistung: 
siehe Nr. 41 
Zur therapiebezo-
gene Besprechun-
gen: Keine Änderung 

99.  DCV Ergänzungsvorschlag: 
 

„Bei intermittierenden Verläufen 
über mehrere Monate ist die 

Der individuelle Verlauf ei-
ner Erkrankung, bei der die 
Behandlungsmaßnahmen 
die Linderung der schwan-
kenden körperlichen und 

siehe lfd. Nr. 80 siehe lfd. Nr. 80 
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Leistung wiederholt verord-
nungsfähig“. 

psychischen Symptome in-
nerhalb des dynamischen 
Krankheitsverlaufes und 
nicht die Beseitigung der 
Erkrankung in den Mittel-
punkt stellt, ist schwer vor-
herzusehen. Gerade bei 
den nicht-onkologischen Er-
krankungen ist der Krank-
heitsverlauf oft sehr fluktu-
ierend, dabei wechseln sich 
lange stabile Phasen mit 
plötzlich und zeitlich kaum 
vorhersehbaren auftreten-
den Phasen akuter Ver-
schlechterungen ab. Man-
che Sterbeprozesse gehen 
über Monate und brauchen 
immer wieder eine palliativ-
pflegerische Begleitung in 
unterschiedlicher Intensität, 
Dauer und Häufigkeit.  
Die Beschreibung der Leis-
tung als einen regelmäßig 
begründeten Ausnahmefall 
für einen erforderlich länge-
ren Leistungsbezug von 
mehr als 4 Wochen halten 
wir nicht für ausreichend. 
Wir haben Sorge, dass es 
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bei nicht linear verlaufen-
den Sterbeprozessen zu 
Problemen mit der Verord-
nung in der Praxis kommen 
könnte. Maßnahmen der 
ambulanten palliativpflege-
rischen Versorgung sollen – 
sofern die jeweiligen indivi-
duellen Verordnungsvo-
raussetzungen erfüllt sind – 
auch für nacheinander fol-
gende, nicht zusammen-
hängende Zeiträume ver-
ordnet werden können. In 
Ergänzung der Ausführun-
gen unter §5 Abs.3 der 
HKP-RL schlägt der Deut-
sche Caritasverband daher 
vor, bei intermittierenden 
Verläufen die Verordnung 
dieser Leistung über meh-
rere Monate hinweg zu er-
möglichen. 

100.  Deutscher 
Kinderhospiz-
verein e.V. 

24a die Bemerkungen auf Seite 
2 wie folgt im ersten Absatz er-
gänzen: „[…] die Lebenserwar-
tung auf Tage oder wenige Wo-
chen, bei Kindern auch auf 
Monate bzw. Jahre, limitiert 
ist.“ 

Bei den Krankheitsverläu-
fen von Kindern mit lebens-
verkürzenden Erkrankun-
gen ist davon auszugehen, 
dass sie über Monate oder 
auch Jahre andauern kön-
nen. In der Fachliteratur 

Die palliativpflegerische 
Versorgung durch Leistun-
gen der häuslichen Kran-
kenpflege kann über Tage, 
Wochen, Monate und Jahre 
erfolgen. Das gilt auch für 
Kinder. Mit Blick auf die be-
sonderen Konstellationen 

Siehe lfd. Nr. 55 
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und auch in weiteren Richt-
linien sowie Stellungnah-
men zur Hospiz- und Pallia-
tivversorgung, wie auch 
den Begutachtungsempfeh-
lungen des MDS, wird da-
von ausgegangen, dass 
keine sicheren Aussagen 
über die Lebenserwartun-
gen von Kindern mit le-
bensverkürzenden Erkran-
kungen getroffen werden 
können. Vor diesen Hinter-
gründen sind die Bemer-
kungen entsprechend mit 
einem Hinweis zu ergän-
zen. 

zur Verordnung der Nr. 24a 
s. Nr. 55. 
 
Ergänzend wird darauf hin-
gewiesen, dass die vom 
Stellungnehmer gemeinten 
Fallkonstellationen heute 
mehrheitlich in der SAPV o-
der der Intensivpflege im 
Sinne der Nr. 24 versorgt 
werden. 

101.  Deutscher 
Kinderhospiz-
verein e.V. 

24a die Bemerkungen auf Seite 
3 im zweiten Absatz wie folgt er-
gänzen: „[…] einer ergänzenden 
psychosozialen Begleitung 
durch einen ambulanten Hospiz-
dienst, bei Kindern in der Re-
gel durch einen ambulanten 
Kinder- und Jugendhospiz-
dienst, unterstützt werden.“ 

Die Begleitung von Kinder 
und Jugendlichen wird in 
der Regel durch ambulante 
Kinder- und Jugendhospiz-
dienste geleistet,  deren 
haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern dafür gesondert be-
fähigt sind. 

Zustimmende Kenntnis-
nahme. Die Anregung wird 
unter Berücksichtigung der 
Terminologie der Rahmen-
vereinbarungen nach § 39a 
Abs. 2 Satz 8 SGB V zu 
den Voraussetzungen der 
Förderung sowie zu Inhalt, 
Qualität und Umfang der 
ambulanten Hospizarbeit 
übernommen. 

Ja: In der Bemer-
kungsspalte vorletzter 
Satz wird nach den 
Wörtern „durch einen 
ambulanten Hospiz-
dienst“, die Wörter „o-
der Kinderhospiz-
dienst“ ergänzt.  
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102.  DPR Ein Hinweis auf die Zusammen-
arbeit zwischen den verschiede-
nen Akteuren fehlt  
 

Die Versorgung von Pallia-
tivpatientinnen und -patien-
ten zeichnet sich durch Leis-
tungen unterschiedlicher 
Akteure aus (häusliche 
Krankenpflege, einschließ-
lich AAPV, SAPV, ambu-
lante Pflege, Hausärz-
tin/Hausarzt, spezialisierte 
Ärztin/Arzt, Betreuerin-
nen/Betreuer, Ambulante-
Hospiz-Helfer, Angehörige, 
Ehrenamtliche etc.). Diese 
Versorgungssituation 
schafft Schnittstellen wie 
auch Fragmentierungen 
und birgt zudem die Gefahr 
die Bedürfnisse und Wün-
sche der Palliativpatientin-
nen und -patienten aus dem 
Blick zu verlieren.  
Daher sind Konzepte not-
wendig, die die verschiede-
nen Akteure in ein gemein-
sames Versorgungsnetz un-
ter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse und Wünsche der 
Palliativpatientinnen und -
patienten einbinden. Ein sol-
ches Konzept ist die „Ge-
sundheitliche Versorgungs-
planung“ (Advance Care 

Zu dem Aspekt Zusam-
menarbeit: siehe lfd. Nr. 32 
und 41 
Zu dem Aspekt Netzwerk-
arbeit: Grundsätzlich ist die 
Netzwerkarbeit eine wich-
tige Voraussetzung zur Ver-
sorgung von Palliativpatien-
ten. Pflegedienste, die Leis-
tungen der Nr. 24a erbrin-
gen möchten, sollten sich in 
einem Netzwerk beteiligen. 
Die vom Stellungnehmer 
beabsichtigten Änderungen 
können durch den G-BA in 
seiner Richtlinie aber nicht 
vorgegeben werden. (s. 
auch Nr. 52)   

Zu dem Aspekt Zu-
sammenarbeit: siehe 
lfd. Nr. 32 und 41 
Zu dem Aspekt Netz-
werkarbeit: Siehe lfd. 
Nr. 52 
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Planning, ACP). Dabei han-
delt es sich um einen Kom-
munikationsprozess zwi-
schen der Palliativpatientin, 
dem Palliativpatienten und 
den professionellen Akteu-
ren mit dem Ziel einen an 
der Patientin, dem Patienten 
orientierten Versorgungs-
prozess in den Mittelpunkt 
des Denkens und Handelns 
zu stellen.  
Zudem wäre eine Organisa-
tionsentwicklung in den je-
weiligen Settings mit dem-
selben Fokus für eine Zu-
sammenarbeit notwendig, 
die sich durch Kooperation 
und Koordination der betei-
ligten Akteure auf Augen-
höhe auszeichnet. Pflege-
fachpersonen mit einer 
Weiterbildung in Palliativ 
Care sind als Koordinatorin-
nen und Koordinatoren prä-
destiniert. Sie haben durch 
den zumeist länger beste-
henden Kontakt zu den Pa-
tientinnen und Patienten ei-
nen umfassenden Blick für 
ihre Versorgungssituation 
im häuslichen Umfeld wie 
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auch für ihre Wünsche und 
Bedürfnisse. In dieser 
Funktion müssen Pflege-
fachpersonen entscheiden, 
wann Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter in die 
Versorgung einbezogen 
werden.  

103.  DRK Änderungsvorschlag: 
Diese Leistung ist verordnungs-
fähig, wenn bei Palliativpatien-
tinnen oder Palliativpatienten in 
den letzten Tagen bis zu weni-
gen Wochen vor dem Lebens-
ende nur durch die Symptom-
kontrolle in enger Abstimmung 
mit der verordnenden Ärztin o-
der dem verordnenden Arzt der 
Verbleib in der Häuslichkeit ge-
währleistet werden kann und die 
übrigen Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege nicht aus-
reichen. Bei intermittierenden 
Verläufen über mehrere Monate 
ist wiederholt die Leistung ver-
ordnungsfähig. 
 

Zu Absatz 3: 
Es wird ausgeführt, dass 
diese Leistung bei Patien-
tinnen und Patienten in den 
letzten Tagen bis zu weni-
gen Wochen vor dem Le-
bensende verordnungsfähig 
ist, um den Verbleib in der 
Häuslichkeit zu gewährleis-
ten. 
 
Der Sterbeprozess verläuft 
sehr unterschiedlich, oft-
mals intermittierend über 
Monate. Vor diesem Hinter-
grund führt die Gesetzesbe-
gründung des Hospiz- und 
Palliativgesetzes hinsicht-
lich der Ergänzung des §37 
SGB V auch aus, dass die 
allgemeine Palliativversor-
gung oftmals über mehrere 

Siehe lfd. 80 Siehe lfd. 80 
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Wochen bis Monate not-
wendig ist. 
 
Das Deutsche Rote Kreuz 
spricht sich daher  
in solchen Fällen dafür aus, 
eine Verordnungsfähigkeit 
der Leistungen über meh-
rere Monate zu ermögli-
chen. 
 

104.  Diakonie 
Deutschland 

Änderungsvorschlag zu Be-
merkung Absätze 1 und 2. 
Diese sind wie folgt zu fassen: 
„Die Nr. 24a des Leistungsver-
zeichnisses der HKP-RL ist für 
die Behandlung von schwerst-
kranken und sterbenden Patien-
tinnen oder Patienten in jedem 
Alter verordnungsfähig, die an 
einer nicht heilbaren, fortschrei-
tenden und oder so weit fortge-
schrittenen Erkrankung leiden, 
dass dadurch nach fachlicher 
Einschätzung der behandelnden 
Ärztin oder des behandelnden 
Arztes die Lebenserwartung auf 
Tage oder wenige Wochen oder 
Monate gesunken limitiert ist 
und unter anderem die Verbes-
serung von Symptomatik und 

Die Beschränkung der Ver-
ordnungsfähigkeit auf die 
letzten Tage bis zu wenigen 
Wochen vor dem Lebens-
ende ist zu eng gefasst und 
entspricht nicht den Erfor-
dernissen einer Symptom-
kontrolle bei Palliativpatien-
ten. Auch die Gesetzesbe-
gründung zum Hospiz- und 
Palliativgesetz führt zu § 37 
Absatz 2a SGB V aus, dass 
die Palliativversorgung oft-
mals über mehrere Wochen 
bis Monate notwendig ist.  
Analog der bei der Palliativ-
versorgung geltenden ärztli-
chen Gebührenordnungs-
positionen 03370 bis 03373 
sowie der Vereinbarung zur 

Vgl. Nr. 81 und Nr. 55  
 

Vgl. Nr. 81 und Nr. 55  
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Lebensqualität, im Vordergrund 
stehen.  
Eine Erkrankung ist nicht heil-
bar, wenn nach dem allgemein 
anerkannten Stand der Medizin 
Behandlungsmaßnahmen nicht 
zur Beseitigung dieser Erkran-
kung führen können. Sie ist fort-
schreitend, wenn ihrem Verlauf 
trotz medizinischer Maßnahmen 
nach dem allgemein anerkann-
ten Stand der Medizin nicht 
nachhaltig entgegengewirkt wer-
den kann. Eine Erkrankung ist 
weit fortgeschritten, wenn die 
Verbesserung von Symptomatik 
und Lebensqualität sowie die 
psychosoziale Betreuung im 
Vordergrund der Versorgung 
stehen“.  
 

Palliativversorgung nach § 
87 Abs. 1b SGB V (vgl. § 2 
Abs. 1 des Entwurfs der 
Vereinbarung zur Palliativ-
versorgung nach § 87 Abs. 
1b SGB V vom 
20.07.2016), ist als Voraus-
setzung für die Verordnung 
eine nicht heilbare Erkran-
kung vorauszusetzen, bei 
der die Behandlungsmaß-
nahmen als spezifisch palli-
ativpflegerische Versorgung 
von Palliativpatientinnen 
und Palliativpatienten (s. 
Punkt 2 „Eckpunkte der 
Entscheidung“ der Tragen-
den Gründe zur HKP-RL) 
der Linderung der schwan-
kenden körperlichen und 
psychischen Symptome in-
nerhalb des dynamischen 
Krankheitsverlaufs, nicht 
zur Heilung der Erkrankung 
dienen. Bei der Definition 
der Lebenserwartung ist 
der Krankheitsverlauf nicht-
onkologischer Erkrankun-
gen zu würdigen. Obgleich 
deren körperliche Symp-
tomlast mit derjenigen von 
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Tumorpatientinnen und -pa-
tienten vergleichbar ist, 
übersteigt nach Auffassung 
der Fachliteratur die psychi-
sche Symptomlast häufig 
diejenige von Krebspatien-
ten. Der individuelle Verlauf 
einer Erkrankung, bei der 
die Behandlungsmaßnah-
men die Linderung der 
schwankenden körperlichen 
und psychischen Symp-
tome innerhalb des dynami-
schen Krankheitsverlaufs 
und nicht die Beseitigung 
der Erkrankung in den Mit-
telpunkt stellt, ist schwer 
vorherzusehen. Gerade bei 
den nicht-onkologischen Er-
krankungen ist der Krank-
heitsverlauf oft sehr fluktu-
ierend, dabei wechseln sich 
lange stabile Phasen mit 
plötzlich und zeitlich kaum 
vorhersehbaren auftreten-
den Phasen akuter Ver-
schlechterungen ab.  
 
Unserer Auffassung nach 
muss die Leistung Palliativ-
pflege nach Nr. 24a auch 
verordnet werden können, 
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wenn nach Ermessen des 
Vertragsarztes die Lebens-
erwartung bei Monaten 
liegt. 
 
 

105.  Diakonie 
Deutschland 

Es ist ein neuer Absatz 3 einzu-
fügen. 
„Die Leistung kann auch für 
nacheinander folgende, nicht 
zusammenhängende Zeiträume 
bei intermittierenden Verläufen 
verordnet werden. Dabei kann 
auch die Beratung und Anlei-
tung der Angehörigen der oder 
des Versicherten im Umgang 
mit deren oder dessen Erkran-
kung, die bei Bedarf auch wie-
derholt erbracht werden kann, 
Gegenstand der Leistung sein.“ 

Der Sterbeprozess verläuft 
sehr unterschiedlich, oft-
mals intermittierend über 
Monate. Vor diesem Hinter-
grund führt die Gesetzesbe-
gründung des Hospiz- und 
Palliativgesetzes hinsicht-
lich der Ergänzung in § 37 
Absatz 2a SGB V auch aus, 
dass die allgemeine Pallia-
tivversorgung oftmals über 
mehrere Wochen bis Mo-
nate notwendig ist. 
Die Einfügung von Satz 2 
im neuen Absatz 3 hier 
dient der Stärkung und der 
Aufrechterhaltung der häus-
lichen Pflegearrangements 
insbesondere bei den 
Krankheitsverläufen, bei 
denen durch intermittie-
rende Phasen eine fortlau-
fende Palliativpflege ggf. 
nicht erforderlich ist. Die 
Schulung, Anleitung und 

Zu den intermittierenden 
Verläufen: Siehe lfd. Nr. 80 
Zu dem Aspekt Beratung 
und Anleitung: siehe lfd. 
Nr. 32 und 41 

siehe lfd. Nr. 80, 32 
und 41 
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Beratung gibt den An- und 
Zugehörigen Handlungssi-
cherheit im Umgang mit 
palliativen häuslichen Pfle-
gesituationen. 

106.  Diakonie 
Deutschland 

Änderungsvorschlag zu Be-
merkung/Satz 6.  
Dieser ist wie folgt zu ergänzen:  
„Sofern durch Patientinnen oder 
Patienten gewünscht, sollen 
diese bei der Organisation einer 
ergänzenden psychosozialen 
Begleitung beispielsweise durch 
einen ambulanten Hospizdienst, 
den ambulanten Sozialdienst 
der Jugendhilfe oder weiterer 
Hilfs- und Entlastungsdienste 
unterstützt werden.“ 

Neben der psychosozialen 
Begleitung beispielsweise 
durch einen ambulanten 
Hospizdienst können bei-
spielsweise die unterstüt-
zenden Leistungen des Ju-
gendamts von großer Be-
deutung sein, sofern Kinder 
und Jugendliche zu den be-
troffenen Angehörigen ge-
hören. 
 
Je nach individueller famili-
ärer Situation können an-
dere Unterstützungsange-
bote wichtig werden. Durch 
die Nennung allein der am-
bulanten Hospizdienste, 
werden die Einbeziehung 
dieser weiteren Dienste mit 
Hilfe- und Entlastungsange-
boten ausgeschlossen. 
Dies ist nicht gerechtfertigt 
und wird den individuellen 
Bedarfslagen in der Pallia-
tivversorgung nicht gerecht. 

zur psychosozialen Be-
gleitung: Siehe lfd. Nr. 97 
Dem Änderungsvorschlag 
wird grundsätzlich zuge-
stimmt. Er ist bereits im Be-
schlussentwurf nachvollzo-
gen worden, indem im Satz 
6 der Bemerkungsspalte ein 
„z.B.“ ergänzt wurde. Die 
Formulierung lautet nun: 
„Sofern durch Patientinnen 
oder Patienten gewünscht, 
sollen diese bei der Organi-
sation einer ergänzenden 
psychosozialen Begleitung 
z.B. durch einen ambulan-
ten Hospizdienst oder Kin-
derhospizdienst unterstützt 
werden.“ Siehe auch lfd. 
101 
 

Siehe lfd. Nr. 97 und 
101 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

107.  DBfK Tragende Gründe 
2. Eckpunkte der Entscheidung 
 
Der DBfK schlägt vor, die pallia-
tivpflegerische Versorgung auch 
jenen Patienten zugänglich zu 
machen, deren Lebenserwar-
tung über die vorgesehene limi-
tierte Dauer von Tagen oder we-
nigen Wochen hinausgeht. 
 

Ziel der palliativpflegeri-
schen Versorgung muss die 
Stabilisierung des Zustan-
des in einem komplexen 
Symptomgeschehen sein. 
Wir sehen eine große Ge-
fahr, das „palliativ“ mit „ster-
bend“ gleichgesetzt wird, 
wobei die Einbindung von 
Palliativmedizin nachweis-
lich die Lebenszeit verlän-
gern kann (vgl. Themel Stu-
die). 
Der Bedarf kann bereits 
Monate vor dem zu erwar-
tenden Lebensende auftre-
ten. Dies ist auch in der 
SAPV so anerkannt. Eine 
Beschränkung der AAPV 
auf Tage oder Wochen er-
klärt sich daher nicht. Ziel 
muss eine möglichst lange 
Versorgung des Patienten 
im Rahmen der AAPV sein. 
Aus unserer Sicht besteht 
keine Leistungskonkurrenz 
zwischen AAPV und Kran-
kenhausbehandlung bzw. 
SAPV. 

Die Tragenden Gründe sind 
nicht Gegenstand des Stel-
lungnahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

AAPV muss daher über ei-
nen unbeschränkten Zeit-
raum verordnungsfähig 
sein, wenn eine nicht mehr 
heilbare, fortschreitende 
bzw. weit fortgeschrittene 
Erkrankung vorliegt, bei der 
durch AAPV eine befriedi-
gende Symptomkontrolle 
erreicht werden kann. 

108.  DBfK Tragende Gründe 
2.3.1 Verordnungsvoraussetzun-
gen  
 
Ein Ausschluss der Leistungen 
der SAPV kann nicht durch eine 
Versorgung im Rahmen der A-
APV Ziel einer bestmöglichen 
Zuwendung, Versorgung, Pflege 
und Betreuung in der letzten Le-
bensphase sein.  
 
 

Der DBfK sieht gerade in 
der Schnittstelle zwischen 
SAPV und AAPV die Mög-
lichkeit, Patienten entspre-
chend all ihrer Bedarfe und 
Bedürfnisse zu versorgen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt wer-
den die Dienste der SAPV, 
entsprechend der landes-
rechtlichen Vertragsrege-
lungen, zum Teil nur bera-
tend tätig und unterstützen 
so die ambulanten Pflege-
dienste. Mit der Einführung 
der AAPV schließt der Ge-
setzgeber die notwendige 
Lücke für jene Patienten, die 
entweder eine palliative 
Symptomkontrolle benöti-
gen aber die Voraussetzun-
gen für SAPV nicht erfüllen 

Die Tragenden Gründe sind 
nicht Gegenstand des Stel-
lungnahmeverfahrens.  
 

Keine Änderung  
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

oder zusätzlich zur SAPV-
Beratung einen anderen 
bzw. höheren Versorgungs-
aufwand benötigen. Daher 
muss sehr wohl berücksich-
tigt werden, dass Dienste im 
Rahmen der SAPV auch bei 
jenen Patienten beratend tä-
tig werden, die bereits im 
Rahmen der AAPV versorgt 
werden.  
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 Stellungnahmen zur Änderung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL: Ergänzung Nummer 24a – Dauer und Häufigkeit 
d.M. 

Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

109.  APH  Nr. III „Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme - Erstverordnung 
und Folgeverordnungen bis zu 
14 Tage“ ist zu streichen. 

Die Vorgabe der Notwendig-
keit von Verordnungen im 
14-Tage-Rhythmus konter-
kariert die Einfügung unter 
Nr. II; wenn regelmäßig von 
einer Einsatzdauer von über 
vier Wochen auszugehen ist, 
ist ein Ausstellen von Ver-
ordnungen im 14-Tage-
Rhythmus weder nötig noch 
wirtschaftlich. 

Zum Aspekt Erst und Folge-
verordnung: 
In den Vorbemerkungen zur 
Anlage der Häusliche Kran-
kenpflege-Richtlinie wird 
ausgeführt, dass es sich bei 
der angegebenen Verord-
nungsdauer um Empfehlun-
gen für den Regelfall han-
delt, von der in begründeten 
Fällen auch abgewichen 
werden kann. Die 14-tägige 
Verordnungsdauer soll dar-
über hinaus auch der Über-
prüfung dienen, ob die Ver-
sorgung im Rahmen der 
HKP-Richtlinie ausreichend 
ist. 
 
 

Keine Änderung 

110.  AWO Erstverordnung und Folgever-
ordnungen bis zu 14 Tage; 
bis zu 6x/tgl. 

Ausgeführt wird, dass die 
Erstverordnung und die 
Folgeverordnungen bis zu 
14 Tage ausgestellt werden 
können. Offen bleibt, wie oft 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: 
Siehe lfd. Nr.109 
Zum Aspekt „Häufigkeit“: 

Keine Änderung 
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Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

am Tag die Komplexleistung 
verordnungsfähig ist. 
Der AWO Bundesverband 
spricht sich dafür aus, dass 
mehrfach diese Leistung am 
Tag zur Verfügung steht. Wir 
gehen von einer Versor-
gungsnotwendigkeit bis zu 
6x/ Tag aus. 

Der G-BA hat bewusst auf 
eine Eingrenzung in Bezug 
auf Häufigkeit verzichtet. 
Damit soll der erforderlichen 
flexiblen Versorgung von 
Palliativpatientinnen und -
patienten gerecht werden.  
Siehe auch Kapitel 2.3.3.1 
„Leistungsumfang“ in den 
Tragenden Gründen  

111.  AWO Tragende Gründe 
2.3.5 Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme Änderungsvor-
schlag Erstverordnung und 
Folgeverordnungen sind bis 
zu 14 Tage verordnungsfähig, 
bis zu 6x/ 
Tag. 
 

Wie zum Beschlussentwurf 
bereits ausgeführt erfolgt 
keine Regelung wie oft am 
Tag die Komplexleistung 
verordnungsfähig 
ist. Der AWO Bundesver-
band spricht sich dafür aus, 
dass mehrfach diese Leis-
tung am Tag zur Verfügung 
steht. Wir gehen von einer 
Versorgungsnotwendigkeit 
bis zu 6x/ Tag aus 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: 

Siehe lfd. Nr.109 
Zum Aspekt Häufigkeit: 
siehe: lfd. Nr.110 
 
 

Siehe lfd. Nr. 109 und 
110 

112.  BHK Ist am Ende wie folgt zu 
ergänzen: 
„Erstverordnung und 
Folgeverordnungen bis zu 14 
Tage; „bei Kindern und 
Jugendlichen auch 

Unter Berücksichtigung der 
Lebenserwartungen von Kin-
dern mit 

Bei Kindern und Jugendli-
chen ist eine besondere 
Versorgung notwendig. Aus 
diesem Grund ist es gerade 
bei dieser Patientengruppe 

Keine Änderung 
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Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

darüber hinaus.“ lebenslimitierenden Erkran-
kungen und unter Berück-
sichtigung 
der diesbezüglichen Krank-
heitsverläufe müssen Erst- 
bzw. 
Folgeverordnungen auch 
weit über 14 Tage hinaus 
verordnungsfähig sein, da 
nur so den besonderen Be-
langen von 
Kindern und Jugendlichen 
Rechnung getragen werden 
kann. 

wichtig, dass eine engma-
schige Abstimmung mit der 
behandelnden Ärztin oder 
dem behandelnden Arzt 
stattfindet. In den Vorbe-
merkungen zur Anlage der 
Häusliche Krankenpflege-
Richtlinie wird ausgeführt, 
dass es sich bei der ange-
gebenen Verordnungsdauer 
um Empfehlungen für den 
Regelfall handelt, von der in 
begründeten Fällen auch 
abgewichen werden kann. 
Die 14-tägige Verordnungs-
dauer soll darüber hinaus 
auch der Überprüfung die-
nen, ob die Versorgung im 
Rahmen der HKP-Richtlinie 
ausreichend ist. 

113.  bpa Erst- und Folgeverordnungen 
bis zu vier Wochen. 
 
Die Häufigkeit und Dauer der 
einzelnen erforderlichen be-
handlungspflegerischen Maß-
nahmen sind auf der Verord-
nung anzugeben.“ 
 

Laut der Dauer und Häufig-
keit der Maßnahme wird von 
14 Tagen ausgegangen. 
Der Gesetzgeber hat jedoch 
im § 37 Abs. 2a SGB V ex-
plizit festgelegt, dass bei 
Leistungen der ambulanten 
Palliativversorgung die häus-

Siehe lfd. Nr.109 Siehe lfd. Nr. 109 
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Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

liche Krankenpflege regel-
haft für einen längeren Zeit-
raum als vier Wochen zu be-
willigen ist. Diese Maßgabe 
muss umgesetzt und berück-
sichtigt werden. Der Verlauf 
der Sterbephase ist nicht 
vorherzusagen und sollte 
nicht durch zu kurze Verord-
nungsdauern beschränkt 
werden. Diese stellen zudem 
eine psychische Belastung 
für die Betroffenen und An-
gehörigen dar, da die kurze 
Verordnungsdauer ein baldi-
ges Ableben des Betreffen-
den suggeriert. 
 

114.  DPWV Erstverordnung bis zu 28 und 
Folgeverordnungen bis zu 14 
Tage; situativ/mehrfach täglich 

Eine Begrenzung der Ver-
ordnungsfähigkeit auf maxi-
mal 14 Tage ist aufgrund der 
besonderen Lebenssituation 
der Palliativpatienten nicht 
sachgerecht und erhöht un-
nötigerweise den Bürokratie-
aufwand. 
Wie der G-BA in den tragen-
den Gründen (unter 2.3.3.1) 

Siehe lfd. Nr.109 
 

Siehe lfd. Nr. 109 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

187 

Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

ausführt, muss es sich hier-
bei um eine Leistung han-
deln, die flexibel – situativ 
auch mehrfach täglich- er-
bracht werden kann. Dies ist 
im Leistungsverzeichnis klar-
zustellen. 

115.  DCV Änderungsvorschlag: 
Die Worte „Erstverordnung und 
Folgeverordnungen bis zu 14 
Tage“ ist zu streichen;  
„bis zu 6x/tgl.“ ist einzufügen. 

Wenn Palliativpflege nur ver-
ordnungsfähig ist, wenn die 
Lebenserwartung auf wenige 
Tage oder wenige Wochen 
limitiert ist (vgl. Tragende 
Gründe Pkt. 2.3.3.1 Leis-
tungsumfang), bedarf es kei-
ner zusätzlichen Befristung 
der Verordnung oder Folge-
verordnung. Dies würde zu 
einem situativ nicht ange-
messenen bürokratischen 
Aufwand führen. Zudem ist 
es sterbenden Menschen 
und ihren Angehörigen nach 
Ansicht des Deutschen Cari-
tasverbandes nicht zuzumu-
ten, die jeweiligen Verord-
nungen und Folgeverordnun-
gen jeweils noch zu unter-
schreiben und beim Arzt für 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: 

Siehe lfd. Nr.109 
Zum Aspekt Häufigkeit 
siehe: lfd. Nr.110 
 

Siehe lfd. Nr. 109 und 
110 
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Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

eine rechtzeitige Folgever-
ordnung zu sorgen.  
Es fehlt außerdem eine Be-
schreibung, wie häufig am 
Tag die Leistung Palliativ-
pflege verordnungsfähig ist. 
In den einzelnen Bundeslän-
dern existieren im Bereich 
der häuslichen Kranken-
pflege unterschiedliche For-
men der Leistungserbrin-
gung und Abrechnung. In 
manchen Bundesländern 
wurden die einzelnen Leis-
tungen der Häuslichen Kran-
kenpflege zu unterschiedli-
chen Leistungskomplexen 
zusammengefasst. In ande-
ren Bundesländern werden 
die Leistungen nach wie vor 
einzeln erbracht und abge-
rechnet. Um diesen unter-
schiedlichen Gegebenheiten 
gerecht zu werden, soll die 
Leistung Palliativpflege bis 
zu sechsmal täglich verord-
nungsfähig und abrechenbar 
sein. 
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Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

116.  DHPV Änderungsvorschlag:  
„Erstverordnung und Folgever-
ordnungen in der Regel bis zu 
4 Wochen“  

Gemäß Artikel 1 Nummer 2 
HPG hat der Gesetzgeber 
ausdrücklich geregelt, dass 
die Leistungen der ambulan-
ten Palliativversorgung in der 
Regel einen begründeten 
Ausnahmefall im Sinne von § 
37 Absatz 1 Satz 5 SGB V 
darstellen. Da auch nach Auf-
fassung des Gesetzgebers 
„die allgemeine Palliativver-
sorgung oftmals über meh-
rere Wochen bis Monate not-
wendig ist, kann die ambu-
lante Palliativversorgung als 
Leistung der häuslichen 
Krankenpflege auch nach 
Absatz 1 über einen Zeitraum 
von mehr als vier Wochen 
verordnet werden…“. (BT-
Drucksache 18/5170, S. 24).  
Damit wird der Versorgungs-
situation Rechnung getragen 
und der bürokratische Auf-
wand auf das Notwendige 
begrenzt.  

Siehe lfd. Nr.109 
 
 

Siehe lfd. Nr. 109 

117.  Deutscher 
Kinderhospiz-
verein e.V. 

Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme: „Erstverordnung und 
Folgeverordnungen bis zu 14 

Unter Berücksichtigung der 
Krankheitsverläufe von Kin-
dern, die über Monate und 
Jahre gehen können, wäre 

Siehe lfd. Nr. 112 Siehe lfd. Nr. 112 
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Institution/ 
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Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Tagen, bei Kindern auch dar-
über hinaus“ 
 

eine Erweiterung der Dauer 
der Erstverordnungen und 
Folgeverordnungen über die 
hier beschriebenen 14 Tage 
hinaus, dringend geboten, 
um unnötigen Sachaufwand, 
insbesondere für die belaste-
ten Familien, zu vermeiden. 

118.  DPR  Der DPR empfiehlt aufgrund 
entsprechender Erfahrungen 
aus der Versorgungspraxis 
die Dauer der Erstverord-
nung und Folgeverordnun-
gen von 14 auf 21 Tage aus-
zudehnen. Damit wäre auch 
ein Beitrag zum Abbau von 
Bürokratie geleistet.  
 

Siehe lfd. Nr. 109 
 

Siehe lfd. Nr. 109 

119.  DRK Änderungsvorschlag: 
Erstverordnung bis zu 28 und 
Folgeverordnungen bis zu 14 
Tage;  
Verordnungshäufigkeit der Maß-
nahme bis zu 6x/ Tag 
 

Aufgrund der besonderen 
Lebenssituation in der Pallia-
tivversorgung sollte die Ver-
ordnungsdauer bei einer 
HKP-Erstverordnung nicht 
auf 14 Tage begrenzt, son-
dern auf 28 Tage verlängert 
werden.  
Mit der Verlängerung der 
Erstverordnung ginge ein 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: Siehe 
lfd. Nr.109 
Zum Aspekt „Häufigkeit“ 
siehe: lfd. Nr.110 
 

Siehe lfd. Nr. 109 und 
110 
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Institution/ 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Bürokratieabbau für den ver-
ordnenden Arzt bzw. für die 
verordnende Ärztin einher. 
Auch die Einbeziehung an-
derer, notwendiger Partner 
im Netzwerk zur häuslichen 
Versorgung wäre für eine 
Zeitperspektive von 28 statt 
14 Tagen leichter möglich. 
 
Eine Verordnungshäufigkeit 
von bis zu 6x/ Tag sehen wir 
als adäquat an. 
 

120.  Diakonie 
Deutschland 

Diese ist wie folgt zu fassen: 
„Erstverordnung und Folgever-
ordnungen bis zu 14 Tage 
Erst- und Folgeverordnungen in 
der Regel bis zu 6 x tgl.“ 
 
 

Maßnahmen der ambulanten 
palliativpflegerischen Versor-
gung können – sofern die je-
weiligen individuellen Ver-
ordnungsvoraussetzungen 
erfüllt sind – für nacheinan-
der folgende Zeiträume ver-
ordnet werden.  
Offen bleibt, wie oft am Tag 
die Leistung verordnungsfä-
hig ist. 
Können die genannten Vo-
raussetzungen bei erstmali-
ger Verordnung von Leistun-
gen der Palliativpflege nicht 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: Siehe 
lfd. Nr.109 
Zum Aspekt Häufigkeit: 
siehe lfd. Nr.110 
 

Siehe lfd. Nr. 109 und 
110 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

192 

Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

eingeschätzt werden, ist zu-
nächst eine Erstverordnung 
über einen Zeitraum von bis 
zu 14 Tagen zur Festigung 
der Einschätzung möglich. 
Eine Begrenzung der Ver-
ordnungsdauer bei den 
Folgeverordnungen halten 
wir nicht für sachgerecht. Die 
Entscheidung über Dauer, 
Häufigkeit und Verordnungs-
fähigkeit einer Maßnahme ist 
von der/dem verordnenden 
Vertragsärztin bzw. -arzt, ori-
entiert an den erforderlichen 
individuellen Therapieerfor-
dernissen zu treffen und zu 
verantworten.  
 
Wir sprechen uns dafür aus, 
dass diese Leistung mehr-
fach am Tag zur Verfügung 
steht. Wir gehen von einer 
Versorgungsnotwendigkeit in 
der Regel von bis zu 6 x 
/Tag aus. 

121.  VDAB Der Zusatz unter Dauer und 
Häufigkeit der Maßnahme 

Unter Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme wurde im 

siehe lfd. Nr. 109 
 

Siehe lfd. Nr. 109 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

(„Erstverordnung und Folgever-
ordnung bis zu 14 Tage“) ist aus 
der  Beschreibung der HKP-
Leistung im Entwurf für die 
HKP-RiL zu streichen. 

Entwurf jedoch aufgenom-
men: „Erstverordnung und 
Folgeverordnung bis zu 14 
Tage“. Dies steht unseres 
Erachtens im Widerspruch 
zur Festlegung, dass regel-
mäßig eine Ausnahme im 
Falle der Belange von Pallia-
tivpatientinnen und –patien-
ten im Rahmen der häusli-
chen Krankenpflege vorläge.  
Davon ausgehend, dass vor-
liegend die Verordnungsfä-
higkeit von Palliativpflege, 
sprich die Behandlung von 
schwerstkranken sterbenden 
Patientinnen und Patienten, 
in der HKP-RiL geregelt wer-
den soll, erscheint ein solch 
hoher und wiederkehrender 
bürokratischer Aufwand – 
Antragstellung und Geneh-
migungsverfahren – nicht 
nur überflüssig, sondern be-
rücksichtigt auch nicht die 
Situation dieser Patientinnen 
und Patienten. 
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vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Einem im Sterben befindli-
chen Menschen, bezie-
hungsweise dessen Angehö-
rigen, darf nicht zugemutet 
werden, dass er ständig 
neue Anträge stellen muss 
und nicht sicher sein kann, 
dass die Kosten für diese 
Leistungen auch übernom-
men werden. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass die 
bürokratische Genehmi-
gungs- bzw. Ablehnungspra-
xis der Krankenkassen sich 
in diesen Fällen ändern wird.  
  
Diesem kann auch nicht ent-
gegengehalten werden, dass 
in der Begründung zum Be-
schlussentwurf auf Seite 6 
unter 2.3.5 angemerkt 
wurde, es handele sich bei 
den Angaben um den Regel-
fall, von welchem in begrün-
deten Fällen Ausnahmen zu-
lässig wären.  
 
Es soll sich bei der Palliativ-
versorgung gerade nicht um 
einen Regelfall im Sinne der 
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Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Leistungen nach der HKP-
RiL handeln, sondern um ei-
nen regelmäßig begründeten 
Ausnahmefall. Sofern die 
vorgesehene Regelung in 
der Richtlinie festgeschrie-
ben ist, ist davon auszuge-
hen, dass die Krankenkas-
sen von dieser auch regel-
mäßig Gebrauch machen. 
Diesem Verwaltungshandeln 
ist schon von Beginn an vor-
zubeugen.   
 

122.  AWO Tragende Gründe 
2.3.3.1 Leistungsumfang 
Dissens – Darstellung in der Ta-
belle Der AWO Bundesverband 
unterstützt die Textvariante des 
GKV-SV / KBV sowie der Pati-
entenvertretung. 

Den von der DKG eingefüg-
ten Satz mit einer beispiel-
haften Darstellung halten wir 
für nicht notwendig. 

Siehe lfd. Nr. 36 Siehe lfd. Nr. 36 

123.  DRK Tragende Gründe 
2.3.5 Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme 
Änderungsvorschlag Erstverord-
nung bis zu 28 und Folgeverord-
nungen bis zu 14 Tage; Verord-
nungshäufigkeit der Maßnahme 
bis zu 6x/ Tag 

Mit der Verlängerung der 
Erstverordnung ginge ein 
Bürokratieabbau für den ver-
ordnenden Arzt bzw. für die 
verordnende Ärztin einher. 
Auch die Einbeziehung an-
derer, notwendiger Partner 
im Netzwerk zur häuslichen 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: Siehe 
lfd. Nr.109 
Zum Aspekt Häufigkeit: 
siehe lfd. Nr.110 
 

Siehe lfd. Nr. 109 und 
110 
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Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Versorgung wäre für eine 
Zeitperspektive von 28 statt 
14 Tagen leichter möglich. 
Eine Verordnungshäufigkeit 
von bis zu 6x/ Tag sehen wir 
als adäquat an. 

124.  Diakonie 
Deutschland 

Tragende Gründe 
2.3.5 Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahme 
 
Änderungsvorschlag: „Erstver-
ordnungen und Folgeverordnun-
gen sind bis zu 14 Tage verord-
nungsfähig,  
Erst- und Folgeverordnungen  
sind in der Regel bis zu 6 x tgl. 
verordnungsfähig“ 

Wie zum Beschlussentwurf 
bereits ausgeführt, erfolgt 
keine Regelung wie oft am 
Tag die Leistung verord-
nungsfähig ist. 
 
Die Diakonie Deutschland 
spricht sich dafür aus, dass 
diese Leistung mehrfach am 
Tag zur Verfügung steht. Wir 
gehen von einer Versor-
gungsnotwendigkeit bis zu 6 
x/Tag aus. Außerdem ist un-
serer Auffassung nach nur 
die Dauer der Erstverord-
nung zu regeln.  
 

Zum Aspekt Erst und 
Folgeverordnung: Siehe 
lfd. Nr.109 
Zum Aspekt „Häufigkeit“ 
siehe: lfd. Nr.110 
 

Siehe lfd. Nr. 109 und 
110 

125.  DBfK Dauer und Häufigkeit in der Leis-
tungsbeschreibung Nr. 24a muss 
einer uneingeschränkten Leis-
tungsdauer entsprechen.  
 

Da die Leistungsdauer zeit-
lich unbeschränkt sein muss, 
ist eine Einschränkung der 
Erst- und Folgeverordnungen 
auf Zeiträume von jeweils 14 

siehe lfd. Nr. 109 
 

Siehe lfd. Nr. 109 
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Lfd. 
Nr.  
 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschlussentwurf 

Tagen ein unzumutbarer Bü-
rokratieaufwand ohne Nut-
zen. Da es zukünftig keiner 
Überprüfung der medizini-
schen Notwendigkeit durch 
den MDK bei Vorliegen der 
Voraussetzungen bedarf, 
muss eine Verordnung bis 
zum Lebensende ohne zeitli-
che Begrenzung möglich 
sein. Es ist regelhaft von ei-
nem Ausnahmefall auszuge-
hen. Von daher ist der büro-
kratische Aufwand auf ein Mi-
nimum zu reduzieren.  
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 Stellungnahmen zur Änderung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL: Ergänzung Nummer 24a – Sachverzeichnis 
Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschluss-entwurf 

126.  AWO Im Sachverzeichnis wird nach 
der Zeile „Orthesen, An- und ab-
legen Siehe Körperpflege Nr. 4“ 
eine neue Zeile eingefügt.  
Die AWO spricht sich für die Auf-
nahme des Wortes: „Palliativ-
pflege“ aus.  

In Anlehnung an unsere 
Stellungnahme zu „Be-
schlussentwurf 
III Leistungsverzeichnis/ 
Leistungsbeschreibung 
Hier: Titel der Leistung“ ist 
auch im Sachverzeichnis der 
Wortlaut “Palliativpflege“ auf-
zunehmen. 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27 

127.  DPW Im Sachverzeichnis wird nach 
der Zeile „Orthesen, An- und ab-
legen Siehe Körperpflege Nr. 4“ 
eine neue Zeile eingefügt. 
Der Paritätische spricht sich für 
die Aufnahme des Wortes: „Palli-
ativpflege“ aus. 

Entsprechend unserer Stel-
lungnahme zu „Beschluss-
entwurf III Leistungsver-
zeichnis/ Leistungsbeschrei-
bung ist auch im Sachver-
zeichnis der Wortlaut “Pallia-
tivpflege“ aufzunehmen. 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27 

128.  DRK  
Im Sachverzeichnis wird nach 
der Zeile „Orthesen, An- und ab-
legen Siehe Körperpflege Nr. 4“ 
eine neue Zeile eingefügt.  
 
Das Deutsche Rote Kreuz 
spricht sich für die Aufnahme 
des Wortes: „Palliativpflege“ aus. 
 

In Anlehnung an unsere 
Stellungnahme zu „Be-
schlussentwurf 
III Leistungsverzeichnis/ 
Leistungsbeschreibung 
Hier: Titel der Leistung“ ist 
auch im Sachverzeichnis der 
Wortlaut “Palliativpflege“ auf-
zunehmen. 
 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27. 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungs-
vorschlag 

Begründung Auswertung Beschluss-entwurf 

129.  Diakonie 
Deutschland 

Im Sachverzeichnis wird nach 
der Zeile „Orthesen, An- und Ab-
legen siehe Körperpflege Nr. 4“ 
eine neue Zeile eingefügt.  
 
Die Diakonie Deutschland spricht 
sich für die Aufnahme des Wor-
tes: „Palliativpflege“ aus. 

In Anlehnung an unsere 
Stellungnahme zu „Be-
schlussentwurf“ III Leis-
tungsverzeichnis/ Leistungs-
beschreibung ist auch „Palli-
ativpflege“ als Titel der Leis-
tung in das Sachverzeichnis 
aufzunehmen. 
 

Siehe lfd. Nr. 27 Siehe lfd. Nr. 27 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 
Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellung-
nahme abgegeben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 16. November 2016 eingela-
den. 

B-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten  
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1.  Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Form-
blatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de).  
Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 16. November 2016 aufgeführt und deren 
potenziellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen 
auf Selbstangabe der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind 
im Anschluss an diese Zusammenfassung aufgeführt. 
 

http://www.g-ba.de/
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Organisation/ 
Institution 

Anrede / Titel / Name  Frage 
1 2 3 4 5 6 

Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 
Arbeiterwohlfahrt Bundesver-
band e. V. (AWO) 

Frau Claudia Pohl 
Referentin nein nein nein nein nein nein 

Bundesverband Ambulante 
Dienste und Stationäre Ein-
richtungen e. V. (bad e. V.) 

Frau Melanie Toboll 
Referentin nein nein nein nein nein nein 

Bundesverband privater An-
bieter sozialer Dienste e.V. 
(bpa) 
 

Frau Dr. Leonie Mallmann 
Referentin 

nein nein nein nein nein nein 

Deutscher Berufsverband für 
Pflegeberufe - Bundesverband 
e. V. (DBfK)  

Frau Maria Krause 
Referentin nein nein nein nein nein nein 

Deutscher Caritasverband e. 
V (Caritas) 

Frau Elisabeth Frischhut 
Referentin nein nein nein nein nein nein 

Diakonie Deutschland – Evan-
gelischer Bundesverband 
Evangelisches Werk für Dia-
konie und Entwicklung e.V (Di-
akonie) 

Frau Erika Stempfle 
Referentin 

nein nein nein nein nein nein 
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Organisation/ 
Institution 

Anrede / Titel / Name  Frage 
1 2 3 4 5 6 

Organisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 i. V. m Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin e.V. (DGP) 

Frau Katja Goudinoudis 
Vorstand 

nein nein nein nein nein nein 

Frau Michaela Hach 
Sprecherin Sektion Pflege 

ja ja nein nein nein  nein 

Deutscher Hospiz- und Pallia-
tivVerband e.V. 

Herr Prof. Dr. Winfried Har-
dinghaus 
Vorsitzender 

ja nein nein nein nein nein 

Frau Christina Bethke-
Meltendorf 
Assistentin der Geschäftsführung 

ja ja ja nein nein nein 
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Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt 
bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizin-
produkten oder einem industriellen Interessenverband? 
Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, ins-
besondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 
Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinpro-
dukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellung-
nahmen oder Artikel? 
Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des lau-
fenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder 
einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Un-
ternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenver-
band finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistun-
gen oder Patentanmeldungen erhalten? 
Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung 
bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebüh-
ren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution 
oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeuti-
schen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interes-
senverband? 
Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens o-
der einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen 
oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der 
auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 

 

B-7.2 Auswertung der mündlichen Stellungnahmen  
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat festgestellt, dass keine über die schriftlich 
abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung vorgetragen wur-
den. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnahmen (s. 1. 
Kapitel § 12 Abs. 3 Satz 4 VerfO). 
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B-8 Würdigung der Stellungnahmen  
Vor Entscheidungen des G-BA über die Änderung der Häusliche Krankenpflege Richtlinie 
wird nach gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V, gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 i. V. m Ab-
satz 7 Satz 2 SGB V sowie 1. Kapitel § 8 Absatz 1 lit. a) VerfO den hierzu berechtigten Orga-
nisationen und nach § 91 Abs. 5 SGB V der Bundesärztekammer Gelegenheit zur Abgabe 
einer Stellungnahme zu der geplanten Richtlinienänderung gegeben. Die Stellungnahmen 
werden in die Entscheidung einbezogen.  
Der G-BA hat die schriftlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellungnahmeverfahren ist 
in der Zusammenfassenden Dokumentation in Abschnitt B dokumentiert. 
Nach Auffassung des G-BA ergeben sich aus den Stellungnahmen folgende begründete Än-
derungsvorschläge in Bezug auf die geplante Erstfassung der Änderung der Häusliche Kran-
kenpflege Richtlinie: 
In der Nummer 24a werden folgende Änderungen vorgenommen: 

• „Der Name der Leistung wird wie folgt gefasst: „Symptomkontrolle bei Palliativpatien-
tinnen oder Palliativpatienten“. 

• In der Spalte Leistungsbeschreibung wird der 3. Spiegelstricht um den Zusatz „akuten 
Angstzuständen“ ergänzt. 

• In der Spalte Leistungsbeschreibung wird Satz 2 wie folgt neu gefasst: 
„Die Leistung Nr. 24a umfasst neben der Symptomkontrolle alle notwendigen be-
handlungspflegerischen Leistungen entsprechend den Vorgaben dieses Leistungs-
verzeichnisses.“ 

• In der Spalte Bemerkung wird in Satz 1 statt der Formulierung “Die Nr. 24a des Leis-
tungsverzeichnisses der HKP-RL“ folgende Formulierung zur Einleitung verwendet: 
„Diese Leistung“. 

• In der Spalte Bemerkung wird der Satz „Die konkreten behandlungspflegerischen In-
terventionen sollen auf der Verordnung angegeben werden“ gestrichen.  

• In der Spalte Bemerkung werden folgende Sätze eingefügt: „Die Leistung der Symp-
tomkontrolle umfasst sowohl das Erkennen, das Erfassen als auch das Behandeln von 
Krankheitszeichen und Begleiterscheinungen. Die notwendigen behandlungspflegeri-
schen Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Verordnung bekannt sind, sind auf der Ver-
ordnung anzugeben. 

• In der Spalte Bemerkung wird folgender Satz eingefügt: „Die im Leistungsverzeichnis 
festgelegten Empfehlungen zu „Dauer und Häufigkeit der Maßnahme“ von Leistungen 
sind im Rahmen der Verordnung der Leistungsziffer Nr. 24a nicht zu beachten.“ 

• In der Spalte Bemerkung werden vor den Worten „durch einen ambulanten Hospiz-
dienst“ die Wörter „z.B.“ ergänzt und nach den Worten „durch einen ambulanten Hos-
pizdienst die Worte „oder Kinderhospizdienst“ ergänzt. 

• „In der Spalte Bemerkung werden folgende Sätze gestrichen: „Neben der Leistung 
Nr. 24a können andere behandlungspflegerische Leistungen nur dann zusätzlich ver-
ordnet werden, wenn diese Leistungen aus medizinisch-pflegerischen Gründen nicht 
zeitgleich im Rahmen der Nr. 24a erbracht werden können. Dies muss aus der Verord-
nung hervorgehen“. 

• In der Spalte Bemerkung wird der Satz „Die Feststellungen bei der Symptomkontrolle 
und die daraus abgeleiteten behandlungspflegerischen Interventionen sind in der Pfle-
gedokumentation zu vermerken“ gestrichen.  
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Im Übrigen hat sich kein weiterer inhaltlicher Änderungsbedarf aus den Stellungnahmen für 
die Änderung der Richtlinie ergeben. 
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B-9 Anhang: Stellungnahmen 

B-9.1 Schriftliche Stellungnahmen 
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C Bürokratiekostenermittlung 
Laut 1. Kapitel § 5a Abs. 1 VerfO ermittelt der Gemeinsame Bundesausschuss die infolge 
seiner Beschlüsse zu erwartenden Bürokratiekosten und stellt diese in den Beschlussunter-
lagen nachvollziehbar dar. Gemäß Anlage II 1. Kapitel VerfO identifiziert der Gemeinsame 
Bundesausschuss hierzu die in den Beschlüssen enthaltenen neuen, geänderten oder abge-
schafften Informationspflichten für Leistungserbringer. 
Der vorliegende Beschluss beinhaltet Änderung der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie be-
züglich der Belange von Palliativpatientinnen und -patienten im Rahmen der häuslichen 
Krankenpflege. 
Es ist davon auszugehen, dass sich durch die vorgesehene Änderung der Richtlinie die An-
zahl von HKP-Verordnungen erhöht. Aufgrund der erwarteten höheren Fallzahlen kann mit 
einem leichten Anstieg der Bürokratiekosten gerechnet werden. Auf eine Ausweisung der 
Bürokratiekosten wurde verzichtet. 
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